
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Köthen (Anhalt)

28.02.2017 18:30 Uhr



Köthen (Anhalt), 16.02.2017

- Bekanntmachung -

zur  17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
am Dienstag, dem 28.02.2017 um 18:30 Uhr 
Ratssaal, Marktstraße 1-3 
06366 K ö t h e n ( A n h a l t )

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der oben benannten Sitzung recht herzlich ein. 

Vorgesehene Tagesordnung: 

TOP Thema Vorl. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in den 2017021/1  
 Abwasserzweckverband Ziethetal     
2.6 Erörterung Beteiligungsbericht 2017 2017003/10  
2.7 Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von 2017010/3  
 Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung   
 und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege   
 (Elternbeitragssatzung)     
2.8 Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und Betreuung von 2017011/3  
 Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen   
2.9 Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- 2016134/8  
 und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt Köthen   
 (Anhalt)    
2.10 Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 einschließlich 2016177/10  
 der Finanzplanjahre bis 2025    
2.11 Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen (Anhalt) und 2016178/10  
 Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen Bestandteilen und   
 Anlagen    
2.12 Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 2017012/3  
 hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der Betroffenen   
2.13 Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 2017013/3  
 hier: Satzungsbeschluss   
2.14 Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer Straße (BP30) 2016179/3  
2.15 1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf" 2017002/8  
2.16 Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf 2017009/3  
2.17 Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) 2017024/3  
2.18 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2017020/2  
2.19 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) - 





3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher Teil) - 
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Neuorganisation der Betriebsführung öffentliche Straßenbeleuchtung 2017014/3  
3.5 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 

Mit freundlichen Grüßen

  
Dr. Werner Sobetzko 
Vorsitzender des Stadtrates



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/001

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/001

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in den 
Abwasserzweckverband Ziethetal   

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Entsendung von Herrn Jörg Lossack als Stellvertreter der 
ordentlichen Vertreterin in die Verbandsversammlung des AZV Ziethetal.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/002

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/002

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
(Elternbeitragssatzung)   

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die anliegende Satzung der Stadt Köthen 
(Anhalt) über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten 
der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 
(Elternbeitragssatzung)



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/003

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/003

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und Betreuung von 
Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die anliegende Satzung über die 
Aufnahme und Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) 
(Kinderbetreuungssatzung). 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/004

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/004

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt Köthen 
(Anhalt)  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Neufassung der Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Köthen (Anhalt) laut Anlage.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/005

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/005

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 einschließlich 
der Finanzplanjahre bis 2025  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept für 
das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Finanzplanjahre bis 2025.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/006

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/006

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen (Anhalt) und 
Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen Bestandteilen und 
Anlagen  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt) für das Haushaltsjahr 2017 und den Haushaltsplan als Teil der Satzung mit seinen 
Bestandteilen und Anlagen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/007

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/007

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der Betroffenen 

Beschlusstext

Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange aus der Betroffenenbeteiligung unter- 
und gegeneinander entsprechend der Anlage 2 beschließt der Stadtrat, die Ergänzung der 
Textlichen Festsetzung des § 1 (1) der örtlichen Bauvorschrift zu Werbeanlagen. Der 
Wortlaut ….pro Grundstück wird durch pro 5.000 m² Grundstücksfläche, jedoch maximal 
3 pro Grundstück und den Satz: Ausgenommen sind Werbeanlagen zur Eigenwerbung. 
ergänzt. 

Der Planentwurf und die Begründung mit Umweltbericht werden nicht geändert. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/008

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/008

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Satzungsbeschluss

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplanes Nr. 41– Teil 1 „Am Hollandspeicher“ der 
Stadt Köthen (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen 
(Teil B) und der örtlichen Bauvorschrift in der Fassung vom 17.01.2017 gemäß § 10 BauGB 
als Satzung. 
Die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 17.01.2017 wird 
gebilligt.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/009

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/009

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer Straße (BP30)

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt der zukünftigen öffentlichen Verkehrsanlage im neuen 
Wohngebiet an der Wülknitzer Straße (B-Plan Nr. 30) den Straßennamen 
"An der Knochenmühle" zu geben.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/010

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/010

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf"

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Risikoanalyse und den Brandschutzbedarf der Stadt Köthen 
(Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/011

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/011

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Teileinziehung eines Abschnittes der Straße zwischen Köthener 
Straße und der B187a in Elsdorf - von: nach der Einmündung zum Lagerhaus Möbel-Mit 
(Teilfläche des Flurstücks 1024 der Flur 38) bis zur B187a (Flurstück 24 der Flur 39). Die 
Nutzung der Verkehrsfläche ist auf Rad- und Fußgänger sowie auf land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu beschränken.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/012

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/012

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM)

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den als Anlage 1 zur Beschlussvorlage 
beigefügten Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) und 
ermächtigt den Oberbürgermeister nach abschließender steuerrechtlicher und 
beihilferechtlicher Prüfung, vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses, zur Unterzeichnung 
des Vertrages. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/17/013

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/17/013

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 28.02.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme der angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für 
den Zeitraum vom 01.09.2016 - 31.01.2017 gem. § 9 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG) i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt 
Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2016134/8

TOP 2.9 : Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die 
Grund- 
und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt 
Köthen 
(Anhalt)  

Protokolltext

Beschlusslage aus dem Hauptausschuss 14.02.2017

§ 1

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 510 v. H.

2. Gewerbesteuer 436 v. H.

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.9 Befangen 0

Ja-Stimmen 19

Nein-Stimmen 16

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017



Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2016177/10

TOP 2.10 : Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 
einschließlich 
der Finanzplanjahre bis 2025  

Protokolltext

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.10 Befangen 0

Ja-Stimmen 19

Nein-Stimmen 16

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild

Einbringer/Seite/Produkt

SK/Bezeichnung Antrag

Abstimmung

Ja/Nein/Enthaltung

CDU / 306a / diverse - 

Büroverdichtung Rathaus

Verdichtung von 

Büroräumen 

mit Auslaufen des 

Mietvertrages Wallstraße 35 / 0 / 0



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2016178/10

TOP 2.11 : Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen 
(Anhalt) und 
Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen 
Bestandteilen und 
Anlagen  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.11 Befangen 0

Ja-Stimmen 19

Nein-Stimmen 16

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2016179/3

TOP 2.14 : Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer 
Straße (BP30)

Protokolltext

Antrag StR Reisbach und StR Maaß:
Benennung der Straße "An der Knochenmühle"

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.14 Befangen 0

Ja-Stimmen 17

Nein-Stimmen 16

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 2

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017002/8

TOP 2.15 : 1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf"

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.15 Befangen 0

Ja-Stimmen 35

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017009/3

TOP 2.16 : Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.16 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 5

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017010/3

TOP 2.7 : Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Förderung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege 
(Elternbeitragssatzung)   

Protokolltext

Beschlusslage aus dem Hauptausschuss 14.02.2017:

(redaktioneller) Änderungsantrag:

§ 3 Höhe des Kostenbeitrages 

(2) Der Kostenbeitrag für Kinder unter 3 Jahren beträgt für eine Betreuungsdauer von bis zu:
a.  5 Stunden täglich oder 25 Wochenstunden 150,00 Euro/monatlich
b. 6 Stunden täglich oder 30 Wochenstunden 164,00 Euro/monatlich
c. 7 Stunden täglich oder 35 Wochenstunden 178,00 Euro/monatlich
d. 8 Stunden täglich oder 40 Wochenstunden 192,00 Euro/monatlich
e. 9 Stunden täglich oder 45 Wochenstunden 206,00 Euro/monatlich
f.  10 Stunden täglich oder 50 Wochenstunden 220,00 Euro/monatlich

(3) Der Kostenbeitrag für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt beträgt für eine Betreuungsdauer 
von bis zu:
a. 5 Stunden täglich oder 25 Wochenstunden 110,00 Euro/monatlich
b. 6 Stunden täglich oder 30 Wochenstunden 126,00 Euro/monatlich
c. 7 Stunden täglich oder 35 Wochenstunden 142,00 Euro/monatlich
d. 8 Stunden täglich oder 40 Wochenstunden 158,00 Euro/monatlich
e. 9 Stunden täglich oder 45 Wochenstunden 174,00 Euro/monatlich
f.  10 Stunden täglich oder 50 Wochenstunden 190,00 Euro/monatlich

(4) Der Kostenbeitrag für Schulkinder beträgt für eine Betreuung während der Schulzeit von bis zu:
a. während der Schulzeit von bis zu:
1. 2 Stunden täglich, ohne Ferienbetreuung 44,00 Euro/monatlich
2. 4 Stunden täglich, ohne Ferienbetreuung 54,00 Euro/monatlich
3. 6 Stunden täglich, ohne Ferienbetreuung 64,00 Euro/monatlich
4. 4 Stunden täglich; mit Ferienbetreuung 84,00 Euro/monatlich
5. 6 Stunden täglich; mit Ferienbetreuung 94,00 Euro/monatlich

b. ausschließlich in den Ferien 40,00 Euro/wöchentlich.



Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.7 Befangen 0

Ja-Stimmen 18

Nein-Stimmen 16

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017011/3

TOP 2.8 : Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und 
Betreuung von 
Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen 

Protokolltext
________________________________________________________________________
Beschlusslage aus dem Hauptausschuss 14.02.2017:

(redaktioneller) Änderungsantrag:

§ 2 Betreuungszeiten
(2) In den Horten können folgende schultägliche Betreuungszeiten genutzt werden:
1. 2 Stunden 
2. 4 Stunden
3. 6 Stunden

Für die schulfreie Zeit kann eine Betreuung bis zu 10 Stunden je Betreuungstag oder bis zu 50 
Wochenstunden vereinbart werden.
Zusätzlich kann ausschließlich in den Ferien eine wöchentliche Ferienbetreuung vereinbart werden.
________________________________________________________________________

StRn Lange stellt den Antrag, § 9 (1) S. 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
Die vorschulischen Tageseinrichtungen werden montags bis freitags von frühestens 06:00 Uhr bis 
18:00 Uhr, bei dringendem Bedarf von 5:45 Uhr jedoch spätestens bis 19:00 Uhr geöffnet.
Abstimmungsergebnis: 34 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.8 Befangen 0

Ja-Stimmen 19

Nein-Stimmen 15

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017



Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017012/3

TOP 2.12 : Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der 
Betroffenen 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.12 Befangen 0

Ja-Stimmen 35

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017013/3

TOP 2.13 : Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Satzungsbeschluss

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.13 Befangen 0

Ja-Stimmen 35

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017020/2

TOP 2.18 : Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen

Protokolltext

Beschlusslage aus dem Hauptausschuss 14.02.2017

redaktionelle Änderung im Beschlussentwurf:

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme der angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für den 
Zeitraum vom 01.09.2016 - 31.01.2017 gem. § 99 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG) i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.18 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 5

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017021/1

TOP 2.5 : Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in 
den 
Abwasserzweckverband Ziethetal   

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.5 Befangen 0

Ja-Stimmen 22

Nein-Stimmen 4

Beschluss laut BV Enthaltungen 9

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 28.02.2017

Sitzung : 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017024/3

TOP 2.17 : Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH 
(KKM)

Protokolltext

Herr Stößel unterliegt dem Mitwirkungsverbot und nimmt weder an der Diskussion noch an der 
Abstimmung teil.

redaktionelle Änderungen:
§ 10 Tätigkeit des Aufsichtsrates
(2) Die Sitzung des Aufsichtsrates wird von seinem Vorsitzenden mindestens viermal im Jahr 
einberufen, außerdem, wenn es der Vorsitzende nach seinem freien Ermessen für erforderlich hält, um 
die Belange der Gesellschaft zu wahren.

§ 13 Zuschüsse der Gesellschafter
(7) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung eines weiteren 
jährlichen Zuschusses in Höhe von 175.513,56 Euro. Der Zuschuss wird jeweils zu 25 v. H. des 
jährlichen Zuschusses zum 15.01., 15.04, 15.07. und 15.10. fällig. 

Antrag StR Reisbach:
Übertragung der KKM an den Landkreis und Entbindung der Stadt von allen Pflichten.
Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, 30 Enthaltungen

 
Antrag StR Heeg:
Durch folgende Änderungen im vorliegenden Gesellschaftsvertragsentwurf der KKM soll ein 
angemessener Einfluss der Stadt Köthen und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hergestellt werden.  
1. Der Gesellschafterversammlung sollen folgende Beschlussgegenstände zugewiesen:  
a. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführer (vgl. § 46 Nr. 5 GmbHG) sowie der Abschluss und 
die Änderung von Anstellungsverträgen mit der Geschäftsführung  
b. Genehmigung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplanes  
c. Weisungsrecht des Gesellschafters gegenüber der Geschäftsführung. Im Gesellschaftsvertrag sind 
somit § 8 im Absatz 1 (Einschränkung Weisungsrecht des Gesellschafters) sowie im Absatz 2, § 9 
(11), § 12 (2) §13a Abs. 4.4 zu korrigieren. 
2. die Vorlagepflicht der Aufsichtsratsunterlagen entsprechend der Einberufungszeit von 2 Wochen vor 
der Sitzung festzulegen, um die Möglichkeit der nach § 131 (1) i.V.m. (3) KVG LSA geschaffene 
Weisungsmöglichkeit der Stadt und des Landkreises gegenüber den Vertretern im Aufsichtsrat in 
angemessener Zeit ausüben zu können.  
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen



Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 28.02.2017 IST Stimmberechtigte 35

TOP 2.17 Befangen 1

Ja-Stimmen 26

Nein-Stimmen 7

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 01.03.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2016134/8 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.9

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2016134/8

Az.: erstellt am: 21.09.2016

Betreff

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt Köthen 
(Anhalt)  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

30.01.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.01.2017: Ortschaftsrat Merzien 
01.02.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
02.02.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
06.02.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
15.02.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

30.01.2017 
31.01.2017 
01.02.2017 
02.02.2017 
06.02.2017 
15.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

abgelehnt 
laut BV 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Neufassung der Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Köthen (Anhalt) laut Anlage.

Gesetzliche Grundlagen:

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Als Maßnahme zur weiteren Haushaltskonsolidierung soll die Erhöhung der 
Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2017 dienen.

Als Grundlage der nachfolgenden Einzelbetrachtungen wurde zunächst der aktuelle 
Realsteuervergleich 2015 des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt herangezogen 
sowie eine aktuelle Abfrage in den Städten derselben Gemeindegrößenklasse wie Köthen 
(Anhalt) veranlasst.

1. Grundsteuer A:

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt in der Stadt Köthen (Anhalt) derzeit bei 320 v. H.  
Eine Anhebung erfolgte letztmalig zum 01.01.2013 um 10%.
Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt 2015 liegt die Stadt Köthen (Anhalt) über dem 
Durchschnittssatz von 315 v. H., bezogen auf die Gemeindegrößenklasse 20.000 EW bis 
50.000 EW jedoch unter dem Durchschnittsatz von 330 v. H. Der höchste Wert bei der 
Gemeindegrößenklasse 20.000 EW bis 50.000 EW liegt hier bei 400 v. H. (Staßfurt, 
Aschersleben, Sangerhausen).

Darüber hinaus liegt der höchste Wert in Sachsen-Anhalt bei 500 v. H. (Stadt Halle)

Weiterhin ist zu beachten, dass Flächen, welche der Grundsteuer A unterliegen (land- und 
forstwirtschaftliche Flächen), bereits vom Gesetzgeber her bei der Umlage der Beiträge zur 
Gewässerunterhaltung begünstigend berücksichtigt werden. 
Flächen, welche der Grundsteuer A unterliegen, werden wie bisher „nur“ mit einem 
Flächenbeitrag (entspricht einem Grundbetrag) berücksichtigt. Mit einem sog. zusätzlichen 
Erschwernisbeitrag werden Eigentümer solcher Flächen nicht belastet. Für alle anderen 
Flächen müssen beide Beträge festgesetzt werden.

Eine Auswertung der Grundsteuer A - Hebesätze 2016 in den Umlandgemeinden/ -städten 
brachte folgendes Ergebnis (Osternienburg als Einzelortschaft betrachtet):

Rangfolge 
(absteigend)

Gemeinde/ Stadt Hebesatz v. H.

1 Aken 450

2 Südliches Anhalt 350

3 Osternienburg 350

4 Bitterfeld-Wolfen 340

5 Köthen (Anhalt) 320

6 Sandersdorf-Brehna 320

7 Bernburg 300

Durchschnitt: 347

In Anbetracht der Beanstandung des Haushaltes 2016 durch die  Kommunalaufsicht  wird 
vorgeschlagen, den Wert in der Grundsteuer A, dahingehend anzupassen, dass eine 
Angleichung an den höchsten Wert in der Gemeindegrößenklasse 20.000 – 50.000 EW 
gegeben ist. Dieser liegt in der v. g. Gemeindegrößenklasse bei 400 v. H. (bspw. in Staßfurt, 
Aschersleben und Sangerhausen).



Für den städtischen Hebesatz der Grundsteuer A bedeutet dies eine Erhöhung von 25%. 
Ein geschätzter Mehrertrag von 33.200 € wird hieraus erwartet.



2. Grundsteuer B:

Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt in der Stadt Köthen (Anhalt) derzeit bei 420 v. H. Eine 
Anhebung erfolgte letztmalig zum 01.01.2013 um ca. 6,5 %.
Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt 2015 liegt die Stadt Köthen (Anhalt) hierbei 
über dem Durchschnittssatz von 404 v. H. bzw. 399 v. H. bezogen auf die 
Gemeindegrößenklasse von 20.000 bis 50.000 EW.
Im Vergleich innerhalb der Gemeindegrößenklassen liegt der höchste Satz bei 450 v. H. 
(Stadt Naumburg).

Betrachtet man jedoch den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt liegt dieser bereits bei 500 v. 
H. (Stadt Halle).

Eine Auswertung der Grundsteuer B - Hebesätze 2016 in den Umlandgemeinden/ -städten 
brachte folgendes Ergebnis (Osternienburg als Einzelortschaft betrachtet):

Rangfolge 
(absteigend)

Gemeinde/ Stadt Hebesatz v. H.

1 Aken 422

2 Köthen (Anhalt) 420

3 Bernburg 420

4 Südliches Anhalt 400

5 Osternienburg 400

6 Bitterfeld-Wolfen 390

7 Sandersdorf-Brehna 350

Durchschnitt: 400

In Anbetracht der Beanstandung des Haushaltes 2016 durch die  Kommunalaufsicht wird 
vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B ab dem 01.01.2017 um 7% auf 450 v.H. 
anzupassen.

Hieraus wird ein geschätzter Mehrertrag von 180.900 € erwartet.

3. Gewerbesteuer:

Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt in der Stadt Köthen (Anhalt) derzeit bei 420 v. H. 
Eine Anhebung erfolgte letztmalig zum 01.01.2012 um ca. 6,5 %.
Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt 2015 liegt die Stadt Köthen (Anhalt) hierbei 
über dem Durchschnittssatz von 363 v. H., bzw. 393 v. H. bezogen auf die 
Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 EW. Im Vergleich innerhalb der 
Gemeindegrößenklassen liegt der höchste Satz bei 440 v. H. (Stadt Quedlinburg).

Betrachtet man den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt liegt dieser bereits bei 450 v. H. (in 
allen drei kreisfreien Städten des Landes).



Eine Auswertung der Gewerbesteuer - Hebesätze 2016 in den Umlandgemeinden/ -städten 
brachte folgendes Ergebnis (Osternienburg als Einzelortschaft betrachtet):

Rangfolge
(absteigend)

Gemeinde/ Stadt Hebesatz v. H.

1 Köthen (Anhalt) 420

2 Bitterfeld-Wolfen 400

3 Osternienburger Land 400

4 Bernburg 395

5 Aken 375

6 Sandersdorf-Brehna 360

7 Südliches Anhalt 350

Durchschnitt: 386

In Anbetracht der Beanstandung des Haushaltes 2016 durch die  Kommunalaufsicht wird 
eine Anhebung um 5% auf einen Realsteuerhebesatz von 440 v. H. vorgeschlagen. Der 
Mehrertrag aus dieser Erhöhung wird auf 251.500 € geschätzt.

4. Ergebnis:

Laut Realsteuervergleich 2015 des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt verfügt die 
Stadt Köthen (Anhalt) mit der Anhebung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2017 somit 
jeweils über den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt - bezogen auf die 
Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 EW.

Bei Erhöhung aller Realsteuerhebesätze auf die vor genannten Vom-Hundert-Sätze sind 
potentielle Mehrerträge i. H. v. 464.700 € zu erwarten.

Zur Umsetzung ist der vorliegende Beschluss zur Neufassung der Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Köthen (Anhalt) erforderlich.

Die Neufassung der Satzung erhält den in der Anlage abgedruckten Wortlaut.



Anlage

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzsatzung) in der Stadt Köthen (Anhalt) 

Auf der Grundlage der §§ 5, 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) und des § 25 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBL. I S. 965) sowie § 16 des 
Gewerbesteuergesetzes vom 21.03.1991 (BGBL. I S. 814) in den jeweils gültigen 
Fassungen hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 28.02.2017 
folgende Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzsatzung) in der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen:

§ 1

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H.

2. Gewerbesteuer 440 v. H.

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2017 sowie für die folgenden 
Haushaltsjahre bis zur Bekanntgabe neuer Hebesätze.

§ 3

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Köthen (Anhalt) vom 17.10.2012 außer Kraft.

Köthen (Anhalt), … (Siegel) Bernd Hauschild
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2016177/10 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.10

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2016177/10

Az.: erstellt am: 13.12.2016

Betreff

Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 einschließlich 
der Finanzplanjahre bis 2025  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

26.01.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
30.01.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.01.2017: Ortschaftsrat Merzien 
01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
01.02.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
02.02.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
06.02.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
14.02.2017: Hauptausschuss 
15.02.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
28.02.2017: Stadtrat

26.01.2017 
30.01.2017 
31.01.2017 
01.02.2017 
01.02.2017 
02.02.2017 
06.02.2017 
14.02.2017 
15.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
abgelehnt 
laut BV 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd. 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept für 
das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Finanzplanjahre bis 2025.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 100 KVG LSA i. V. m. § 1 KomHVO
§ 98 Abs. 3 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanentwurfes 2017 mit 
seinen Bestandteilen und Anlagen, der Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
(HKK) 2017 sowie der Stellenplan 2017 und der Beteiligungsbericht 2017 im Entwurf wurden 
neben weiteren haushaltsrelevanten Unterlagen den Stadträtinnen und Stadträten mit 
Schreiben vom 23.11.2016 übersandt.

Wie dem Haushaltsplanentwurf 2017 zu entnehmen ist, ist der Ergebnishaushalt 2017 - 
2020 ausgeglichen dargestellt bzw. weist sogar 2020 einen Überschuss aus. Dies war u. a. 
nur dadurch möglich, das weitere Konsolidierungsmaßnahmen im HKK-Entwurf 2017 
festgesetzt wurden. 
Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2016 noch nicht vorliegen und nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass hier Fehlbeträge auszugleichen sind, ist es auch aus 
diesem Grund weiterhin notwendig, gemäß § 98 Abs. 3 i.V.m. § 100 Abs. 3 des 
Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt, ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) für das Jahr 2017 aufzustellen. 

Gemäß § 98 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt ist 
der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen 
(Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der 
Aufwendungen erreichen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige 
dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Köthen (Anhalt) sicherzustellen. Der 
Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens 
jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im 
Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der 
Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, 
durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen 
Fehlbedarfs in den künftigen Jahren vermieden werden soll.

Der aktuelle Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017 enthält erneut 
Maßnahmen zur Aufwandsminderung und Ertragssteigerung.   

Die derzeitigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind dem Entwurf des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017 zu entnehmen.

Das beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept ist entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 7 der 
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) dem Haushaltsplan beizufügen und der 
Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die Beschlussfassung des HKKs erfolgt parallel zum Haushalt 2017.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2016178/10 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.11

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2016178/10

Az.: erstellt am: 13.12.2016

Betreff

Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen (Anhalt) und 
Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen Bestandteilen und 
Anlagen  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

26.01.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
30.01.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.01.2017: Ortschaftsrat Merzien 
01.02.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
02.02.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
06.02.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
15.02.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

26.01.2017 
30.01.2017 
31.01.2017 
01.02.2017 
02.02.2017 
06.02.2017 
15.02.2017 
01.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
abgelehnt 
laut BV 
laut BV 
abgelehnt 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd. 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt) für das Haushaltsjahr 2017 und den Haushaltsplan als Teil der Satzung mit seinen 
Bestandteilen und Anlagen.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 100 KVG LSA i. V. m. § 1 KomHVO
§ 101 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanentwurfes 2017 mit 
seinen Bestandteilen und Anlagen, der Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
(HKK) 2017 sowie der Stellenplan 2017 und der Beteiligungsbericht 2017 im Entwurf wurden 
neben weiteren haushaltsrelevanten Unterlagen den Stadträtinnen und Stadträten mit 
Schreiben vom 23.11.2016 übersandt.

Im Januar und Februar 2017 finden die Haushaltsplanberatungen in den Ortschaftsräten 
und Fachausschüssen statt. 

Über die Änderungsanträge der Fraktionen und der Verwaltung sowie über die Anträge aus 
den Ortschaften und Fachausschüssen entscheidet dann der Hauptausschuss in seiner 
Sitzung am 14.02.2017.                 . 

Zielsetzung ist es, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 in der 
Stadtratssitzung am 23.02.2017 zu beschließen. Der Beschluss basiert dann auf dem 
ausgereichten Haushaltsplanentwurf 2017, den notwendigen Änderungen der Verwaltung 
und den vom Hauptausschuss beschlossenen Änderungen.

Wie dem Haushaltsplanentwurf 2017 zu entnehmen ist, ist der Ergebnishaushalt 2017 - 
2020 ausgeglichen dargestellt bzw. weist sogar 2020 einen Überschuss aus. Dies war u. a. 
nur dadurch möglich, das weitere Konsolidierungsmaßnahmen im HKK-Entwurf 2017 
festgesetzt wurden. 
Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2016 noch nicht vorliegen und nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass hier Fehlbeträge auszugleichen sind, ist es auch aus 
diesem Grund weiterhin notwendig, gemäß § 98 Abs. 3 i.V.m. § 100 Abs. 3 des 
Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt, ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) für das Jahr 2017 aufzustellen. 

Die Beschlussfassung bzw. die Beratung des HKKs  erfolgt parallel zum Haushalt 2017.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2016179/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.14

Amt: Amt 65 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2016179/3

Az.: erstellt am: 14.12.2016

Betreff

Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer Straße (BP30)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

26.01.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

26.01.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

entspr. prot. Änd. 
zurückgestellt 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt der zukünftigen öffentlichen Verkehrsanlage im neuen 
Wohngebiet an der Wülknitzer Straße (B-Plan Nr. 30) den Straßennamen 
"Carl-Friedrich-Abel-Weg" zu geben.

Gesetzliche Grundlagen:

GG Art. 28 II 1



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Derzeit wird das Bauleitverfahren (B-Plan Nr. 30) für eine Wohnbebauung entlang 
der Wülknitzer Straße durchgeführt. Es handelt sich dabei um das Gelände der 
"Knochenmühle", wie es umgangssprachlich bezeichnet wird. Die Erschließung der 
Wohnbaugrundstücke setzt die Herstellung einer Verkehrsanlage innerhalb des 
zukünftigen Wohngebietes voraus sowie zur Wahrung der Ordnungsmäßigkeit im 
Zuge der Selbstverwaltung die Vergabe eines Straßennamens.

Nach der Bitte des Oberbürgermeisters im Amtsblatt, die  Namensfindung für die 
neue Verkehrsanlage zu unterstützen, gingen folgende Vorschläge an 
Straßennamen ein:

Am Mühlenwinkel
Am Mühleneck
Zum Mühleneck
Kleiner Mühlenweg
An der Alten Mühle
An der Knochenmühle
Knochenmühle
Kuhknochen Straße
Cöthener Knochenmühlenweg
Vor der Kochenmühle
Straße an der Knochenmühle
Sonnenweg
Sonnenblick
Sonneneck
Windgatter
Blütenweg
Blumenduft
Zauberweg
Kohlrabenweg
Waschbärenallee
Verbundenheit
Frohe Zukunft
An der Freiheit
Schöner Weg
Mein Zuhause
In der Nachbarschaft
LPG Gelände
Straße der Ost- und Sudetendeutschen
Jürgen Busch
Wilhelm Busch Weg
Hans Dietrich Gentscher
Robert-Propf-Straße



Nach historischen Recherchen der Stadtarchivarin werden folgende Straßennamen 
mit Bezug auf die Köthener Geschichte vorgeschlagen:

An der Dorfstätte                              = ursprüngliche Bezeichnung dieses Gebietes 
Scharfrichter Carlow Weg                     = vor Ansiedlung Knochenmühle war 
Gelände
Platz des Scharfrichters; Carlow ist Name des 1. Scharfrichters gewesen 

Die Straßenbezeichnung "Knochenmühle" und " Scharfrichter Carlow Weg" sind aus 
Sicht des Vorhaben- und Erschließungsträgers für eine positive Vermarktung 
ungeeignet.

Angrenzend bzw. in der näheren Umgebung befinden sich Straßen - 
Mendelssohnstraße, Heinrich-Heine-Straße -, die nach bekannten deutschen 
Musikern und Schriftstellern benannt sind. Die Benennung der neuen 
Verkehrsanlage nach einem Künstler aus annähernd der  Zeitepoche Heine und 
Mendelssohn und mit Verbindung zur Stadt Köthen, würde sich somit anbieten. Carl 
Friedrich Abel war ein deutscher Komponist, der am 22.12.1723 in Köthen geboren 
wurde. Seine Arbeit und Werke machten ihn bekannt, so dass er bis in die heutige 
Zeit als bedeutender Komponist und Gambensolist bekannt ist.
Die Verwaltung empfiehlt deshalb dem Stadtrat, den Straßennamen "Carl-Friedrich-
Abel-Weg" für die neue Verkehrsanlage zu vergeben.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017002/8 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.15

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017002/8

Az.: erstellt am: 04.01.2017

Betreff

1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf"

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

30.01.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.01.2017: Ortschaftsrat Merzien 
01.02.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
02.02.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
06.02.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
14.02.2017: Hauptausschuss 
15.02.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
28.02.2017: Stadtrat

30.01.2017 
31.01.2017 
01.02.2017 
02.02.2017 
06.02.2017 
14.02.2017 
15.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Risikoanalyse und den Brandschutzbedarf der Stadt Köthen 
(Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

§ 1 Ab. 3 MindAusr VO-FF i.V.m. BrSchG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Zur Ermittlung des vorhandenen Risikos für die Stadt Köthen (Anhalt) und den sich hieraus 
ergebenden Bedarf für den Brandschutz wurde erstmalig im Jahr 2013 die vom Land 
geforderte Risikoanalyse und die damit einhergehende Ermittlung des Brandschutzbedarfs 
erstellt und vom Stadtrat in der Sitzung am 20.06.2013 beschlossen.

Von nun an ist in regelmäßigen Abständen, jedoch spätestens nach fünf Jahren, eine 
Überarbeitung dieser vorzunehmen. Die zur Beschlussfassung vorliegende Fortschreibung 
erfolgte mit Hilfe gebildeter Arbeitsgruppen aus den Reihen der aktiven Kräfte der Stadtwehr 
Köthen (Anhalt) in Zusammenarbeit und unter Federführung der Verwaltung.

Die Ermittlung des Brandschutzbedarfs in seiner gesamten Breite (Personal, Technik, 
Ausstattung, Löschwasser, Gerätehäuser) ist ein stetiger sich in Bewegung befindlicher 
Prozess, weshalb die vorliegende Fortschreibung der Risikoanalyse und der 
Brandschutzbedarfsplanung auch zukünftig weiter voranzutreiben ist. 

Zum momentanen Zeitpunkt bildet die fortgeschriebene Risikoanalyse gleichzeitig die 
Grundlage dafür, einen Antrag beim Land für den Erhalt von Zuwendungsmitteln für die 
Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) im Jahr 2018 in Höhe von 
190.000,00 Euro zu stellen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, da ein HLF 20 - auch als 
klassisches Arbeitstier der Feuerwehr bezeichnet – in der Beschaffung notwendig ist und 
das Land 2018 hierfür Zuwendungen bereitstellt. Die Gesamtkosten sind mit 400.000,00 € 
zu veranschlagen.

Neben dieser notwendigen Beschaffung bildet die vorliegende Fortschreibung der 
Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfs auch die Grundlage für die Feuerwehr und für 
die Verwaltung bezüglich notwendiger Ausbildungen bei den Kameraden, bei der 
Beschaffung von Technik, für die Löschwasserbereitstellung als auch für die Entwicklung 
der Feuerwehrgerätehäuser. Aus ihr wird ersichtlich, wo die Schwerpunkte für die nahe als 
auch die weitere Zukunft liegen.

Sie ist ebenso Ausgangspunkt für die Fortführung der Arbeit in den einzelnen 
Arbeitsgruppen, die in Zusammenarbeit mit der Orts- und Stadtwehrleitung sowie der 
Verwaltung gebildet wurden und fortan konstant tätig sein werden. 

Vor der Beteiligung der politischen Gremien einschließlich der Beschlussfassungen durch 
den Stadtrat war die Fortschreibung zur Stellungnahme der Kommunalaufsicht vorzulegen. 
Die Stellungnahme liegt bei. Die benannten Ergänzungen bzw. Änderungen sind bereits in 
der Beschlussvorlage eingearbeitet.

Die sich aus dieser Stellungnahme heraus ergebenden Erkenntnisse sind bei der weiteren 
Fortschreibung in naher Zukunft zu beachten und einfließen zu lassen.

Folgende, sich aus der Risikoanalyse ergebenden Maßnahmen sind bereits im 
Haushaltsplan eingeflossen:

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge:

2017

TSF-W Ortswehr Dohndorf  135.000 Euro

GW Logistik Ortswehr Köthen 240.000 Euro

2018



HLF 20 Ortswehr Köthen 400.000 Euro

(evtl. Fördermittel in Höhe von 190.000 Euro)

2019

keine Beschaffung

2020 

ELW Ortswehr Köthen/Stadtwehrleitung 150.000 Euro

MTW Ortswehr Köthen/Stadtwehr   50.000 Euro

Die Herrichtung der Löschwasserversorgung bei den Bestandsteichen passiert derzeit 
ausschließlich über Unterhaltungsmaßnahmen. Das heißt, dass die Entschilfung über der 
Wasserlinie vorgenommen werden kann. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen im Bereich 
der Löschwasserteiche ist für die Haushaltsplanung ab 2018 in Abstimmung zwischen den 
Fachämtern vorzunehmen (Sanierung von Teichen). 
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Verwendete Abkürzungen 


 


Allgemeine  Fachbegriffe 


BrSchG   Brandschutzgesetz 


FwDV    Feuerwehrdienstvorschrift 


MindAusrVO-FF Verordnung über die Mindeststärke und –ausrüstung der Freiwilligen 
Feuerwehren 


 


Feuerwehrfahrzeuge / -aggregate  


Dekon P   Dekontaminationsfahrzeug für Personen 


DLK    Drehleiterfahrzeug mit Korb 


GW L    Gerätewagen Logistik 


HLF    Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 


KdoW    Kommandowagen 


LF    Löschgruppenfahrzeug 


MTW    Mannschaftstransportwagen 


MZF    Mehrzweckfahrzeug 


RW    Rüstwagen 


TLF    Tanklöschfahrzeug 


TSF    Tragkraftspritzenfahrzeug 


TSF-W    Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank 


TS    Tragkraftspritze 


 


Funktionen 


ASGT    Atemschutzgeräteträger 


GF    Gruppenführer 


Ma    Maschinist 


Trf    Truppführer 


Tm    Truppmann 


VF    Verbandsführer 


ZF    Zugführer 
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Vorwort 


 


 


Die Stadt Köthen (Anhalt) ist als Träger der Freiwilligen Feuerwehr verpflichtet, eine Risikoanalyse 
zu erstellen und den Bedarf für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung festzustellen. 
Ein solches Dokument wurde mit Datum vom 11.04.2013 von der Stadt Köthen (Anhalt) erstmals 
vorgelegt und vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen. Mit diesem Dokument wurde ein 
Arbeitspapier für die Stadt geschaffen, um der Anforderung gerecht zu werden, eine leistungsfähige 
Feuerwehr zu beurteilen, die Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Detail 
einzuschätzen und bautechnische Bewertungen der Feuerwehrhäuser vorzunehmen. 


Dieses Arbeitspapier ist innerhalb eines Zeitraumes von zwei bis längstens fünf Jahren von der Stadt 
Köthen (Anhalt) zu überarbeiten bzw. fortzuschreiben und der Kommunalaufsicht des Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld vorzulegen. 


Die derzeit beschlossene Risikoanalyse vom 11.04.2013  beschreibt den Brandschutzbedarf der 
Stadt für den Zeitraum der folgenden drei Jahre. Gemäß den in diesem Papier getroffenen 
Festlegungen hat die Stadt Köthen (Anhalt) versucht, diese in die Tat umzusetzen.  


Die jedoch wesentlichste Feststellung der bisher vorgelegten Analyse war, den Brandschutzbedarf 
der insgesamt sieben Ortswehren der Stadt Köthen (Anhalt) genauer zu betrachten und im Einzelnen 
zu beurteilen. Aus dieser Anforderung heraus wurden in den letzten zwei Jahren vier Arbeitsgruppen 
bestehend aus jeweils 4-6 aktiven Kameradinnen und Kameraden der Stadtwehr Köthen (Anhalt) ins 
Leben gerufen, die sich jeweils den Themenkreisen Löschwasser, Personal, Fahrzeugbestand und 
Gebäudekonzeption im Besonderen widmeten. 


Deren Ergebnisse wurden nun in der vorliegenden 1. Fortschreibung zusammengetragen und 
ausgewertet. Dabei werden derzeitige Bestandsdaten den Sollanforderungen an eine einsatzfähige 
Stadtwehr gegenüber gestellt und die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Erreichung dieser 
Sollanforderungen benannt. 


Die vorliegende 1. Fortschreibung baut auf die bisherigen theoretischen Ausführungen und 
benannten gesetzlichen Bestimmungen der Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfes 
aus dem Jahr 2013 auf, ohne diese hier noch einmal explizit aufzuführen, sofern sie nicht in 
unmittelbaren Zusammenhang mit gemachten Aussagen anzuführen waren.  


Auch hier gelten Personen- und Funktionsbezeichnungen jeweils in der weiblichen und männlichen 
Form. 


 


 


             
    





Anlage zur Sitzungsvorlage
Vorwort.pdf




A. Einheitsgemeingdestruktur


1. Stand: 30.06.2016


a) Einwohnerzahlen gesamt: Köthen (Anhalt) 27.178


b) Ortsteile: Arensdorf / Gahrendorf 422


Baasdorf 399


Dohndorf 257


Köthen / Elsdorf / Porst 24.972


Löbnitz an der Linde 230


Merzien / Zehringen / Hohsdorf 408


Wülknitz 490


c) Ansiedlungen im Außenbereich:


Wohngebiet:


Flugplatzgelände (Entfernung von Hauptstützpunkt Köthen ca. 3 km - 7 - 8 min)


Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Edderitzer Straße 8d 2 1.315,21 104,14


Edderitzer Straße 8e 4 2.062,24 104,28


Edderitzer Straße 8f 3 1.459,30 84,40


Edderitzer Straße 8g 3 2.538,33 103,84


Edderitzer Straße 8h 3 2.301,05 85,01


Zeppelinstraße 1 2 1.404,70 123,00


Zeppelinstraße 2 2 1.026,00 122,60


Zeppelinstraße 3 3 1.028,00 123,20


Zeppelinstraße 4 2 1.028,60 123,10


Zeppelinstraße 5 4 1.026,70 123,70


Zeppelinstraße 6 2 1.021,60 123,60


Zeppelinstraße 7 4 1.004,30 123,10


Zeppelinstraße 8 3 885,30 123,60


Zeppelinstraße 24 4 1.112,00 103,90


Zwischensumme 41


in m² 19.213,33 1.571,47


in km² 0,019213 0,001571


Stadtausgang Richtung Maxdorf (Entfernung von Hauptstützpunkt Köthen ca. 2,5 km - 6 min)


Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Gütersee Weg 23 0 4.325,39 200,31


Gütersee Weg 24 0 5.474,58 795,00


Maxdorfer Straße 48 3 2.252,38 397,00


Allgemeine Informationen
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Ansiedlungen im Außenbereich:


Wohngebiet:


Stadtausgang Richtung Maxdorf Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Maxdorfer Straße 49 2 9.755,29 177,25


Maxdorfer Straße 50 1 8.272,16 266,19


Maxdorfer Straße 51 3 3.182,72 111,19


Maxdorfer Str. 51a (Mediterraneum) 3 1.837,55 165,52


Maxdorfer Straße 53 3 717,89 90,30


Maxdorfer Straße 56 3 484,28 86,82


Maxdorfer Straße 56a 1 513,81 97,10


Maxdorfer Straße 57 1 726,64 128,99


Maxdorfer Straße 58 1 987,48 148,51


Zwischensumme 21


in m² 38.530,17 2.664,18


in km² 0,038530 0,002664


Stadtausgang Richtung Wülknitz (Entfernung von Hauptstützpunkt Köthen ca. 2 km - 4 min)


Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Wülknitzer Straße 04 1 495,00 79,09


Wülknitzer Straße 05 2 372,40 132,86


Wülknitzer Straße 06 3 490,88 134,71


Wülknitzer Straße 07 3 485,94 228,26


Wülknitzer Straße 08 3 501,45 178,63


Wülknitzer Straße 09 0 684,89 69,14


Wülknitzer Straße 10 2 401,51 79,24


Wülknitzer Straße 11 2 399,93 125,70


Wülknitzer Straße 12 1 396,11 202,34


Wülknitzer Straße 13 1 397,34 106,70


Wülknitzer Straße 14 3 708,90 118,59


Wülknitzer Straße 15 3 799,49 168,93


Wülknitzer Straße 16 1 403,50 90,43


Wülknitzer Straße 17 3 387,15 226,27


Wülknitzer Straße 18 2 566,46 132,47


Wülknitzer Straße 19 2 1.012,04 127,82


Wülknitzer Straße 20 4 423,00 175,41


Wülknitzer Straße 21 0 433,51 68,56


Wülknitzer Straße 22 4 775,60 230,94
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Ansiedlungen im Außenbereich:


Wohngebiet:


Stadtausgang Richtung Wülknitz


Wülknitzer Straße 23 0 283,26 44,14


Zwischensumme 40


in m² 10.418,36 2.720,23


in km² 0,010418 0,002720


Ausgang Porst Richtung Aken (Entfernung von Hauptstützpunkt Köthen ca. 4 km - 8 min)


Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Dessauer Straße 53, Porst 3 958,71 75,85


zwischen Stadtgebiet Klepzig/Porst (Entfernung von Hauptstützpunkt Köthen ca. 5,5 km - 10 min)


Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Stadtanger 1 3 2.802,72 211,51


Ortschaft Baasdorf (Entfernung von Hauptstützpunkt Köthen ca. 4 km - 8 min)


(Entfernung von Stützpunkt Baasdorf ca. 0,4 km - 1 min)


Einwohner
Grundstücksgröße  in 


m²
davon Wohnbebauung in 


m²


Gahrendorfer Weg 2 2 1.709,80 700,00


Gahrendorfer Weg 7 3 19.690,00 1.991,00


Zwischensumme 11


in m² 25.161,23 2.978,36


in km² 0,025161 0,002978


Gewerbegebiet 
Grundstücksgröße  in 


km²
davon Handels- und 


Gewerbefläche in km²


Baasdorf


Das kleine Mühlfeld 0,0952 0,02472


Flur 1, Flurstück 203, 219/1 und 2


Gahrendorfer Weg 0,34738 0,00865


Flur 1, Flurstück 243 


Elsdorf Möbel-Mit Zentrallager 0,2681 0,0093


Flur 38, Flurstück 25/1020


Köthen (Anhalt)


2 Photovoltaikanlagen 2,1450 1,6500


ehem. Flugplatzgelände versch. Flure/Flurstücke


Solaranlage 0,3088 0,1800


Scherbelberg
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Ansiedlungen im Außenbereich:


Gewerbegebiet 
Grundstücksgröße  in 


km²
davon Handels- und 


Gewerbefläche in km²


Köthen (Anhalt)


Biogasanlage 0,1860 0,000008


ehem. Flugplatzgelände versch. Flure/Flurstücke


Zwischensumme in km² 3,350430 1,87268


Flächen gesamt: 3,424540


hiervon 0,074110


0,008363


3,35043


d) Waldgebiet: in km²


Dohndorf Flur 3 Flurstücke 22/1 u. 22/13 0,0138


Flur 2  Flurstück 3/22 0,0202


Köthen (Anhalt)


Fasanerie Flur 6 Flurstücke 10 u. 15 0,2816


Ziethebusch Flur 5 Flurstücke 2/3 u. 1/3 0,2954


Flur 21 Flurstücke 66 u.1035 0,0421


Merzien 


Eckbusch Flur 2 Flurstück 54 0,0362


Pfarrbusch Flur 1 Flurstücke 67 u. 71 0,0800


Flur 2 Flurstück 57/2 0,0360


Merzien /Zehringen


Zehringer Busch Flur 5 Flurstück 172 0,0528


Merzien /Hohsdorf Flur 7 Flurstücke 40,41,43,47/1 0,0485


und 48


Fläche gesamt Waldgebiet in km² 0,9066


e) Landwirtschaftliche Fläche: in km²


Arensdorf 5,82


Baasdorf 6,10


Dohndorf 7,72


Köthen 14,31


Löbnitz an der Linde 5,05


Merzien 8,98


Wülknitz 5,05


Wohngebiet in km²


Wohnbebauung in km²


Grundstücksgröße in km²


Gewerbegebiet in km²
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


e) Landwirtschaftliche Fläche:


Fläche gesamt Landwirtschaftliche Fläche in km² 53,03


f) Wasserfläche: in km²


Arensdorf


Am Quellteich Flur 1 Flurstück 53 0,003435


Pappelplatz Flur 1 Flurstück 56 0,001135


Baasdorf


Feldstraße Flur 1 Flurstück 86 0,001616


Fr.-Ebert-Straße Flur 1 Flurstück 133 0,002647


Dohndorf


An der  L148 Richtung Köthen Flur 3 Flurstück 1023 0,008730


Zu den Teichen Flur 2 Flurstück 10/21


3 Teiche 0,002393


Köthen (Anhalt)


Bärteichpromenade Flur 12 Flurstück 289 0,003355


Buschteich Flur 6 Flurstück 10 0,007936


Dessauer Straße 106 Flur 7 Flurstück 1022 0,011654


Elsdorfer Weg 3 Flur 7 Flurstück 139/4 0,002564


Elsdorfer Weg (zw. Nr. 4 und 5) Flur 7 Flurstück 143/4 0,000128


2 Teiche 0,005994


Fabrikstraße Flur 28 Flurstück 34 0,004829


Friedrichstraße Flur 21 Flurstück 1035 0,001756


Geuzer Straße Flur 26 Flur 2803 0,001928


Geuzer Straße Flur 26 Flurstück 130/4 0,000633


Geuzer Straße Flur 26 Flurstück 33 0,002448


Gütersee Flur 33 Flurstück 23 0,014286


Güterseeweg Flur 7 Flurstück 134/2 0,016025


Hubertus Flur 30 Flurstück 1 0,008582


Naumannstraße (Stadionteich) Flur 24 Flurstück 15 0,010916


Merziener Straße 19 Flur 5 Flurstücke 1001 1,001465


Parkstraße Flur 26 Flurstück 1347 0,000941


Schloßplatz 4 Flur 13 Flurstück 3/7 0,003618


Elsdorf, zw. Mühlenstraße und Sportplatz Flur 36 Flurstück 20 0,001800


Elsdorf, Ringstraße Flur 34 Flurstück 48/3 0,003100


Ortsausgang Elsdorf / Richtung Micheln Flur 37 Flurstück 55/5 0,032800
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


f) Wasserfläche: in km²


Porst, Dorfstraße Flur 32 Flurstück 114 0,002414


Porst, Dorfstraße Flur 32 Flurstück 112 0,000846


Löbnitz an der Linde


Am Bauernteich Flur 6 Flurstück 76 0,001430


Ringstraße Flur 3 Flurstück 53/1 0,000842


Ringstraße Flur 3 Flurstück 58/2 0,000898


Schulplatz Flur 6 Flurstückk 55 0,000352


Wendorfer Straße Flur 6 Flurstück 22 0,002451


Merzien


Am Mühlenteich Flur 1 Flurstück 30/2 0,004325


Am Pfarrbusch Flur 2 Flurstück 60 0,001040


Hohsdorf, Straße des 7 Oktober Flur 7 Flurstück 15 0,001606


Zehringen, Zehringer Busch Flur 5 Flurstück 172 keine Angaben


Zehringen, Porster Weg Flur 6 Flurstück 37 0,000765


2 Teiche 0,000714


Wülknitz


Kleinwülknitz


An den Teichwiesen Flur 1 Flurstück 67 0,004623


Großwülknitz


Kastanienplatz Flur 3 Flurstück 57 0,000482


Kirchgasse Flur 3 Flurstück 17 0,000340


Kirchgasse Flur 4 Flurstück 1000 0,003511


Lindenstraße Flur 3 Flurstück 78 0,001336


Fläche gesamt Wasserfläche in km² 1,184689


2.


Bezeichnung: Länge gesamt:


a) L 136 5,8 km


L 145 8,3 km


L148 6,0 km 20,1 km


K 2074 6,0 km


K 2075 5,0 km


K 2083 2,8 km


K 2084/2092 3,7 km


Verkehrswege


Kreisstraßen:


Landstraßen:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.


K 2086 2,2 km


K 2097 2,5 km 22,2 km


b) B 183 3,0 km


B 185 8,5 km


B 187a 2,0 km


B 6n 5,9 km 19,8 km


c) Bundesautobahn: ./.


d) Autobahn-Anschlußstellen: ./.


e) Bahn-Strecke: Halle-Magdeburg 11,5 km


Köthen-Aschersleben 5 km


Köthen-Dessau 4,5 km 21 km


f) Wasserstraße/See: ./.


g) Flugplatz: Sonderlandeplatz und Sportflugzeuge


h) sonstige Verkehrsanlagen: ./.


(z. B. Bergbahn, Seilbahn, Straßenbahn, Hafen..)


3. Gebäude und Einrichtungen besonderer Art und Nutz ung


a) Gewerbe- und Industriebetriebe ohne besondere Gefahren Anzahl:


Industriebetriebe 1


Handels- und sonstige Betriebe 1.968


b) Gewerbe- und Industriebetriebe mit besondere Gefahren besondere Gefahr en:


Industriebetriebe


Kranbau Köthen GmbH, Am Holländer Weg 5-7, 06366 Köthen (Anh.) 3 - 4 t Farbe / Lacke


technische Gase (Grieson)


(zwischen 3 - 10 t)


Bundesstraße:


Verkehrswege:


Erläuterung:
Industriebetriebe:  Metallbau Röder GmbH & CO.KG, Elsdorfer Weg 9, Köthen (Anhalt)


Unter der Rubrik Handels- und sonstige Betriebe wurden kleinere Gewerbe aus dem produzierenden und nicht 
produzierenden Bereich erfasst, welche keine größeren Mengen an Gefahrstoffen in ihren Betriebsstätten lagern.
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Gewerbe- und Industriebetriebe mit besondere Gefahren besondere Gefahr en:


Industriebetriebe


VKK Standardkesselbau Köthen GmbH, Farben


Am Holländer weg 21 - 23, 06366 Köthen (Anh.) technische Gase 


(3.000 l Grieson/ 15.000 l O²)


Lacufa GmbH, Ratswall 11, 06366 Köthen (Anh.) brennbare, ätzende und


umweltgefährdende Stoffe


Betonwerk Hans Abel KG, Prosigker Kreisstraße 1, 06366 Köthen (Anhalt) 10.000 l Heizöl verteilt


auf 7 Tanks untersch. Größe


5.000 l Diesel - Tankstelle


10.000 l Heizgas


2.000 l Schalöl / Trennmittel


HV Betonwerk Anhalt GmbH, OT Löbnitz an der Linde  62.000 l Gastank


Ringstraße 2, 06369 Köthen (Anhalt) 32,5 m³ Heizöl


30 m³ Diesel-Tankstelle


Landwirtschaft:


WIMEX, Feldstraße 5, 06388 Baasdorf Geflügelaufzucht


Produktionsstätten in: 


Bassdorf, Schulstraße 72.000 Tiere


6 Silos a 1.500 t Futtermittel


12 Silos a 25 t Futtermittel


Köthen (Anhalt), Flugplatz - Anlage 1 77.000 Tiere


hinter Biogasanlage Futtermittel


6 Flüssiggastanks a 6.400 l


Köthen (Anhalt), Flugplatz - Anlage 2 77.000 Tiere


hinter Biogasanlage Futtermittel


6 Flüssiggastanks a 6.400 l


Köthen (Anhalt), Prosigker Kreisstraße 38 19.700 Tiere


Futtermittel


2 Flüssiggastanks a 6.700 l


1 Flüssiggastank a 7.000 l


1 Flüssiggastank a 2.700 l


Merzien, Str. d. Thälmannpioniere 50.908 Tiere


Futtermittel


7 Flüssiggastanks a 6.400 l
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Gewerbe- und Industriebetriebe mit besondere Gefahren besondere Gefahr en:


Landwirtschaft:


Cobb Germany Avimex GmbH, Brösenweg 80, 04509 Wiedemar


Produktionsstätten in: 


Porst, Am Anger 14.500 Tiere


3 Flüssiggastanks a 6.400 l


1 Flüssiggastank a 2.700 l


Arensdorf, Badegaster Weg 14.508 Tiere


Futtermittel


4 Flüssiggastanks a 6.400 l


1 Flüssiggastank a 4.800 l


Gut Mennewitz, Feldstraße 5, 06388 Baasdorf 880 m3 Biogas


Biogasanlage 7.000 l Heizöl


BARO- GmbH und Co KG, Damaschkeweg 22, 06366 Köthen (Anhalt) bis zu 250 t unterschiedliche


Pflanzenschutz-Zentrallager gefährliche Stoffe / Chemikalien


Gutsverwaltung Dohndorf GmbH & Co.KG 20.000 l Diesel


Friedhofstraße 1, Dohndorf 2x 100.000 l Flüssigdünger


je 400 l Behälter für Altöl,


Öle und Schmierstoffe


Logistik:


EXTE Extrudertechnik GmbH, Damaschkeweg 20, 06366 Köthen (Anhalt) Lagerung PVC u. Spritz-


gussteile, Verpackungen


Zentraldeponie 'Scherbelberg', Maxdorfer Straße, 06366 Köthen (Anhalt) Schadstofflager mit 


unterschiedlichen 


gefährlichen Stoffen


Tankstelle mit 5000l Diesel


KREMER Landtechnik GmbH, Ringstraße 1, OT Löbnitz an der Linde 10.000 l Diesel


KKp Bergmann, Ringstraße 4, OT Löbnitz an der Linde
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Gewerbe- und Industriebetriebe mit besondere Gefahren besondere Gefahr en:


Verkaufsstätten:


Autohaus Eifler OHG, Konrad-Adenauer-Allee 4, 06366 Köthen (Anhalt) max. 3.200 l Motorenöl


max. 2.000 l Altöl


verunreinigter Kraftstoff


Autohaus Take, Langenfelder Straße 19, 06366 Köthen (Anhalt) max. 600 l Motorenöl


max. 1.000 l Altöl


keine verunreinigter Kraftstoff


Auto-Service Center Dessau GmbH, Wattrelos-Ring 31, max. 600 l Motorenöl


06366 Köthen (Anhalt) max. 2.000 l Altöl


max. 250 l ölhaltige Abfälle


max. 8.000 l Heizöltank


Autohaus Jung GmbH, Maxdorfer Straße 79, 06366 Köthen (Anhalt) max. 1.000 l Motorenöl


max. 800 l Altöl


max. 200 l ölhaltige Abfälle


max 25.000 l Heizöltank


Autohaus Koch & Herrmannn GmbH, Langenfelder Straße 6, max. 2.000 l Motorenöl


06366 Köthen (Anhalt) max 1.000 l Altöltanksystem


max. 240 l ölhaltige Abfälle


Autohaus Kranz & Partner, OT Großwülknitz, Kastanienplatz 5, max. 900 l Motorenöl


06369 Köthen (Anhalt) max. 800 l Altöl


max. 400 l ölhaltige Abfälle


max 10.000 l Heizöltank


Autohaus Gute Fahrt, Langenfelder Straße 2, 06366 Köthen (Anhalt) max. 1.000 l Motorenöl


max. 1.000 l Altöl


max. 400 l ölhaltige Abfälle


Autohaus Heise, Prosigker Kreisstraße 9, 06366 Köthen (Anhalt) max. 700 l Motorenöl


max 1.000 l Altöl


max. 90 l ölhaltige Abfälle


max. 3000 l Heizöltank


Autohaus Klaus Kretzschmar AG, Konrad-Adenauer Allee 2, max. 600 l Motorenöl


06366 Köthen (Anhalt) max. 500 l Altöl


max. 400 l ölhaltige Abfälle
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Gewerbe- und Industriebetriebe mit besondere Gefahren besondere Gefahr en:


Baumärkte:


toom Baumarkt Langenfelder Straße 8, 06366 Köthen (Anhalt) Lacke und Farben


Gasdruckbehälter


hagebau Elsdorfer Weg, 2, 06366 Köthen (Anhalt) Spraydosen


Öle und Autobatterien


Quellendorfer Straße 5, 06366 Köthen (Anh.) verschieden Baustoffe


und Gartenbaustoffe


Raiffeisen Dr.-Krause-Str. 33, 06366 Köthen(Anhalt) Lacke und Farben


Spraydosen


Tankstellen:


Kaufland Merziener Str. 20, Köthen (Anhalt)


JET Leipziger Straße 36d, Köthen (Anhalt)


Aral Geuzer Straße (B 185), Köthen (Anhalt)
Kraftstoffe


HEM  Prosigker Kreisstraße 8, Köthen (Anhalt)


HEM Langenfelder Straße 11, Köthen (Anhalt)


Total Dessauer Straße 104, Köthen (Anhalt)


Mineralölhandel Guntsch GmbH & Co.KG 4.000 l Diesel


Dorfstraße 13, OT Löbnitz an der Linde 80.000 l Heizöl


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


aa) Krankenhäuser:


Krankenhaus Köthen GmbH, Hallesche Straße 29, Köthen (Anhalt) 264 Betten


bb) Pflege- und Altenheime:


Städtisches Pflegeheim "Am Lutzepark", Lange Straße 38, 81 Plätze


Köthen (Anhalt)


Altenpflegeheim "Am Wasserturm", Am Wasserturm 52, 65 Plätze


Köthen (Anhalt)


Gut Zehringen, Lindenstraße 13, Köthen, OT Zehringen 150 Plätze
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


bb) Pflege- und Altenheime:


Katholisches St.Elisabeth-Werk, Seniorenheim "St.Elisabeth", 120 Plätze


Wallstraße 27, Köthen (Anhalt)


Pflegeheim Köthen GmbH "Lindenstraße", Lindenstraße 10, 88 Plätze


Köthen (Anhalt)


Seniorenzentrum Rosenhain, Maxim-Gorki-Straße 38, Köthen (Anhalt) 96 Plätze


Senioreneinrichtung "Haus Sonne", Anhaltische Straße 11, 25 Plätze


Köthen (Anhalt)


Seniorenwohnanlage "Zum Alten Schiller", Schillerstraße 1b, 13 Plätze


Köthen (Anhalt)


Seniorenwohnanlage, Springstraße 8,  Köthen (Anhalt) 10 Plätze


Seniorenresedienz "Am Schloss" Ritterstraße 9, Köthen (Anhalt) 66 Plätze


Wohnanlage für Demenzkranke "Villa Sonnenschein", Kleiner Plan 7, 21 Plätze


Köthen (Anhalt)


Wohnheim "Am Rathaus", Springstraße 45-48, Köthen (Anhalt) 23 behinderte Bewohner


Intensiv betreutes Wohnen, Bahnhofsplatz 13, Köthen (Anhalt) 15 behinderte Bewohner


Wohnheim für Behinderte, Akazienstraße 13, Köthen (Anhalt) 14 Bewohner


cc) Schulen:


Grundschulen


Johann-Friedrich-Naumann, Schulstraße 1, Köthen (Anhalt) 186 Schüler


Kastanienschule, Kastanienstraße 1b, Köthen (Anhalt) 149 Schüler


Wolfgang Ratke, Hugo-Junker-Straße 19, Köthen (Anhalt) 246 Schüler


Regenbogenschule, Krähenbergstraße 10, Köthen (Anhalt) 162 Schüler


Evangelische Grundschule, Stiftstraße 12, Köthen (Anhalt) 172 Schüler


Freie Schule Anhalt, Augustenstraße 1, Köthen (Anhalt) 351 Schüler


Gemeinschaftsschule:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


cc) Schulen / Kindereinrichtungen:


An der RüsterbreiteGeschwister-Scholl-Str. 1, Köthen (Anhalt) 335 Schüler


Völkerfreundschaft Am Wasserturm 36, Köthen (Anhalt) 387 Schüler


Gymnasium:


Ludwigsgymnasium Köthen Haus 1-3


Wallstraße 30, Köthen (Anhalt) 934 Schüler


Förderschulen:


Dr.-Samuel-Hahnemann-Schule 170 körperbehind.Schüler


Lelitzer Straße 27a, Köthen (Anhalt) derzeit keine Rollstuhlfahrer


Angelika Hartmann Goethestraße 21, Köthen (Anhalt) 66 geistigbehind. Schüler


2-5 Rollstuhlfahrer


Musikschule Köthen, Schloßplatz 4, Köthen (Anhalt) ca. 50 Schüler


Werkstatt für Behinderte, Wattrelos-Ring 9, Köthen (Anhalt) ca. 330 Behinderte


BVIK gGmbH, Kirchstraße 1, Köthen (Anhalt) max. 50 Jugendliche


KöBeG, Hinsdorfer Straße 8, Köthen (Anhalt) ca. 10 Schüler täglich; 


ca. 100 Schüler 2-3mal pro Woche 


VHS Bildungswerk, Hinsdorfer Straße 8, Köthen (Anhalt) 4 Ausbilder


IHK Bildungszentrum, Lohmannstraße 1a, Köthen (Anhalt) rund 50 Auszubildende


5 Lehrkräfte


BWS-A, Bildungsverein der Wirtschaft Sachsen-Anhalt ca. 12-15 Schüler


Hallesche Straße 76, Köthen (Anhalt) 2 Lehrkräfte


Berufsbildende Schulen Köthen, Badeweg 4, Köthen 525 Auszubildende


43 Lehrkräfte


Hochschulen:


Hochschule Anhalt Bernburger Straße 57, Köthen (Anhalt) ca. 3000 Studenten


55 Lehrkräfte


Lohmannstraße 23, 06366 Köthen (Anhalt) ca. 700 Studenten


40 Lehrkräfte


Realschulen mit integriertem Hauptschulgang:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


Kindertagesstätten:


Kreisvolkshochschule Köthen, Siebenbrünnenpromenade 31 ca. 10-20 Teilnehmer


Köthen (Anhalt) 6 Lehrkräfte


KiTa „Spielkiste“, Mendelssohnstr. 24, Köthen (Anhalt)                                                           u.3       27                                                       10Kinder unter 3 Jahre: 26


Kinder über 3 Jahre: 37


Erzieher: 10


KiTa „Löwenzahn“, Rosa- Luxemburg- Str. 9, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 43


Kinder über 3 Jahre: 82


Erzieher: 19


KiTa „Pinocchio“, An der Rüsternbreite 38, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 18


Kinder über 3 Jahre: 47


Erzieher: 13


KiTa „Buratino“, Fr.- Ludwig- Jahn- Str. 13a, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 16


Kinder über 3 Jahre: 55


Erzieher: 10


KiTa “Max und Moritz”, An der Rüsternbreite 38, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 35


Kinder über 3 Jahre: 51


Erzieher: 10


Katholische Kindertagesstätte "St. Anna", Lohmannstraße 28 Kinder unter 3 Jahre: 37


Köthen (Anhalt) Kinder über 3 Jahre: 55


Erzieher: 9


KiTa "Waldfrieden", Bärteichpromenade 25, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 12


Kinder über 3 Jahre: 28


Erzieher: 7


Evangelicher Kindergarten, Bärteichpromenade 16, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 25


Kinder über 3 Jahre: 45


Erzieher: 10


Studentenwerk Halle, KiTa "Angelika Hartmann" Kinder unter 3 Jahre: 36


Bernburger Straße Kinder über 3 Jahre: 72


Erzieher: 15
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


Kindertagesstätten:


Intekrative KiTa "Spatzennest", Mühlenbreite 51, Köthen (Anhalt) Kinder unter 3 Jahre: 48


Kinder über 3 Jahre: 55


Erzieher: 22


Hort Naumannschule, Schulstraße 1-3, Köthen (Anhalt) Kinder: 144


Erzieher: 10


Hort Kastanienschule, Kastanienstrraße1b, Köthen (Anhalt) Kinder: 100


Erzieher: 5


Hort Ratkeschule, H.- Junkers- Str. 19, Köthen (Anhalt) Kinder: 192


Erzieher: 10


Hort Regenbogenschule, Krähenbergstraße 10, Köthen (Anhalt) Kinder: 128


Erzieher: 8


Hort Evangelischen Grundschule, Stiftstraße 12, Köthen (Anhalt) Kinder: 87


Erzieher: 7


dd) Hochhäuser bzw. Gebäude mit mehr als 22 m Höhe:


Hochschule Anhalt - Studentenwohnheim, Wohnheim 4


Bernburger Straße 52b, Köthen (Anhalt) 30m


Kirche St. Jakob Marktplatz, 06366 Köthen (Anhalt) 75 m (Doppeltürme)


ee) Tiefgaragen:


Wallstraße Betreiber: Stadt Köthen (Anh.) 238 Stellplätze


Marktstraße 1-3, 06366 Köthen (Anhalt)


Schloßstraße Betreiber: Stadt Köthen (Anh.) 148 Stellplätze


Marktstraße 1-3, 06366 Köthen (Anhalt)


Ritterstraße (privat)Betreiber: Wohnungsgesellschaft Köthen mbH 16 Stellplätze


Wallstraße 58/59, 06366 Köthen (Anhalt)


Magdeburger Straße (privat)


Betreiber: Rössler Imobilien 17 Stellplätze


Marktstraße 1-3, 06366 Köthen (Anhalt)


Baasdorfer Straße 17 (privat) 16 Stellplätze
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


ff) Versammlungsstätten:


Veranstaltungszentrum im Schloss, Schlossplatz 2, Köthen (Anhalt) max. 830 Besucher


Johann-Sebastian-Bach-Saal bis max. 440 Personen


Wilhelm-Friedemann-Bach-Saal bis max. 170 Personen


Anna-Magdalena-Bach-Saal bis max. 160 Personen


Maria-Barbara-Bach-Saal bis max. 60 Personen


Kino Cine Circus Köthen Weintraubenstraße 15, Köthen (Anhalt)


Saal 1 213 Sitzplätze


Saal 2 100 Sitzplätze


Saal 3 127 Sitzplätze


Kulturscheune Wülknitz e.V., OT Großwülknitz, Kastanienplatz 7, Scheune: 400 Personen


06369 Köthen (Anhalt) Heuboden:  50 Personen


Sportstätten:


Hahnemann-Sporthalle, Lelitzer Straße 27a, Köthen (Anhalt) 400 Personen


Heinz-Fricke-Sporthalle, An der Rüsternbreite, Köthen (Anhalt) ca. 900 Personen 


Jugendclubs:


Veranstaltungszentrum Martinskirche Inbetriebnahme 2012


Leipziger Straße 36c, Köthen (Anhalt) max. 800


Diakonie Jugendzentrum "Popcorn" max. 60 Kinder/Jugendliche


Bärteichpromenade 12b, 06366 Köthen (Anh.) in der Regel 40 Kinder/Jug.


Freizeitzentrum der Ökodomäne Bobbe e.V. max. 130-140 Kinder/Jugendl.


An der Rüsternbreite 23a, 06366 Köthen (An.) Tagespflege - Jesicca Singer


Jugendraum Merzien, OT Merzien max. 10 Kinder/Jugendliche


Straße der Thälmannpioniere 4, 06369 Köthen (Anh.)


ff) Versammlungsstätten:


Discotheken:


Studentenclub e.V. Mensakeller


Fasanerie 1a, 06366 Köthen (Anhalt) 66 Sitzplätze


Rockster 73 Kulturhaus Erich Franz KG


Bärteichpromenade 1, 06366 Köthen (Anhalt) 165 Sitzplätze


Schlappenbude Paschlewwer Straße 1, 06366 Köthen (Anhalt) 75 Sitzplätze


Tanzschloss Bahnhofsplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt) 130 Sitzplätze
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


gg) Hotels und Pension:  (mit mehr als 12 Betten)


Hotel Stadt Köthen Friedrich-Ebert-Straße 22, Köthen (Anhalt) 42 Zimmer


84 Betten


Hotel Anhalt Ludwigstraße 53, Köthen (Anhalt) 67 Zimmer


100 Betten


Landgasthof  "Am Hubertus" 11 Zimmer


Fasanerieallee 38, Köthen (Anhalt) 18 Betten


Citypension KöthenNeustädter Platz 3, Köthen (Anhalt) 8 Zimmer


13 Betten


hh)


Creperie "Lorette" Bernburger Straße 58, 06366 Köthen (Anhalt) 150 Sitzplätze


HG 85 Köthen e.V.


An der Rüsternbreite 23, 06366 Köthen (Anhalt) 50 Sitzplätze


"Stadtscheune", Holzmarkt 9, 06366 Köthen (Anhalt) 84 Sitzplätze


"Gaststätte und Kegelbahn - Am Wasserwerk"


Am Wasserwerk, 06366 Köthen (Anhalt) 80 Sitzplätze


"Zur Schlachteplatte"


Lindenstraße 1, 06366 Köthen (Anhalt) 55 Sitzplätze


"Waldschenke", Trautmannstraße 67, 06366 Köthen (Anhalt) 52 Sitzplätze


"Venezia" Hallesche Straße 12, 06366 Köthen (Anhalt) 170 Sitzplätze


"Mediterraneum", Maxdorfer Straße 51 A, 


06366 Köthen (Anhalt) 60 Sitzplätze


"Kinderland und Bowlingwelt Köthen"


Elsdorfer Weg 2, 06366 Köthen (Anhalt) 54 Sitzplätze


"Schwarzes Ross", Neustädter Platz 13 - 14, 06366 Köthen (Anhalt) 50 Sitzplätze


"Kreta", Dr. Krause-Straße 57, 06366 Köthen (Anhalt) 93 Sitzplätze


"Fellini", Weintraubenstraße 15, 06366 Köthen (Anhalt) 108 Sitzplätze


Kino Cine Circus Köthen


Weintraubenstraße 15, 06366 Köthen (Anhalt) 54 Sitzplätze


CFC Germania 03 Köthen e.V.


Sebastian-Bach-Straße 23, 06366 Köthen (Anhalt) 135 Sitzplätze


"Badewelt" Ratswall 9, 06366 Köthen (Anhalt) 99 Sitzplätze


"Brauhaus Köthen" Lachsfang 1-3, 06366 Köthen (Anhalt) 77 Sitzplätze


"Altdeutscher Hof" Holzmarkt 6, 06366 Köthen (Anhalt) 71 Sitzplätze


Schank- und Speisewirtschaften mit mehr als 40 Sitzplätzen:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


hh)


"Labyrinth", Krähenbergstraße 5, 06366 Köthen (Anhalt) 108 Sitzplätze


"Sportlerheim Am Jürgenweg"


Jürgenweg 32, 06366 Köthen (Anhalt) 96 Sitzplätze


"Leipziger Eck" Leipziger Straße 24, 06366 Köthen (Anhalt) 71 Sitzplätze


"Gartensparte Osterköthen", Osterköthener Marke, 53 Sitzplätze


06366 Köthen (Anhalt)


"Vorwärts", Fasanerieallee, 06366 Köthen (Anhalt) 44 Sitzplätze


"Zur Fliegerecke", Augustenstraße 89, 06366 Köthen (Anhalt) 40 Sitzplätze


Studentenclub Köthen e.V.


Fasanerieallee 1a, 06366 Köthen (Anhalt) 42 Sitzplätze


"Galerie", Dr. Krause-Straße 56, 06366 Köthen (Anhalt) 48 Sitzplätze


SG Rot Weiß Elsdorf e.V.


Am Sportplatz, 06369 Köthen OT Elsdorf 75 Sitzplätze


"THE SHAMROCK Irish Pub"


Schulstraße 11 - 12, 06366 Köthen (Anhalt) 69 Sitzplätze


"Ciliwack" Mühlenstraße 13, 06366 Köthen (Anhalt) 78 Sitzplätze


Hotel "Anhalt" Ludwigstraße 53, 06366 Köthen (Anhalt) (Bar) 46 Sitzplätze


Cafe "Leopold" Schlossplatz 4, 06366 Köthen (Anhalt) 149 Sitzplätze


"Konditorei und Cafe` Rödel"


Magdeburger Straße 48, 06366 Köthen (Anhalt) 60 Sitzplätze


"Athos", Holzmarkt 8, 06366 Köthen (Anhalt) 70 Sitzplätze


"Caruso" Markt 5, 06366 Köthen (Anhalt) 80 Sitzplätze


"Steakhaus Köthen"Ratswall 10 b, 06366 Köthen (Anhalt) 70 Sitzplätze


"Lindencafe", Lindenstraße 9a, 06366 Köthen (Anhalt) 40 Sitzplätze


75 Sitzplätze


Konrad-Adenauer-Allee 1, 06366 Köthen (Anhalt)


MC Donalds Dessauer Straße 104, 06369 Köthen (Anhalt) 68 Sitzplätze


KC Lokomotive Köthen e.V.


Am Güterbahnhof, 06366 Köthen (Anhalt) 57 Sitzplätze


"Zur Erholung", Straße der DSF 37, 06369 Köthen OT Merzien 70 Sitzplätze


"Moonlight Lounge", Weintraubenstraße 14, 06366 Köthen (Anhalt) 40 Sitzplätze


"Zur Erholung", OT Merzien, Straße der DSF 37, 50 Sitzplätze


06369 Köthen (Anhalt)


"Zur Quelle", OT Baasdorf, Köthener Straße 23, 135 Sitzplätze


06388 Köthen (Anhalt) 


Schank- und Speisewirtschaften mit mehr als 40 Sitzplätzen:


"ABC Partyservice & Eventmanagement"
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


ii) Büro- /Verwaltungsgebäude:


Rathaus Köthen (Anhalt), Marktstraße 1-3, Köthen (Anhalt) 41 Beschäftigte


Nebengebäude: Wallstraße 1- 5, Köthen (Anhalt) 85 Beschäftigte


Landkreis Köthen (Anhalt), Am Flugplatz 1, Köthen (Anhalt) 273 Beschäftigte


Nebengebäude: Zeppelinstraße 15, Köthen (Anhalt) 116 Beschäftigte


KombA des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 102 Beschäftigte


Nebenstelle: Neustädter Straße 14, Köthen (Anhalt)


Mercateo AG, Museumsgasse 4, Köthen (Anhalt) 210 Beschäftigte


jj) Flur - Flurstück Grundfläche in m²


ALDI


Konrad-Adenauer-Allee 3, Köthen (Anhalt) 26 - 00405/0011 1.092,20


Schlachthofstraße 1, Köthen (Anhalt) 5 - 00057/004 1.088,60


EDEKA, Langenfelder Straße 8, Köthen (Anhalt) 26 - 00405/005 10.725,30


(einschließlich toom-Baumarkt)


Groschenmarkt und Dänisches Bettenlager


Dessauer Straße , Köthen (Anhalt) 7-154/1 1.867,60


HAGEBAU, Elsdorfer Weg 2, Köthen (Anhalt) 0007 - 00178/004 6.222,20


Hammer, Langenfelder Straße 13


Köthen (Anhalt) 026 - 00351/001 2.898,60


KAUFLAND, Merziener Straße 20, 005 - 00048/006 9.934,70


einschließlich Ladenstraße Köthen (Anhalt)


LIDL, Leipziger Straße 36i, Köthen (Anhalt) 022 - 01025/00 1.369,03


Möbel-Mit, Merziener Straße 86, Köthen (Anhalt) 028 - 00151/008 3.120,50


MÜLLER - Drogerie, Buttermarkt 6


Köthen (Anhalt) 012 - 00384/002 850,00


NETTO


Geuzer Straße 38, Köthen (Anhalt) 026 - 00197/001 1.137,80


Leopolstraße 64, Köthen (Anhalt) 009 - 00087/000 1.345,90


An der Rüsternbreite 23b, Köthen (Anhalt) 040 - 00030/115 1.174,70


Norma, Maxdorfer Straße 39, Köthen (Anhalt) 017 - 1053 4.408,00


Verkausstätten:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung


jj) Flur - Flurstück Grundfläche in m²


Penny, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 21


Köthen (Anhalt) 014 - 01004/000 1.173,20


Raiffeisen-Markt, Dr.-Krause-Straße 33, 


Köthen (Anhalt) 536/1 947,80


Roßmann, Hallesche Straße 80


Köthen (Anhalt) 022 - 00025/020 800,00


d)


Arensdorf


Gutshaus Pappelplatz 7


Baasdorf


Kirche Dorfstraße


Schule Karl-Marx-Straße 22


Dohndorf


Kirche Kirchgasse


Fachwerkbau Wörbziger Weg 8


Elsdorf


Gastwirtschaft Breite Straße 5


Kirche Lindenplatz


Köthen (Anhalt)


Wasserturm Am Wasserturm/Ecke Lohmannstraße


Bahnhof Bahnhofsplatz


Emfangsgebäude (Bahnhof) Bahnhofsplatz 1-4


altes Empfangsgebäude Bahnhofsplatz 5-7


Wohn- und Geschäftshaus Bärplatz 6/7


Hospital St Jakob (Jugendzentrum) Bärteichpromenade 12 b (12c)


Wittigsche Villa Bärteichpromenade 35


Historische Gebäude und Kulturstätten:


Verkausstätten:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


d)


Eichendorff-Haus Bernburger Straße 2


Köthen (Anhalt)


Hochschulgebäude (Rotes Gebäude) Bernburger Straße 52-57


Hochschulgebäude (Grünes Gebäude) Bernburger Straße 52-57


Villa - ehemals Pionierhaus Dr.-Krause- Straße 31


(Wohn- und Geschäftshaus des dt. Chemikers Prof. Dr. Georg Krause)


Werdesche Malzfabrik Dr.-Krause-Straße 35


Restaurationsgebäude (jetzt Hotel) Friedrich-Ebert-Straße 22/23


Hallescher Turm Hallesche Straße


Pfarrhaus Hallesche Straße 15/15a


"Altdeutscher Hof" Holzmarkt 6


Martinskirche (jetzt Leipziger Straße 36c


Jugendbegegnungsstätte)


Bankgebäude (jetzt Fitnessclub) Lindenstraße 10a


Postamt Lindenstraße 12/13, Poststraße 1


Hochschule Anhalt Lohmannstraße 23


(ehem. Pädagogische Hochschule )


Magdeburger Turm Magdeburger Straße


ev.-ref. Kathedralkirche St Jacob Marktplatz


Stadtbibliothek Marktplatz 1


Löwenapotheke Marktplatz 11


Rathaus Marktstraße 1-3


Fabrik (jetzt Mercateo) Museumsgasse 4/5


Hotel Schwarzer Bär Schalaunische Straße 19 (19a)


Historische Gebäude und Kulturstätten:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


d)


Köthen (Anhalt)


Wohn- und Geschäfshaus (z. Zt. leerstehend)Schalaunische Straße 42


Schloss Schloßplatz 4


Prinzessinhaus (Sitz der KKM) Schloßplatz 5


Kath. Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt Springstraße 29a


Heilanstalt des Hömöophaten Springstraße 28


Dr. Arthur Lutze


Prinzenhaus (leer stehend) Stiftstraße 6


Brauerei (Sitz MIDEWA) Stiftstraße 7


Gisela-Agnes-Stift Stiftstraße 10


Agnuskirche und Pfarrhaus Stiftstraße 11


evangelische Grundschule Stiftstraße 12


(ehem. Lyzeum)


Ausstellungsgebäude (Dürerbundhaus) Theaterstraße 12


Wohnhäuser (jetzt kath. Pflegeheim) Wallstraße 27, 27a, 28-30


Volksschule (jetzt Gymnasium) Wallstraße 30, 31 a- 33


Palais (neues Schloss) Wallstraße 31


Spital des Klosters der Wallstraße 48


Barmherzigen Brüder (jetzt Homöophatische Bibliothek)


Rumpfs Hotel (jetzt Kino) Weintraubenstraße 15


Löbnitz an der Linde


Kirche Dorfstraße


Merzien


Mühle Mühlweg 1


Kirche Straße der Thälmannpioniere


Historische Gebäude und Kulturstätten:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


d)


Großwülknitz


Kirche An der Kirche


Kleinwülknitz


Kirche Hauptstraße


Zehringen


Gut Zehringen - Pflegeheim Lindenstraße


4.


a) 0


b) Überschwemmungsgefährdente Gebiete: 3


c) Einflugbereich von Fluplätzen: Halle-Leipzig Überflughöhe 4.000 - 6.000 m


Sportflugplatz, Am Flugplatz, Köthen (Anhalt)


d) Erdgashochdruckleitung DN 600 PN 84 ca. 9 km


Bernburg-Wiederitzsch


5.


5.1


a) Trinkwasserversorgung  


Flächen 89%


b) 0%


c) 1%


Zisternen:


Firmengelände LACUFA, Augustenstraße ca. 10.000 m3


Flugplatz, Vereinsheim Flugsportverein, Am Flugplatz ca. 5.000 m3


Flugplatz, Biogasanlage, Am Flugplatz 1. Niederschlagsspeicher ca. 1.000 m3


2. Niederschlagsspeicher ca. 220 m3


Besondere Gefährdungen


Auf Grund des erfolgten Ausbaus des Abwassernetzes im Stadtgebiet und in einigen Ortschaften bzw. des 
teilweise starken Anstiegs des Grundwasserspiegels (Betroffen: Köthen (Anhalt), Großwülknitz, Löbnitz an 
der Linde) kam es weiter vermehrt zu Schwierigkeiten hinsichtlich des Ablaufens von Regenwasser bei 
Starkregen. Dabei wurden zahlreiche Keller und Grundstücke derart überschwemmt, dass ein Einsatz der 
Feuerwehr unabdingbar wurde. Weiter problematisch bleiben Gebiete rund um das Gräbennetz an Äckern; 
hier kann bei Vernachlässigung der Grabenpflege ein Wiederansteigen der Überflutungen nicht 
ausgeschlossen werden.  


Abdeckung bebauter Flächen


Arbeitsblatt W 405, herausgegeben


vom Verein "Deutsche Vereinigung Abdeckung bebauter


des Gas- und Wasserfaches e. V."


Brunnen: Abdeckung bebauter Flächen


Zisternen oder Löschteiche:


Öl- und Gasfernleitungen:


Löschwasserversorgung durch


Löschwasser


Überschwemmungsgebiete:


Historische Gebäude und Kulturstätten:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


5.1


c)


Gewerbegebiet Ost, K & K Möbel, Arensdorfer Weg ca. 400 m3


Löschteiche:


Arensdorf


Am Quellteich  ca. 4.800 m³


mit Saugstutzen, im guten Zustand 1,20 m tief


Löbnitz


Gewerbegebiet Ringstraße ca 400 m³


wächst zunehmend zu, Nutzung nur bedingt möglich


Merzien


Straße der DSF, Mühlteich ca. 4.600 m³


mit Saugstutzen, im guten Zustand 1,50 m tief


d) 8%


Arensdorf


Pappelplatz ca. 960 m³


Baasdorf


Karl-Marx-Straße (Bornteich) ca 1.800 m³


Friedrich-Ebert-Straße (Schlammteich) - ca 1.750 m³


Gahrendorfer Weg  keine Angaben


Köthen (Anhalt)


Deponie "Scherbelberg", Maxdorfer Straße ca. 1.000 m3


Gewerbegebiet Ost, Pflanzenschutz-Zentrallager, 


Damaschkeweg 22 ca. 250 m³


Gewerbegebiet Ost, Damaschkeweg, Regenrückhaltebecken ca. 500 m³


Wimex 1, Am Flugplatz 200 m³


Wimex 2, Am Flugplatz 200 m³


Köthen (Anhalt), OT Elsdorf


ca 1.900 m³


Regenwassereinleitung ab 2016 nicht mehr gegeben! 1,20 m tief


Köthen (Anhalt), OT Porst


Dorfstraße, Dorfteich ca 4.400 m³


Am Friedensplatz - Dorfteich


Entnahmestellen offenes Gewässer Abdeckung bebauter Flächen


Löschwasserversorgung durch


Zisternen oder Löschteiche:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


5.1


d)


Köthen (Anhalt), OT Porst


Dorfstraße, zweiter Dorfteich 1.560 m³


Köthen (Anhalt), Zehringen


Gut Zehringen, Pflegeheim, Lindenplatz keine Angaben


Merzien


Wasserstadt 16.400 m³


Wülknitz


Verbindungsstraße zw. Klein - Großwülknitz ca. 250 m³


5.2


a) 0%


b) 0%


c) 0%Industriegebiet


Nicht abgedeckte bebaute Fläche


Wohngebiete


Gewerbegebiet


Löschwasserversorgung durch


Entnahmestellen offenes Gewässer
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Anlage zur Sitzungsvorlage
1.Fortschreibung RA S.1-25.pdf




B. Feuerwehrstruktur / C. Bewertung der Leistungsfä higkeit


1. Feuerwehr der Einheitsgemeinde (Summe aller Ortsf euerwehren)


1.1 Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 257 253 252 234


davon in Einsatzabteilung 153 155 152 136


Jugendfeuerwehr 57 42 41 41


Kinderabteilung 10 14 21 21


Alters- und Ehrenabteilung 37 42 38 36


1.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte: 153 155 152 136


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 25 22 23 25,71)


b) Verbandsführer 6 6 9 3


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0 0 0 2,11)


Zugführer 3 5 2 6


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0 0 0 0,31)


Gruppenführer 15 12 11 16


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0 0 0 1,41)


c) Maschinisten: 42 47 44 26


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0 0 0 5,91)


d) Atemschutzgeräteträger: 47 56 52 41


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0 0 0 6,21)


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


1.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung 2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 5,43 4,01 5,62 4,09


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie 


6,57 5,16 4,62 5,87


1.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Einheitsgemeinde


a) Löschfahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS 1


Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 1


Löschgruppenfahrzeug LF 8-TS 8 STA 2


Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 1


Tanklöschfahrzeug TLF 16 W 50 1


Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 3


an Samstag, Sonntag und Feiertag:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Hubrettungsfahrzeuge: Drehleiter mit Korb DLK 23/12 1


c) Rüst- und Gerätewagen: Rüstwagen RW 1


Merzweckfahrzeug MZW 1


d) sonstige Fahrzeuge: Kommandowagen KdoW 1


Zusatzfahrzeug Multicar 1


Zusatzfahrzeug Barkas mit 1


bahnspezifischem Rettungssatz


1.4 Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches gesamt: 78,41 km2


b) Feuerwehrhäuser: 7


2013 2014 2015 06/2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Gruppe) 00:05 00:03 00:06 00:01


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe) 00:08 00:04 00:11 00:04
e)


0


1.5 Einheitsgemeindekarte mit Feuerwehrhäusern und Ausrückbereichen der Ortsfeuerwehren 


       Anlage 1


Fläche des Einheitsgemeindegebietes, die nicht 
innerhalb einer Eintreffzeit von 12 Minuten durch die 
eigene Feuerwehr erreicht wird
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2. Ortsfeuerwehren


2.1. Feuerwehrstruktur Ortsfeuerwehr Arensdorf


(zuständig für den Ortsteil Gahrendorf) 2013 2014 2015 06/2016


2.1.1 Feuerwehrangehörige gesamt 34 30 37 36


davon in Einsatzabteilung: 21 20 24 22


Jugendfeuerwehr 8 4 8 8


Kinderabteilung 0 0 0 0


Alters- und Ehrenabteilung 5 6 5 6


2.1.2. Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte: 21 20 24 22


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 4 4 3 4,71)


b) Verbandsführer 0 0 1 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Zugführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Gruppenführer 3 2 2 3


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,81)


c) Maschinisten: 4 6 5 2


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,21)


d) Atemschutzgeräteträger: 5 6 7 7


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 1,21)


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


2.1.2.1. Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 9 5,66 8 4,833


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie


 an Samstag, Sonntag und Feiertag: 5,4 7 6 7,33


2.1.3. Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 1


b) Hubrettungsfahrzeuge:


c) Rüst- und Gerätewagen:


d) sonstige Fahrzeuge:
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.1.4. Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches:  6,58 km2


b) Feuerwehrhäuser: 1


2013 2014 2015 06/2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Gruppe) 00:03 00:04 00:02 00:04


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe) 00:10 00:08 00:07 00:07


2.1. Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Arens dorf


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.1.1


2013 2014 2015 06/2016


0 5 1 1


5 1 1


1 0 0


2.1.2


2013 2014 2015 06/2016


1 1 0 5


1 0 2


2.1.3


2013 2014 2015 06/2016


3 0 2 3


3 2 2


0 2 1


2.1.4


2013 2014 2015 06/2016


1 1 4 6


0 0 1 2


2.1.5.


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


Einsatzzahl gesamt


Einsatzzahl gesamt


In Arensdorf gibt es keine Gebäude, welche auf Grund ihrer Höhe das Vorhalten eines eigenen 
Hubrettungsfahrzeuges erfordern. Die sich in der Ortschaft befindenden Wohnblocks Am Quellteich 
übersteigen die Rettungshöhe von 12 m nicht. Hier reicht die Ausrüstung der Feuerwehr mit vier 
Steckleiterteilen aus.


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfül lt?


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 8 9 9 16


Kategorie:


Brand 0 0 3 5


Hilfeleistung 4 3 3 6


Fehlalarm 2 4 1 4


abgebrochene Einsätze 2 2 2 1


2.2. Feuerwehrstruktur Ortsfeuerwehr Baasdorf


2.2.1. Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 34 26 26 21


davon in Einsatzabteilung: 17 17 17 14


Jugendfeuerwehr 12 7 4 4


Kinderabteilung 0 0 0 0


Alters- und Ehrenabteilung 5 2 5 3


2.2.2. Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte 17 17 17 14


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0 0 0 0,31)


b) Verbandsführer 1 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Zugführer 1 1 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Gruppenführer 3 2 1 2


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,31)


c) Maschinisten 5 5 5 3


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


d) Atemschutzgeräteträger 5 5 4 4


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


2.2.2.1. Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 4,4 4 4,8 2


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr


sowie an Samstag, Sonntag und Feiertag: 6,7 4,7 3,4 6
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.2.3. Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug LF 8-TS 8 1


b) Hubrettungsfahrzeuge:


c) Rüst- und Gerätewagen:


d) sonstige Fahrzeuge:


2.2.4. Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches: 7,27 km2


b) Feuerwehrhäuser: 1


2013 2014 2015 06/2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Gruppe) 00:00 00:00 00:05 00:00


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe) 00:00 00:00 00:15 00:00


2.2 Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Baasd orf


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.2.1


2013 2014 2015 06/2016


0 0 1 0


1


0


2.2.2


2013 2014 2015 06/2016


8 6 7 1


0 0 0 0


2.2.3


2013 2014 2015 06/2016


0 0 0 0


2.2.4


2013 2014 2015 06/2016


11 9 4 6


0 0 0 0


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.2.5


Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 23 24 18 13


Kategorie:


Brand 3 4 3 3


Hilfeleistung 5 0 2 2


Fehlalarm 11 10 7 4


abgebrochene Einsätze 4 10 6 4


2.3. Feuerwehrstruktur Ortsfeuerwehr Dohndorf


2.3.1. Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 24 25 19 18


davon in Einsatzabteilung: 17 15 16 15


Jugendfeuerwehr 4 0 0 0


Kinderabteilung 0 0 0 0


Alters- und Ehrenabteilung 3 10 3 3


2.3.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte 17 15 16 15


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 2 2 2 1,61)


b) Verbandsführer 1 1 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Zugführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Gruppenführer 1 1 2 3


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,31)


c) Maschinisten 4 3 2 2


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,81)


d) Atemschutzgeräteträger 4 6 5 4


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,21)


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


In Baasdorf gibt es ebenfalls keine Gebäude, welche auf Grund ihrer Höhe das Vorhalten eines eigenen 
Hubrettungsfahrzeuges erfordern. Das sich in der Ortschaft befindende höhere Gebäude in der Friedrich-
Ebert-Straße übersteigt die Rettungshöhe von 12 m nicht. Auch hier reicht die Ausrüstung der Feuerwehr mit 
vier Steckleiterteilen aus.


Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfül lt?
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.3.2.1. Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 4,4 4 4,8 2


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr


sowie an Samstag, Sonntag und Feiertag: 6,7 4,7 3,4 6


2.3.3. Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 1


b) Hubrettungsfahrzeuge:


c) Rüst- und Gerätewagen:


d) sonstige Fahrzeuge:


2.3.4. Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches: 8,23 km2


b) Feuerwehrhäuser: 1


2013 2014 2015 06/2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel) 00:09 00:05 00:09 00:00


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel) 00:11 00:06 00:10 00:00


2.3. Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Dohnd orf


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.3.1


2013 2014 2015 06/2016


0 1 0 0


1


1


2.3.2


2013 2014 2015 06/2016


1 0 0 0


0


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Einsatzzahl gesamt


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


Einsatzzahl gesamt


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.3.3


2013 2014 2015 06/2016


1 0 1 0


1 1


1 1


2.3.4


2013 2014 2015 06/2016


2 0 0 0


1


2.3.5


Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 4 1 1 0


Kategorie:


Brand 2 1


Hilfeleistung 2 1


Fehlalarm


abgebrochene Einsätze


2.4. Feuerwehrstruktur Ortsfeuerwehr Köthen


(zuständig für die Stadt Köthen (Anhalt) mit den Ortsteilen Elsdorf, Porst)


2.4.1 Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 78 83 77 68


davon in Einsatzabteilung: 51 56 52 44


Jugendfeuerwehr 17 17 14 14


Kinderabteilung 0 0 0 0


Alters- und Ehrenabteilung 10 10 11 10


2.4.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte: 51 56 52 44


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 10 10 10 10,21)


In Dohndorf gibt es keine Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
sichergestellt wird. Daher ist das Vorhalten eines eigenen Hubrettungsfahrzeuges nicht erforderlich.


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfül lt?
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Verbandsführer 5 5 7 3


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 2,11)


Zugführer 2 4 2 6


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 1,81)


Gruppenführer 3 2 2 4


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


c) Maschinisten: 16 18 16 11


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 3,51)


d) Atemschutzgeräteträger: 18 24 20 14


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 3,11)


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


2.4.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 5,2 5,4 5,9 5,6


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr


sowie an Samstag, Sonntag und Feiertag: 5,6 5,8 5,7 5,5


2.4.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS 1


Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 1


Tanklöschfahrzeug TLF W 50 1


b) Hubrettungsfahrzeuge: Drehleiter mit Korb DLK 23/12 1


c) Rüst- und Gerätewagen: Rüstwagen RW 1


Merzweckfahrzeug MZW 1


d) sonstige Fahrzeuge: Kommandowagen KdoW 1


Zusatzfahrzeug Multicar 1


2.4.4 Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches: 32,55 km2


b) Feuerwehrhäuser: 1


2013 2014 2015 2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Gruppe) 00:08 00:06 00:10 00:05


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe) 00:11 00:09 00:13 00:08
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.4. Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Köthe n


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.4.1


2013 2014 2015 06/2016


40 50 64 33


40 49 52 30


38 45 61 29


2.4.2


2013 2014 2015 06/2016


13 12 16 5


11 10 13 5


2.4.3


2013 2014 2015 06/2016


64 63 65 34


57 59 56 32


60 55 59 31


2.4.4


2013 2014 2015 06/2016


7 9 5 3


6 8 4 3


2.4.5


Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 141 151 154 78


Kategorie:


Brand 53 63 71 38


Hilfeleistung 38 35 42 27


Fehlalarm 34 36 37 10


abgebrochene Einsätze 16 17 4 3


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl in korrekter Mannschaftsstärke  


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


davon Einsatzzahl in korrekter Mannschaftsstärke  


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl in korekter Mannschaftsstärke 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl in korrekter Mannschaftsstärke 


Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfül lt?


In der Stadt Köthen (Anhalt) gibt es eine Vielzahl an Gebäuden, deren zweiter Rettungsweg über 
Rettungsgerät der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt wird. Von diesen Gebäuden kann bei mindestens 100 
Gebäuden mit einer Rettungshöhe über 12,20 m (dreiteilige Schiebeleiter) der zweite Rettungsweg nur über 
das Hubrettungsfahrzeug (DLK) sichergestellt werden. Diese Gebäude befinden sich vorwiegend in Köthen 
(Anhalt) - Rüsternbreite.
Daher ist das Vorhalten eines Hubrettungsfahrzeuges vom Typ DLK 23-12 in der Einheitsgemeinde 
unabdingbar.


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.5. Feuerwehrstruktur Ortsfeuerwehr Löbnitz an der Lind e


2.5.1. Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 24 26 21 22


davon in Einsatzabteilung 13 15 11 11


Jugendfeuerwehr 10 10 9 10


Kinderabteilung 0 0 0 0


Alters- und Ehrenabteilung 1 1 1 1


2.5.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte: 13 15 11 11


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 4 0 4 3,551)


b) Verbandsführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Zugführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Gruppenführer 1 1 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


c) Maschinisten: 1 1 1 1


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,81)


d) Atemschutzgeräteträger: 2 1 2 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


2.5.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 6 0 0 0


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr


sowie an Samstag, Sonntag und Feiertag: 9 0 0 9


2.5.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug LF 8-TS 8 1


b) Hubrettungsfahrzeuge:


c) Rüst- und Gerätewagen:


d) sonstige Fahrzeuge:


2.5.4 Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches: 5,37 km2
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


b) Feuerwehrhäuser: 1


2013 2014 2015 2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Gruppe) 00:03 0 0 00:10


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe) 00:07 00:11


2.5. Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Löbni tz an der Linde


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.5.1


2013 2014 2015 06/2016


6 0 0 0


1


0


2.5.2


2013 2014 2015 06/2016


1 0 0 0


0


2.5.3


2013 2014 2015 06/2016


2 0 0 1


2 1


2 1


2.5.4


2013 2014 2015 06/2016


2 0 0 0


2


2.5.5 Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeuge n erfüllt?


In Löbnitz an der Linde gibt es keine Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr sichergestellt wird. Daher ist das Vorhalten eines eigenen Hubrettungsfahrzeuges nicht 
erforderlich.


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/8/9 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 
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Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 6 0 0 1


Kategorie:


Brand 2 1


Hilfeleistung 4 0


Fehlalarm 0 0


abgebrochene Einsätze 0 0


2.6 Ortsfeuerwehr Merzien


(zuständig für den Ortsteil Hohsdorf und Zehringen)


2.6.1. Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 26 25 26 26


davon in Einsatzabteilung: 12 13 12 12


Jugendfeuerwehr 6 4 6 5


Kinderabteilung 0 0 0 0


Alters- und Ehrenabteilung 8 8 8 9


2.6.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte: 12 13 12 12


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 3 4 2 2,11)


b) Verbandsführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Zugführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Gruppenführer 2 2 2 2


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


c) Maschinisten: 5 7 7 3


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0,61)


d) Atemschutzgeräteträger: 8 9 9 8


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 1,71)


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


2.6.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 3,6 1 4,6 6


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr


sowie an Samstag, Sonntag und Feiertag: 6 3,6 4,6 4,5
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2.6.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug TSF-W 1


b) Hubrettungsfahrzeuge: 0


c) Rüst- und Gerätewagen: Barkas mit bahnspezifischem Rettungssatz 1


erhalten vom Land Sachsen-Anhalt


(besteht aus Arbeitsbühne, 2 Rollwagen, 2 Schleifkorbtragen)


d) sonstige Fahrzeuge: 0


2.6.4 Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches: 10,31 km2


b) Feuerwehrhäuser: 1


2013 2014 2015 2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel) 00:00 00:00 00:08 00:00


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel) 00:00 00:00 00:11 00:08


2.6. Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Merzi en


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.6.1


2013 2014 2015 06/2016


0 0 1 0


1


1


2.6.2


2013 2014 2015 06/2016


4 3 3 1


2 0 1 1


2.6.3


2013 2014 2015 06/2016


0 0 0 1


1


0


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


2.6.4


2013 2014 2015 06/2016


4 7 5 5


4 2 3 3


2.6.5


Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 8 10 10 7


Kategorie:


Brand 4 3 2 1


Hilfeleistung 1 2 0 1


Fehlalarm 3 5 7 5


abgebrochene Einsätze 0 0 1 0


2.7 Ortsfeuerwehr Wülknitz (Groß- und Kleinwülknitz)


2.7.1. Feuerwehrangehörige 2013 2014 2015 06/2016


gesamt 37 38 46 43


davon in Einsatzabteilung: 22 19 20 18


Jugendfeuerwehr 0 0 0 0


Kinderabteilung 10 14 21 21


Alters- und Ehrenabteilung 5 5 5 4


2.7.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung


2013 2014 2015 06/2016


a) Einsatzkräfte: 22 19 20 18


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 2 2 2 0,51)


b) Verbandsführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Zugführer 0 0 0 0


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar:


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfül lt?


In Merzien gibt es keine Gebäude, welche auf Grund ihrer Höhe das Vorhalten eines eigenen 
Hubrettungsfahrzeuges erfordern. Das sich in der Ortschaft befindende alte Schulgebäude in der Straße der 
Thälmannpioniere 6 übersteigt die Rettungshöhe von 12 m nicht. Hier reicht die Ausrüstung der Feuerwehr mit 
vier Steckleiterteilen aus.
Das fünfstöckige Gebäude der Pflegeeinrichtung "Gut Zehringen" (Haus 2 - ehemaliger Speicher) im Ortsteil 
Zehringen erreicht ein Höhe von über 12 m - hier existiert aber schon aus Brandschutzgründen eine 
Fluchtmöglichkeit über eine Außenleiter an der rechten Gebäudeseite (Giebelseite).
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


Gruppenführer 2 2 2 2


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


c) Maschinisten: 7 7 8 4


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


d) Atemschutzgeräteträger: 5 5 5 4


davon tagsüber 'in der Regel' verfügbar: 0


1)tatsächliche Verfügbarkeit multipliziert mit Faktor 0,75 (Urlaub/Krankheit etc,)


2.7.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung


2013 2014 2015 06/2016


a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 0 0 0 0


b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr 3


sowie an Samstag, Sonntag und Feiertag:


2.7.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge 


a) Löschfahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 1


b) Hubrettungsfahrzeuge:


c) Rüst- und Gerätewagen:


d) sonstige Fahrzeuge:


2.7.4 Ausrückbereich


a) Fläche des Ausrückbereiches: 8,10 km²


b) Feuerwehrhäuser: 1 1


2013 2014 2015 2016


c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel) 00:17 ./. ./. ./.


d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel) 00:22 ./. ./. ./.


2.7. Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortswehr Wülkn itz


Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?


2.7.1


2013 2014 2015 06/2016


0 0 0 0


0


0


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Einsatzzahl gesamt


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 - 18 Uhr  innerhalb von 12 Minuten an der 
Einsatzstelle innerhalb   des zugewiesenen Ausrückbereiches?
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2.7.2


2013 2014 2015 06/2016


0 0 0 0


2.7.3


2013 2014 2015 06/2016


1 0 0 0


0


0


2.7.4


2013 2014 2015 06/2016


0 ./. ./. ./.


2.7.5


Statistische Zahlen 2013 2014 2015 06/2016


Einsätze gesamt: 1 ./. ./. ./.


Kategorie:


Brand 0


Hilfeleistung 1


Fehlalarm 0


abgebrochene Einsätze 0


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfül lt?


In Dohndorf gibt es keine Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
sichergestellt wird. Daher ist das Vorhalten eines eigenen Hubrettungsfahrzeuges nicht erforderlich.


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz


davon Einsatzstelle innerhalb von 12 min erreicht 


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Die Ortswehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Krä fte der Gemeindefeuerwehr außerhalb 
ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?


Einsatzzahl gesamt


davon Einsatzzahl mit erreichter Mannschaftsstärke 1/5/6 


Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 - 6 Uhr  sowie an Sonn- und Feiertagen 
innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb  des zugewiesenen Ausrückbereiches ?


Einsatzzahl gesamt
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 1. Fortschreibung Risikoanalyse / Ermittlung Brandschutzbedarf Stadt Köthen (Anhalt)


3. Sonstige Angaben zur Einheitsgemeinde


3.1. Einsatzstatistik der Gemeindefeuerwehr


2013 2014 2015 06/2016


Gesamtzahl Einsätze * 191 195 192 115


davon Brandeinsätze 64 71 79 48


Technische Hilfeleistungen 55 40 48 36


davon Tiere und Insekten 0 1 4 0


davon sonstige Einsätze 0 39 44 0


Fehlalarme 50 55 52 23


davon im Einheitsgemeindegebiet 184 184 182 114


7 11 10 1


3.2. Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe durch Feuerwehren anderer G emeinden


a) Hubrettungsfahrzeug: von Aken


DLK 23/12 25 min. Anfahrt


b) Gefahrstoff: ./.


c) Strahlenschutz ./.


d) Technische Hilfeleistung ./.


e) Löschwasserförderung von Gröbzig, Quellendorf


 TLF 16/25


 HLF 20/16


f) Atemschutz  LF 16/25


g) Führung ./.


außerhalb des Einheitsgemeinde-
gebietes im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe


*Diese Zahl errechnet sich aus den Einsatzzahlen der einzelnen Ortswehren; in einer Vielzahl der Fälle waren die 
Ortswehren als Unterstützung der Gemeindefeuerwehr Köthen mit im Einsatz, wobei dann bei dieser Erfassung dies 
jeweils als ein Einsatz zu werten ist. Sie ist damit nicht identisch mit den Einsatzzahlen der Leitstelle.


Im Rahmen der gemeindlichen Zusammenarbeit steht weiter das Ziel, die Brandschutzbedarfsplanung unter anderem 
mit den Nachbargemeinden der Stadt Südliches Anhalt und Aken (Elbe) und der Gemeinde Osternienburger Land  
abzustimmen. Notwendige Vereinbarungen hierzu sind dann in der Risikoanalyse und der 
Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Köthen (Anahlt) bei der ständigen Fortschreibung entsprechend einzuarbeiten.


15 min. Anfahrt
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3.3. Hilfe durch den Landkreis


Fahrzeug / Gerät Standort


ELW 2 FF Südliches Anhalt Ortsfeuerwehr Quellendorf


Funktruppkraftwagen FF Sandersdorf-Brehna Ortsfeuerwehr Sandersdorf


GW-Atemschutz FF Aken (Elbe)


Scania (AB-Basisfahrzeug) FTZ Bitterfeld


Komponente:


AB-Einsatzleitung


AB - GWG


AB - Mulde


AB - Personal


AB - Wasser (7000 l)


AB- - Atemschutz


Scania (AB-Basisfahrzeug) FTZ Bitterfeld


Komponente:


AB - BHP 50


Ölseperator FTZ Bitterfeld


Ölsperre FTZ Bitterfeld


Die Hilfe durch den Landkreis erfolgt nach Aufforderung durch den Einsatzleiter über die Einsatzleitstelle vor Ort. Eine 
längere Eintreffzeit ist entsprechend zu berücksichtigen.


(Behandlungsplatz bis 50 
Personen)


Ortswehr Aken


Durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld werden zur Unterstützung des abwehrenden Brandschutzes und der 
Hilfeleistung entsprechende Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und stehen den Einheitsgemeinden im Bedarfsfall zur 
Verfügung:
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D Individuelle Bewertung des Risikos - Ermittlung des  Brandschutz- 


bedarfs 


1 Brandeinsätze – einschließlich Löschwasserversorg ung  


Wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt, haben Gemeinden eine leistungsfähige Feuerwehr 
vorzuhalten. 


Die Brandbekämpfung ist neben der technischen Hilfeleistung eine grundlegende Aufgabe der 
Feuerwehr einer Gemeinde. 


Die Gemeinde Stadt Köthen (Anhalt) hat eine Freiwillige Feuerwehr. 
Diese Freiwillige Feuerwehr besteht zurzeit aus 7 Ortsfeuerwehren. Es sind: 
 
• Arensdorf; 
• Baasdorf; 
• Dohndorf 
• Köthen (Anhalt); 
• Löbnitz an der Linde; 
• Merzien; 
• Wülknitz. 


Alle Ortsfeuerwehren haben zunächst Bestand. 


Diese Aussage ergibt sich auf der Grundlage des Landesbrandschutzgesetzes. Im § 8 (4) BrSchG 
heißt es dazu: 


Freiwillige Feuerwehren, einschließlich ihrer Ortsfeuerwehren, dürfen nur mit Zustimmung des 
Ministeriums des Innern oder einer von ihm bestimmten Behörde aufgelöst werden. 


Eine „bestimmte Behörde" ist das Landesverwaltungsamt. 


Die Ortsfeuerwehren müssen eine mögliche Brandbekämpfung im gesamten Gemeindegebiet innerhalb 
der vorgegebenen Eintreffzeit von 12 Minuten sicherstellen. Hinsichtlich der Eintreffzeit ist aus den 
statistischen Angaben zu entnehmen, dass der durchschnittliche statistische Wert sowohl nach oben als 
auch nach unten abweicht.  


Dazu folgende Zusammenstellung:  


   
 


Ortsfeuerwehr 
durchschnittlich Eintreffzeit [min]  


innerhalb des  
Ausrückbereiches 


außerhalb des  
Ausrückbereiches 


Arensdorf 00:08 00:14 


Baasdorf 00:15 00:10 


Dohndorf 00:09 00:17 
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Ortsfeuerwehr 


durchschnittlich Eintreffzeit [min]  


innerhalb des  
Ausrückebereiches  


außerhalb des  
Ausrückebereiches  


Köthen (Anhalt) 00:10 00:15 


Löbnitz an der Linde 00:08 00:23 


Merzien 00:10 00:11 


Wülknitz 00:22 ./. 


Durchschnitt 00:12 00:15 


ermittelt aus den Einsatzzeiten von Juni 2013 bis Juni 2016  
 
 
 


  


Um im Rahmen der Fortschreibung eine weitergehende theoretische Bewertung vornehmen zu 
können, wird vorgeschlagen, Fahrtzeit-und Entfernungsüberprüfungen vorzunehmen. Dazu sind von 
jedem Standort Fahrten zum benachbarten Standort und zu den Gemeindegrenzen unter Benutzung 
der vorhandenen öffentlichen Verkehrswege vorzunehmen. Die Fahrtzeiten zu markanten Punkten 
(z. B. Straßenkreuzungen, Objekten, Ortsein- oder -ausgang) sind zu dokumentieren. 


Im Ergebnis dieser Überprüfung ist einzuschätzen, wo nicht abgedeckte Flächen vorhanden sind und 
es ist über weitergehende Maßnahmen zu entscheiden. 
 
Hinsichtlich der Kräftebilanz muss für einen wirksamen Löscheinsatz eingeschätzt werden, dass 
erhebliche Defizite bestehen. In der Zeit von Montag bis Freitag 06 Uhr bis 18 Uhr (im Nachfolgenden 
als „tagsüber“ bezeichnet) ist der Standardbrand mit seinen beschriebenen Anforderungen nur 
bedingt mit eigenen Kräften beherrschbar. Diese Aussage wird insbesondere auf der Grundlage der 
Tatsache formuliert, dass in der gesamten Gemeinde insgesamt nur 7,35 Atemschutzgeräteträger 
tagsüber zur Verfügung stehen. Es sind keine Reserven vorhanden. 


Den einzelnen Auswertungen der  Personalkonzeption vorgreifend, kann an dieser Stelle die 
Einschätzung getroffen werden, dass alle Ortsfeuerwehren tagsüber nicht selbständig einsetzbar 
sind. Führungskräfte stehen nur in der Ortswehr Köthen zur Verfügung. Auf der Grundlage der 
vorliegenden Informationen ist einzuschätzen, dass tagsüber der Standardbrandfall nur durch das 
Zusammenwirken aller Ortsfeuerwehren sichergestellt werden kann. 


Unter Berücksichtigung der dargestellten Defizite ist in der Alarm- und Ausrückeordnung zu regeln, 
wie insbesondere tagsüber die Führungsstruktur außerhalb der Kernstadt in den Ortschaften 
sicherzustellen ist. Für Standardbrände außerhalb der Tageseinsatzzeit (6 Uhr - 18 Uhr) sind alle 
Ortsfeuerwehren in der Lage, die Staffel zu besetzen. Die Gemeinde kann die Gruppenstärke 
sicherstellen. Defizite bestehen bei der qualifizierten Besetzung in den Ortsfeuerwehren ausgehend 
von der erforderlichen Doppelbesetzung.  
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Dies stellt sich wie folgt dar: 


Ortsfeuerwehr Führungskräfte Atemschutzgeräteträger  


Arensdorf 3 7 


Baasdorf 2 4 


Dohndorf 2 4 


Köthen (Anhalt) 9 14 


Löbnitz an der Linde 0 0 


Merzien 2 8 


Wülknitz 2 4 


Durchschnitt 2,71 5,86  


Stand: 31.07.2016   


 
 
In den Ortsfeuerwehren Dohndorf und Löbnitz an der Linde fehlen eine bzw. zwei Führungskräfte, 
um eine Doppelbesetzung abzusichern. Die Doppelbesetzung für die Sicherstellung des 
Atemschutzes (mit Soll  22 in der OW Köthen und jeweils 8 Atemschutzgeräteträger in den anderen 
Ortsfeuerwehren) ist nur in der Ortsfeuerwehr Merzien gewährleistet. 
 
Die Doppelbesetzung von Funktionen in den Ortsfeuerwehren ist der Mindestansatz, um die 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten. Der Doppelansatz ist auch in anderen 
Bundesländern, die Risikoanalysen für die Bedarfsbestimmung erstellen, als Mindestwert üblich. 
Praktische Erfahrungswerte belegen, dass ab einer Dreifachbesetzung die ständige 
Leistungsbereitschaft einer Feuerwehr wahrscheinlich ist. 
Die detaillierte Bewertung hinsichtlich umzusetzender Anforderungen an das Personal erfolgt im Teil 
D Abschnitt 7 - Personalkonzeption. 


Ereignisse in Bereichen (vgl. Teil A Abs. 3 Buchstabe b) können aufgrund der Brandausbreitung, 
Nutzungsart oder der Anzahl der Nutzer Ausmaße annehmen, die über dem Standardereignis / -fall 
liegen, und mehr Kräfte und Mittel erfordern. In Abhängigkeit von der Eintrittswahrscheinlichkeit 
solcher Ereignisse ist eine gemeindespezifische Bewertung vorzunehmen. 


Während im Wohnbereich Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes nicht so offensichtlich 
sind, ist im Gewerbe und in der Industrie ein ständiges Wirken (z. B. anlagentechnischer und 
organisatorischer Brandschutz) sichergestellt. Dies führt dazu, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses sehr stark reduziert wird und das Risiko eines Schadensereignisses gering ist. 
Unter diesem Gesichtspunkt wird für Brandereignisse im Bereich des Gewerbes und der Industrie 
davon ausgegangen, dass alle vorhandenen Kräfte der Gemeinde zusammenwirken und in 
Feuerwehrstrukturen zusammenarbeiten. 


Bei den Objekten des besonderen Risikos ergibt sich eine grundsätzliche Differenzierung durch das 
Vorhandensein von Feuerlöschanlagen. Während bei Objekten mit Feuerlöschanlagen (zum Beispiel 
moderne Industriebauten, Einkaufszentren) im Grundsatz immer davon auszugehen ist, dass mit 
einer begrenzten Brandentwicklung bzw. -ausbreitung gerechnet werden kann (erfolgreiche 
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Brandbekämpfung ist möglich), ist insbesondere bei großflächigen Objekten ohne 
Feuerlöschanlagen (z. B. landwirtschaftliche Objekte) die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes 
mindestens eines Brandabschnittes nicht auszuschließen. 


Im Bereich des Gewerbes ist der Einsatz maximal mit einem Zug und in der Industrie maximal mit 
zwei Zügen durch die Feuerwehr der Gemeinde sicherzustellen. Diese Züge sollen aus den 
vorhandenen Ortsfeuerwehren gebildet werden. Bei diesen Ereignissen handelt es sich unter 
normalen Einsatzbedingungen um Brände mit dem Einsatz von 3 (Gewerbe) und 6 (Industrie) C-
Strahlrohren. 


Erläuterung: Der Zug ist eine taktische Einheit im Feuerwehreinsatz. Er wird aus dem Zugtrupp (3 
Einsatzkräfte), einer Gruppe (9 Einsatzkräfte), einer Staffel (6 Einsatzkräfte) und einer 
selbstständigen Truppbesatzung (3 Einsatzkräfte) unter Führung des Zugführers gebildet und besteht 
aus 22 Feuerwehrangehörigen. Der klassische Zug bei der Feuerwehr besteht aus ELW, LF, TLF, 
DLK 23/12. Es sind auch andere Zusammenstellungen an Fahrzeugen möglich. 
Aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit von Brandereignissen in der hiesigen Industrie wird 
die Vorhaltung von Sondertechnik in der Gemeinde nicht für notwendig bewertet. 
 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Ausgangsangaben ist für die Stadt Köthen (Anhalt) 
einzuschätzen, dass Ereignisse im Bereich des Gewerbes oberhalb des Standardbrandfalls tagsüber 
überörtlich unterstützt werden müssen. Einsätze im Bereich der Industrie erfordern aufgrund der zurzeit 
vorhandenen Leistungsfähigkeit vor allem tagsüber immer eine überörtliche Unterstützung. 


Auf der Grundlage der getroffenen Einschätzung werden folgende Anforderungen formuliert: 
• bis zur Erreichung einer ständigen Tageseinsatzbereitschaft ist in der Ausrückordnung der Freiwilligen 


Feuerwehr zu regeln, welche Kräfte und Mittel auch außerhalb der Gemeindefeuerwehr zu alarmieren 
sind, um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen (was teilweise schon erfolgt ist, 
umzusetzen ist dies noch für die Schwerpunktobjekte); 


• aufgrund der vorhandenen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist der überörtliche Einsatz 
benachbarter Feuerwehren vorbereitend abzustimmen (was auch hier schon erfolgt ist, aber für 
die Schwerpunktobjekte noch umzusetzen ist); 


• es ist weiter an der Personalkonzeption zu arbeiten. Weitergehende Ausführungen in diesem 
Zusammenhang im Teil D Abschnitt 7 - Personalkonzeption. 
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Löschwasserversorgung 


Eine wesentliche Voraussetzung für wirksame Löscharbeiten ist eine ausreichende 
Löschwasserversorgung. Diese ist durch die Gemeinde sicherzustellen. Die Anforderung begründet 
sich auf der Grundlage § 2 (2) Ziffer 1 BrSchG. 


Darin heißt es: 
§ 2 Aufgaben der Gemeinden 
(2) Die Gemeinden haben dazu insbesondere 
1. ..., sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. 


Um die Anforderung an die Löschwasserversorgung hinsichtlich der bereitzustellenden 
Löschwassermenge im Bereich des Grundschutzes zu quantifizieren, steht derzeit nur das Arbeitsblatt 
des DVGW W 405 — Bereitstellung von Löschwasser dur ch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung zur Verfügung. 
 
Die erforderlichen Löschwassermengen für den Grundschutz sind in der Tabelle 1 des Arbeitsblattes 
ausgewiesen (folgende Darstellung). 
 


Bauliche Nutzung 
nach § 17 der 


Baunutzungsverordnung 


reine Wohngebiete (WR) 
allgem. Wohngebiete (WA) 


besondere Wohngebiete (WB)  
Mischgebiete (M1) 
Dorfgebiete (MD) 


Gewerbegebiete 
(GE) Industrie- 


gebiete 
(GI) 


 


Kerngebiete (MK)  


Zahl der Vollge- 
schosse (N) N ≤ 3 N > 3 N ≤ 3 N = 1 N > 1 - 


Geschossflächen 0,3 ≤ 0,7 ≤ 0,3 ≤    
zahl GFZ GFZ ≤ GFZ 0,7 < 1 < GFZ - 
(GFZ) ≤. 0,7 1,2 0,7 GFZ ≤ ≤ 2,4  
Baumassenzahl (BMZ)       
 - - - - -  
Löschwasserbedarf 
Bei unterschiedlicher Gefahr 
der Brandausbreitung *) 


m³ / h m³ / h m³ / h m³ / h m³ / h m³ / h 
       klein 48 96 48 96 96 


mittel 96 96 96 96 192 
groß 96 192 96 192 192 
*) Gefahr  der  überwiegende Bauart  
Brandausbreitung   
klein feuerbeständige, hochfeuerhemmende oder feuerhemmende Umfas- 


 sungen, harte Bedachungen 


mittel Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend, harte 


 Bedachungen oder Umfassungen feuerbeständig oder  feuerhemmend, 


  weiche Bedachungen 


groß Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend; 


 weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert). 
 stark behinderte Zugänglichkeit, Häufung von Feuerbrücken usw. 
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Für die Stadt Köthen (Anhalt) ergeben sich grundsätzlich zwei Löschwassermengen 


48 m3/h (800 l/min);  


96 m3/h (1.600 l/min), 


die für die Dauer von zwei Stunden bereitzustellen sind. 
Die genaue Menge ist in Abhängigkeit von der Bebauung und der Nutzung festzulegen. 
 
 
Für die abgelegene Bebauung (Ansiedlungen von 2 bis 10 Anwesen) gilt ungeachtet der Nutzung 
und der Gefahr der Brandausbreitung die Anforderung von 


48 m3/h (800 I/min) 


für die Dauer von zwei Stunden. 


Aufgrund der Bebauung und der Gefahr der Brandausbreitung ist im überwiegenden 
Gemeindegebiet eine Löschwassermenge von 


48 m3/h (800 I/min) 


bereitzustellen. 


In der Kernstadt sind grundsätzlich 


96 m3/h (1.600 l/min) 


durch die Gemeinde bereitzustellen. 


Bereitzustellende Löschwassermengen > 96 m3/h (z. B. Industriebauten) sind im 
Verantwortungsbereich der Gemeinde möglich, aber nicht die Regel. 


Die mögliche Löschwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz gibt die MIDEWA 
der Stadt Köthen (Anhalt) regelmäßig zur Kenntnis.  


Ein für die Feuerwehr technisch nutzbarer Hydrant muss bei einem Druck von 1,5 bar mindestens 
24 m3/h (400 l/min) Wasser liefern, ist jedoch für eine effektive Brandbekämpfung nicht ausreichend. 
In den Bereichen, in denen die Anforderung von 48 m³/h nicht gewährleistet ist, ist zu prüfen, 
inwieweit Löschwasser aus offenen Gewässern, Brunnen und Behältern entnommen werden kann. 


Ergänzend zu der allgemeinen nach Muster geforderten Aussage im Abschnitt A, 5.1 und 5.2 wird 
nun folgende Bewertung vorgenommen. 
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In Auswertung der vorliegenden Angaben ergibt sich folgende Übersicht: 
 


Ortschaft / 
Ortsteil 


Anzahl der  
Hydranten  


Ausflussmenge 
Wertung minimal  


(m3/h) 
Maximal  


(m3/h) 


Arensdorf 14 22,8 54,0 im Wesentlichen erforderliche Menge 
vorhanden 


Gahrendorf 4 14,4 15,0 kein Hydrant nutzbar – Lange 
Wegstrecke aus Arensdorf erforderlich 


Baasdorf 15 9,6 15,2 Hydranten nicht nutzbar 


Dohndorf 8 31,8 52,2 im Wesentlichen erforderliche Menge 
vorhanden 


Köthen 493 1,2 156 Hydranten überwiegend nutzbar, 
differenzierte Betrachtung erforderlich 


Elsdorf 7 19,2 41,1 im Wesentlichen erforderliche Menge 
vorhanden 


Porst 5 11,4 31,2 nur ein Hydrant nutzbar 


Löbnitz a.d.L. 6 22,8 28,8 Hydranten überwiegend nicht nutzbar 


Merzien 16 40,2 51,6 im Wesentlichen erforderliche Menge 
vorhanden 


OT Hohsdorf 0 0 0 Kein Hydranten-Netz vorhanden 


OT Zehringen 6 18,0 23,4 Hydranten nicht nutzbar 


Großwülknitz 13 3,5 44,2 Hydranten überwiegend nicht nutzbar 


Kleinwülknitz 5 22,8 25,8 Hydranten überwiegend nicht nutzbar 
 


Unter Berücksichtigung der dargestellten Zahlen ist einzuschätzen, dass in den Ortsteilen 
 


Gahrendorf  
Baasdorf 
Hohsdorf  
Zehringen 


eine Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nicht möglich ist, da alle Hydranten 
unter der erforderlichen Mindestmenge für die Feuerwehr von 24 m3/h liegen. 
 
In den anderen Ortsteilen sind nutzbare Hydranten vorhanden, die erforderlichen Mengen stehen 
mit Ausnahme von 


Arensdorf 
Dohndorf 


Köthen 
Merzien 


überwiegend nicht zur Verfügung. 
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1.1.  Arensdorf 


Der Großteil der Ortschaft ist durch das vorhandene Hydranten- Netz auch hinsichtlich der 
Durchflussmengen ausreichend abgedeckt. Lediglich im Bereich um die Neue Siedlung liegt die 
Durchflussmenge unter 24 m³/h. Hierfür ist im Einsatzfall eine längere Wegstrecke zu schaffen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Das Firmengelände Bördegarten ist mit der erforderlichen Hydrantenleistung von 96 m³/h nicht 
abgedeckt. Hier kann der in unmittelbarer Nähe verfügbare Quellteich als 
Löschwasserentnahmestelle genutzt werden. Dieser ist jedoch zukünftig jedes Jahr zu säubern. 


Die Ortschaft verfügt über zwei Naturteiche (Teich 1 = Teich am Pappelplatz; Teich 2 = Quellteich). 
Der Quellteich mit einem Volumen von 4.800 m³ wird als Feuerlöschteich mit Saugstutzen genutzt; 
der Dorfteich hingegen ist auf Grund des starken Bewuchses von Schilf und damit vermindertem 
Volumen von nur noch 960 m³ nicht zur Löschwasserentnahme geeignet.  
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Aktueller Zustand des Teiches Am Pappelplatz (Teich 1) – Aufnahmedatum: 03.11.2016 
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Aktueller Zustand des Quellteiches (Teich 2) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.1.1. Gahrendorf 


In Gahrendorf existiert eine Ringleitung des Hydranten-Netzes. Die Verteilung der vier vorhandenen 
Hydranten im Radius von 150 m könnte theoretisch den kompletten Ortsteil mit Löschwasser 
absichern. Jedoch sind Durchflussmenge und Druck nicht ausreichend, um eine ordnungsgemäße 
Brandbekämpfung durchführen zu können. Außerdem ist ein Zusammenbruch der örtlichen 
Wasserversorgung bei einem Einsatz nicht auszuschließen (zu geringer 
Druck/Querschnitt/Durchflussmenge).  
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Der Erstangriff wird derzeit über das vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Ortswehr 
Arensdorf abgesichert. Eine stabile Löschwasserversorgung für den Ortsteil Gahrendorf ist weiter 
über eine Lange Wegstrecke aus der Ortschaft Arensdorf herzustellen (Strecke von 2.000 m – 
entspricht 100 Stück Druckschläuche B plus 20 Stück Reserveschläuche und 5 Stück 
Feuerlöschkreiselpumpen). Die vorhandenen Schlauchanhänger von Baasdorf, Löbnitz an der Linde 
bzw. Merzien sind hierfür notwendiger Weise aufzurüsten. Die Feuerlöschkreiselpumpen sind im 
Einsatzfall durch die anderen Ortswehren zu stellen. Diese Variante ist mit einem sehr hohen Kräfte- 
und Mitteleinsatz verbunden; bezogen auf die Tagesverfügbarkeit nicht abzusichern.  


Auf jeden Fall ist die Alarm- und Ausrückeordnung in diesem Sinn anzupassen. 


Neben den Hydranten befindet sich noch ein Brunnen in Gahrendorf für den KAT-Schutz. Hier ergab 
die Prüfung, dass dieser auf Grund der Tiefe nicht für einen Löschangriff verwendet werden kann. 
Die Tiefe übersteigt die technischen Möglichkeiten der Feuerlösch-Kreiselpumpen (geodätische 
Saughöhe liegt bei 7,5 m). Um den Brunnen zukünftig dafür nutzen zu können, wäre der Einbau einer 
Tiefbrunnenpumpe und der Bau einer Löschwasserentnahmestelle (Zisterne) erforderlich. Für den 
Ortsteil Gahrendorf muss auf Grund der Bebauung eine Löschwassermenge von mind. 48 m³/h für 
mindestens zwei Stunden vorgehalten werden. Dies bedeutet für die Zisternengröße mindestens 100 
m³. 


 


Alternativ kann auch die Schaffung eines Löschwasserteiches, der über den Brunnen zu speisen ist, 
hier zielführend sein. Wobei die Unterhaltung eines Löschwasserteiches mehr Aufwand erfordert, als 
eine Zisterne. 


Für beide mögliche Varianten sind zukünftig noch detaillierte Überlegungen anzustellen und die 
voraussichtlichen Kosten zu ermitteln als Grundlage zur Entscheidung für die weitere 
Vorgehensweise.  
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1.2. Baasdorf 


Das vorhandene Hydrantennetz weist in der Ortschaft Baasdorf die Durchflussmengen aller 
Hydranten unter 24 m³/h aus. Zwei Hydranten auf dem Gelände der Firma WIMEX können nicht 
bewertet werden. Sie sind grundsätzlich nur für den Gebrauch auf dem eigenen Gelände vorgesehen. 
Der Hintergrund liegt in den geltenden Hygienevorschriften für das gesamte Gelände.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Das wasserführende Fahrzeug MLF der Ortswehr Baasdorf steht für die Absicherung des Erstangriffs 
beim Standartwohnungsbrand bis eine sichere Wasserversorgung aufgebaut ist.  


Die weitere Absicherung mit einer stabilen Löschwasserversorgung ist im Bedarfsfall dann nur über 
den Aufbau einer Langen Wegstrecke möglich. Entsprechende Löschwasserentnahmestellen wären 
hier drei Teiche der Ortschaft (Teich 1 = Bornteich; Teich 2 = Schlammteich; Teich 3 = Überlaufteich 
zu Teich 2). Derzeit ist keiner als entsprechender Löschwasserteich verwendbar. Der momentan 
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favorisierte Bornteich in der Ortsmitte von Baasdorf ist dringend dafür nutzbar zu machen. Der Teich 
ist bis spätestens drittes Quartal 2017 vom Schilfwuchs zu befreien und der vorhandene Schacht mit 
einer Löschwasserentnahmestelle zu versehen. Danach ist ebenfalls der sogenannte Schlammteich 
als Löschwasserentnahmestelle herzurichten. Hierfür ist als erstes die Befestigung des 
Anfahrtsbereiches vorzunehmen. Die Nutzbarmachung des Schlammteiches als Löschwasserteich 
ist bis 2018 zu realisieren. 


Der Bornteich und ggf. auch der Schlammteich sind durch die Feuerwehr mittels Schlauchboot 
„auszukundschaften“ in Bezug auf die vorhandene Wassermenge. Im Ergebnis sind mit dem 
Fachamt erforderliche Arbeiten festzulegen und umzusetzen. 


Aktueller Zustand des Bornteiches (Teich 1) – Aufnahmedatum: 05.10.2016 
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Aktueller Zustand des Schlammteiches (Teich 2) – Aufnahmedatum: 17.10.2016 
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1.3. Dohndorf  


Hier existiert ein fast flächendeckendes Hydrantennetz mit einer Durchflussmenge von >24 m³/h bzw. 
>/= 48 m³/h. Eine Abdeckung des Löschwasserbedarfs im Einsatzfall ist über einen längeren 
Zeitraum gewährleistet, ohne wesentlich die Wasserversorgung der Bevölkerung zu beeinträchtigen.  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lediglich im südlichen bzw. süd-westlichen Bereich der Ortschaft (Neue Straße und Friedhofstraße, 
Fahrtrichtung Gerlebogk) liegen Objekte außerhalb des Radius von 150 m ab dem letzten Hydranten.  


Die am Ortsausgang verfügbaren Teiche An der Festwiese (Teich 1 und 2) könnten hier als 
Löschwasserentnahmestellen dienen; der Ausbau dafür müsste entsprechend den Anforderungen 
erfolgen. 
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Aktueller Zustand des Teiches An der Festwiese (Teich 1) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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Aktueller Zustand des Gondelteiches  (Teich 2) – Aufnahmedatum 22.11.2016 
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1.4. Köthen 
 


In der Kernstadt sind die vorhandenen Wassermengen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass das öffentliche Trinkwassernetz in diesem Bereich der Gemeinde die wesentliche 
Wasserentnahmemöglichkeit ist. 


Im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung ist in Abhängigkeit von der Bebauung zu untersuchen, 
wo konkrete Defizite in der Löschwasserbereitstellung bestehen und wo eventuell nicht abgedeckte 
Bereiche vorhanden sind. Ziel muss es sein, eine grafische Darstellung zur Löschwasserversorgung 
zu haben. 
Nach dieser Untersuchung sind weitergehende Anforderungen zu beschreiben. 


Im Ergebnis aller derzeit vorhandenen Informationen zur Löschwasserbereitstellung ist 
einzuschätzen, dass der Bestand an 2 Tanklöschfahrzeugen in der Kernstadt notwendig ist, um 
insbesondere in nicht abgedeckten Gebieten der Stadt Löschwasser für Löscharbeiten 
bereitzustellen, ohne dass damit der beschriebene Löschwasserbedarf abgedeckt wird. In 
Abhängigkeit der weiteren Untersuchungsergebnisse ist der Brandschutzbedarf an 
Tanklöschfahrzeugen und Logistikkomponenten im Rahmen der Fortschreibung zu bewerten. 
Bis dahin werden die vorhandenen Feuerwehranhänger (STA) weiter betrieben. Sie werden im 
Ereignisfall für die Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke genutzt. 
 


1.4.1 Elsdorf 


Der Köthener Ortsteil Elsdorf verfügt über ein Hydranten-Netz mit  einer überwiegenden 
Durchflussmenge >24 m³/h. Damit ist innerhalb des Ortsteils die Löschwasserabdeckung gut 
gewährleistet.  
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Das im nördlichen Teil des Ortsteils angelegte Regenrückhaltebecken kann im Notfall genutzt 
werden; hier ist jedoch zeitnah mit dem Abwasserzweckverband Absprache zu halten. 


Der Naturteich im Nord-Osten (Teich 1 = Dorfteich) könnte als Feuerlöschteich genutzt werden. Eine 
Sichtkontrolle ergab, dass der Teich derzeit jedoch völlig zugewachsen ist und damit momentan nicht 
als Löschwasserentnahmestelle nutzbar ist. Aufgrund der vorhandenen Hydranten ist eine Sanierung 
des Teiches derzeit nicht erforderlich. 


Aktueller Zustand des Dorfteiches (Teich 1) – Aufnahmedatum 20.10.2016 


 


 


Problematisch ist die Löschwasserversorgung für das im Osten angesiedelte Möbellager. In 
unmittelbarer Nähe ist hier kein Hydrant vorhanden. Der Erstangriff wird derzeit über das vorhandene 
Tanklöschfahrzeug der Köthener Wehr abgesichert. Eine stabile Löschwasserversorgung ist jedoch 
nur über eine Lange Wegstrecke herzustellen. Hier ist im Einsatzfall wie in Gahrendorf zu verfahren. 
Die Ausrückeordnung ist für das Objekt anzupassen. 
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1.4.2. Porst 


Im Ortsteil Porst existieren zwar ausreichend Hydranten, jedoch keiner bringt die geforderte Leistung 
von >/= 48 m³/h. Die Durchflussmenge und Druck der Hydranten ist nicht ausreichend, um eine 
ordnungsgemäße Brandbekämpfung durchführen zu können.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Eine stabile Löschwasserversorgung für den Ortsteil ist nur über eine Lange Wegstrecke 
herzustellen.  


Im östlichen Teil sind dafür zwei Teiche vorhanden (Teich 1 = Dorfteich 1, Teich 2 = Dorfteich 2).  Im 
Einsatzfall kann auf den als Feuerlöschteich fungierenden Teich 1 zurückgegriffen werden. Er verfügt 
über ein Volumen von 4.400 m³, ist jedoch derzeit stark verschilft. Auf jeden Fall ist eine befestigte 
Zufahrtsmöglichkeit zu schaffen, um diesen als Löschwasserentnahmestellen nutzen zu können. 
Teich 2 hat eine Größe von 1.560 m³, könnte ebenfalls als Löschwasserteich ausgebaut werden.  
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Aktueller Zustand des Dorfteiches 1 (Teich 1) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
 


 
 


 


Aktueller Zustand des Dorfteiches 2 (Teich 2) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.5. Löbnitz an der Linde 


Es gibt Hydranten im bebauten Bereich. Jedoch liegen die Durchflussmengen der meisten Hydranten 
unter 24 m³/h. Auf Grund dieser Situation kann momentan der Erstangriff nur über die Teiche mit 
entsprechender Wegstrecke abgesichert werden. Hier trifft in Abhängigkeit von der 
Wegstreckenlänge die „Gahrendorfer“ Situation ein. Parallel ist hierzu die Alarmierung der Köthener 
Wehr (Tanklöschfahrzeug) erforderlich, da weder die Löbnitzer Wehr, noch die benachbarten Wehren 
Dohndorf und Wülknitz ein wasserführendes Fahrzeug besitzen. Die zukünftige Alarm- und 
Ausrückeordnung ist dementsprechend anzupassen. Hinweis: Aufgrund der B 6n schafft es die 
Köthener Ortswehr nicht in 12 Minuten bis zum Einsatzort. 
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Bei den Hydranten im Gewerbegebiet der Ortschaft Löbnitz an der Linde (Hydranten 1-7) handelt es 
sich um eine Trockenleitung, die im Bedarfsfall mittels Pumpen aus dem dafür vorgehaltenen 
Löschwasserbecken gespeist werden soll. Mehrere Übungen haben jedoch bewiesen, dass eine 
Gewährleistung hierfür nicht gegeben ist. Zum einen wuchert das Löschwasserbecken zu, was zum 
Zweiten nach sich zieht, dass es nicht genügend Wasser vorhalten kann. Das Ausgangsproblem der 
unzureichenden Wassermenge im Löschwasserbecken ist nach bisheriger Einschätzung, dass der 
Überlauf verkehrt eingebaut ist. 


Aktueller Zustand des Löschteiches (Gewerbegebiet) – Aufnahmedatum 20.10.2016 
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Die zwei natürlichen Gewässer der Ortschaft (Teich 1 = Fischteich; Teich 3 = Bauernteich) sind auf 
Grund der Einschätzung und ihrer Lage als Löschwasserentnahmestellen herzurichten. Derzeit sind 
beide in einem schlechten Zustand. Teich 1 im Norden der Ortschaft ist durch unbefestigte Wege als 
Löschwasserentnahmestelle schlecht erreichbar, ist jedoch hinsichtlich der Größe (1.700 m³) sofort 
ausreichend. Wenn hier eine ca. 1,5 m breite stetige Zuwegung geschaffen wird und der Teich vom 
Schilf befreit wird, ist schnell die Löschwasserentnahmestelle hergerichtet.  
Teich 2 fungiert als Feuerlöschteich und müsste dafür von derzeit 600 m³ auf mindestens 1.000 m³ 
vergrößert werden. Ausreichend ist er aber zur Nutzung als Löschwasserentnahmestelle. 


 


Aktueller Zustand des Fischteiches (Teich 1) – Aufnahmedatum 20.10.2016 
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Aktueller Zustand des Bauernteiches (Teich 3) – Aufnahmedatum 20.10.2016 
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1.6. Merzien 
 
Die Ortschaft Merzien verfügt über ein Hydranten-Netz mit einer Durchflussmenge von >24 m³/h 
bzw. >/= 48 m³/h. Eine Abdeckung des Löschwasserbedarfs im Einsatzfall ist über einen längeren 
Zeitraum gewährleistet, ohne wesentlich die Wasserversorgung der Bevölkerung zu beeinträchtigen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lediglich im westlichen Bereich (Gartenanlage) und im südlichen Bereich (Sportplatz) sind die 
Flächen über den Mühlteich mit einer Wegstrecke von bis zu 300 m abzusichern.  


Für die sich  im Osten von Merzien befindende Geflügelaufzuchtanlage ist die 
Löschwasserversorgung auf dem betriebseigenen Grundstück sichergestellt. Dort befindet sich ein 
Löschwasserbehälter mit einem Volumen von ca. 270 m³ Inhalt. Der Behälter ist auch im 
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Feuerwehrplan aktenkundig hinterlegt.  


Der Erstangriff im Standarteinsatz wird für diese Objekte derzeit über das vorhandene TSF W der 
Merziener Wehr abgesichert. Eine stabile Löschwasserversorgung ist jedoch weiter nur über eine 
Lange Wegstrecke herzustellen.   


In der Ortslage befinden sich zwei Teiche (Teich 1 = Mühlteich; Teich 2 = Teich in Wasserstadt). 
Teich 1 fungiert als Löschwasserteich mit einem entsprechenden Volumen von 4.600 m³ und 
entsprechender Löschwasserentnahmestelle. Teich 2 hingegen ist derzeit als Entnahmestelle schwer 
nutzbar, da keine geeignete Zufahrt gegeben ist.  


Aktueller Zustand des Mühlteiches (Teich 1) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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Aktueller Zustand Teiches in der Wasserstadt (Teich 2) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.6.1. Hohsdorf 


Im Ortsteil Hohsdorf sind keine Hydranten vorhanden. Der Erstangriff für diesen Ortsteil von Merzien 
wird derzeit über das vorhandene TSF W der Merziener Wehr abgesichert. Eine stabile 
Löschwasserversorgung ist demnach nur über eine Lange Wegstrecke (maximal 500 m) 
herzustellen.  Auf den sich im östlichen Teil der Ortschaft befindenden Naturteich ist dabei 
zurückzugreifen. Die Ausrückeordnung ist für den Brandfall in Hohsdorf ähnlich wie für Gahrendorf 
so anzupassen, dass über die anderen Ortschaften ausreichend Schlauchmaterial und 
Feuerlöschkreiselpumpen zur Verfügung stehen. Eine weitere Alternative wäre die 
Brandbekämpfung mittels Pendelverkehr mehrerer Tanklöschfahrzeuge. Beide Varianten sind jedoch 
mit einem sehr hohen Kräfte- und Mitteleinsatz verbunden; bezogen auf die Tagesverfügbarkeit der 
Kräfte und damit der Mittel aus den anderen Ortswehren ergeben sich daraus weitere Probleme. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Die zukünftige Alarm- und Ausrückeordnung ist dementsprechend noch anzupassen. 


Der Naturteich ist derzeit mit einer nicht einsatzbereiten Löschwasserentnahmestelle versehen. 
Diese soll noch bis Ende 2016 hergerichtet werden. Zurzeit gibt es keine Informationen auf die 
vorhandene Kapazität, Wasserzulauf etc. des Teiches. Hier ist eine Prüfung vorzunehmen. Im 
Ergebnis dieser sind weitere Schritte festzulegen. Langfristig ist die Schaffung eines Brunnen oder 
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einer Zisterne zu prüfen. 


Aktueller Zustand des Naturteiches (Teich 1) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.6.2. Zehringen 


Alle Hydranten im Ortsteil Zehringen liegen mit der vorhandenen Durchflussmenge unter 24 m³/h. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Derzeit kann das vorhandene wasserführende Fahrzeug TSF W der Merziener Wehr für den 
Standardeinsatz den Erstangriff abdecken bis eine sichere Wasserversorgung aufgebaut ist. Dies ist 
noch in der Alarm- und Ausrückeordnung zu berücksichtigen. 


Eine weitere Möglichkeit der Löschwasserversorgung wäre über die drei Teiche im nordöstlichen und 
südöstlichen Teil der Ortschaft Zehringen gegeben. Diese sind momentan hinsichtlich Zustand, 
Kapazität und Zugänglichkeit noch nicht erfasst. Zeitnah ist die Prüfung vorzunehmen, da gerade in 
diesem Bereich das Pflegeheim Zehringen hier als potenzieller Einsatzort gilt. 
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Aktueller Zustand Teich 1 – Aufnahmedatum 03.11.2016 


 


 
 
 


Aktueller Zustand Teich 2 – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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Aktueller Zustand Teich 3 – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.7. Wülknitz 
 


1.7.1. Großwülknitz 


Der Ortsteil Großwülknitz verfügt über ein Hydrantennetz, jedoch liegen die Durchflussmengen der 
meisten Hydranten unter 24 m³/h bzw. sind nicht bekannt.  
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Auf Grund dieser Situation kann momentan der Erstangriff nur über die Alarmierung der Köthener 
Wehr (Anforderung eines wasserführenden Fahrzeuges) abgesichert werden, da weder die Wehr 
Wülknitz, noch die benachbarten Wehren Dohndorf und Löbnitz an der Linde ein wasserführendes 
Fahrzeug besitzen. Aufgrund der Durchtrennung der Anfahrtsstrecke durch die B6n / 185 sind die 12 
Minuten ab Alarmierung bis Eintreffen anderer Wehren kaum / nicht zu halten, was auch über die 
Änderung der Ausrückeordnung nicht kompensiert werden kann. Unabhängig hiervon ist über die 
Lange Wegstrecke eine stabile Wasserversorgung aufzubauen. Auch hierbei ist über die 
Ausrückeordnung ausreichend Schlauchmaterial und Feuerlöschkreiselpumpen nach Wülknitz zu 
bringen, um aus den vorhandenen Teichen das Wasser zuzuführen. 


Keiner der vier Teiche der Ortschaft (Teich 1 = Sportplatzteich; Teich 2 = Tülzteich; Teich 3 = Teich 
am Kastanienplatz; Teich 4 = Badeteich) ist derzeit als Löschwasserteich hergerichtet bzw. 
verwendbar. Der Teich am Sportplatz besitzt mit einem Volumen mit 2.300 m³ die Voraussetzungen, 
ist jedoch privat und verschilft zunehmend. Die anderen Teiche sind hinsichtlich der Kapazität nicht 
ausreichend und ebenfalls stark bewachsen. Da es aber hinsichtlich der schlechten 
Löschwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Netz und der derzeitigen Fahrzeugsituation keine 
weitere Alternative gibt, sind die Teiche 2 und 3 kurzfristig einer Überprüfung zu unterziehen und 
zeitnah als Löschwasserteiche herzurichten, um festzulegen, wo über eine entsprechende Zuwegung 
Wasser entnommen werden kann. 


Aktueller Zustand Teich am Sportplatz (Teich 1) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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Aktueller Zustand des Teiches Am Kastanienplatz (Teich 3) – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.7.2. Kleinwülknitz 


Der Ortsteil Kleinwülknitz verfügt über ein Hydranten-Netz, bei dem die Durchflussmengen von drei 
der insgesamt 5 Hydranten unter 24 m³/h liegen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Auf Grund dieser Situation kann auch hier momentan der Erstangriff nur über die Alarmierung der 
Köthener Wehr (Anforderung eines wasserführenden Fahrzeuges) abgesichert werden, die 
Einschätzung wie in Großwülknitz getroffen, trifft hier ebenfalls zu. Weiter ist  für eine stabile 
Löschwasserversorgung innerhalb der Ortschaft Wülknitz eine Lange Wegstrecke herzustellen.  


Die zukünftige Alarm- und Ausrückeordnung ist dementsprechend noch anzupassen. 
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Der vorhandene Teich 1 = Parkteich im Zentrum der Ortschaft gelegen, besitzt derzeit ein 
ausreichendes Volumen von 1.700 m³, ist aber hinsichtlich einer sehr schlechten Wasserqualität nicht 
als Löschwasserentnahmestelle geeignet. In unmittelbarer Nähe hierzu befindet sich ein Brunnen, 
der momentan geprüft wird, inwieweit er einer längeren Wasserentnahme für den Einsatzfall 
standhalten würde. Unmittelbare Aufgabe muss es sein, eine der beiden vorhandenen Möglichkeiten 
einer Wasserbereitstellung so herzurichten, dass diese im Einsatzfall problemlos nutzbar ist. 


Aktueller Zustand Teich 1 – Aufnahmedatum 03.11.2016 
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1.8. Zusammenfassung 


Es wird eingeschätzt, dass für die Ortschaften Baasdorf, Löbnitz an der Linde, Wülknitz und weiter 
die  Ortsteile Gahrendorf, Porst, Hohsdorf und Zehringen, eine Löschwasserbereitstellung aus dem 
öffentlichen Trinkwassernetz nicht ohne weiteres erfolgen kann. Der Ersteinsatz ist, außer in den 
Ortschaften Löbnitz an der Linde und Wülknitz, mit eigenen wasserführenden Fahrzeugen 
abgedeckt. Gleichzeitig kann bei allen eine stabile Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum 
nur über den Bau einer Langen Wegstrecke garantiert werden. 


Zurzeit ist es erforderlich, das Löschwasser prinzipiell mit Wasserträgern (Tanklöschfahrzeuge) an 
die Brandstelle heran zu führen. Dies ist eine Ersatzmaßnahme und ersetzt keine dauerhafte 
Löschwasserbereitstellung. Die Anschaffung eines wasserführenden Fahrzeuges im westlichen Teil 
des Stadtgebietes von Köthen (Anhalt) (Dohndorf, Löbnitz an der Linde, Groß- und Kleinwülknitz) ist 
auf Grund der geführten Analyse speziell für den Erstangriff zeitnah dringend umzusetzen. 
 
Unter Berücksichtigung der in der Gemeinde vorhandenen Technik und der bestehenden 
Leistungsfähigkeit ist der Einsatz weiterer wasserführender Löschfahrzeuge im überörtl ichen 
Einsatz  grundsätzlich unerlässlich. 
Eine Regelung ist in der Alarm- und Ausrückeordnung der Gemeinde zu treffen. 


Auf Grund der Tatsache, im Brandfall in den meisten Ortschaften eine Lange Wegstrecke aufbauen 
zu müssen, ist es effektiv, einen GW Logistik vorzuhalten, der mit ausreichend Schlauchmaterial und 
Pumpentechnik ausgerüstet ist.  
 
Vordringlichste Aufgabe ist es, den Teich 1 in Baasdorf (Bornteich) umgehend als 
Löschwasserentnahmestelle herzurichten. Das vorhandene Löschwasserbecken im Gewerbegebiet 
in Löbnitz an der Linde entsprechend der vorbestimmten Nutzung (hier: Speisung der Ringleitung, 
die ein Trockenleitung ist) herzurichten. 


Grundsätzlich ist im Ergebnis dieser Überarbeitung der Risikoanalyse gemeinsam mit dem 
Umweltamt eine Prioritätenliste festzulegen, die auf den bisherigen Zuarbeiten basiert und die 
Herrichtung der Teiche als Löschwasserteiche - zumindest als Löschwasserentnahmestellen -  
beinhalten mit der gleichzeitigen Festlegung der zeitnahen Umsetzung. 
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2. Technische Hilfeleistung 
 
Neben der Brandbekämpfung ist die technische Hilfeleistung eine zweite wesentliche Aufgabe der 
Feuerwehr. In der Gemeinde machen diese Einsätze ca. ein Drittel aller Einsätze jährlich aus. 
Während die Voraussetzungen für die einfache technische Hilfeleistung auf allen Löschfahrzeugen 
in den Ortsfeuerwehren vorhanden sind, stehen für die Aufgaben der nachrückenden Kräfte bei der 
Standardhilfeleistung nur die Technik in den Ortsfeuerwehren Arensdorf und Köthen zur Verfügung. 
 
Es handelt sich um folgende Technik: 
LF 16/12   Rettungsschere  


Rettungsspreizer  
    Rettungszylinder 
    Glasmanagement-Set 
 
Rüstwagen RW   Rettungsschere  


Rettungsspreizer  
Doppelblatt Rettungssäge 
Luftheber  
Hebekissen  
 


Mehrzweckfahrzeug MZF Rettungsschere  
Rettungsspreizer  
Pneumatischer Glasschneider 
 


Aus diesem Sachverhalt ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 
• die Standardhilfeleistung wird durch die Ausrüstung der Ortsfeuerwehren im Ersteinsatz 


abgesichert; 
• Einschränkungen für den Ersteinsatz bestehen analog den Darstellungen zu 


Brandeinsätzen hinsichtlich der Eintreffzeit und Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehren; 
• die nachrückenden Kräfte mit der erforderlichen Mindestausstattung kommen aus-


schließlich aus der Ortsfeuerwehr Köthen. Sie ist auf dem Rüstwagen bzw. dem MZF 
vorhanden. 


 
Hinsichtlich der Stationierung der Hilfeleistungstechnik wird eingeschätzt, dass diese zweckmäßig 
ist, da die Ortsfeuerwehr Köthen die einzige ständig leistungsfähige Ortsfeuerwehr ist. 
Um die Rettungskette (die ersteintreffende Einheit spätestens nach 12 Minuten hat die Aufgaben: 
sichern, Zugang schaffen und lebenserhaltende Sofortmaßnahmen; die nachrückenden Kräfte 
führen die Befreiung durch) zu sichern, muss gewährleistet sein, dass in der Alarm- und 
Ausrückordnung der Gemeinde die nachrückenden Kräfte sofort mit der territorial zuständigen 
Ortsfeuerwehr alarmiert werden. 
Auf die Einhaltung der Eintreffzeit ist insbesondere bei Rettungseinsätzen hinzuwirken. 
 
Für Einsätze im Bereich der DB AG wurde der Stadt Köthen (Anhalt) Sondertechnik der DB AG 
über den Landkreis zur Verfügung gestellt. Diese ist am Standort der Ortsfeuerwehr Merzien 
stationiert. Da diese Technik nicht ständig verlastet ist, wird unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
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der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Merzien eingeschätzt, dass Defizite bei der Verfügbarkeit 
bestehen. 
 
Es sind entweder Maßnahmen für den Standort der Ortsfeuerwehr Merzien zu treffen, die die 
ständige Verfügbarkeit /Nutzbarkeit der Sondertechnik gewährleisten oder die Sondertechnik ist an 
einen anderen Standort umzusetzen, der die ständige Verfügbarkeit für einen Einsatz im Bereich 
der DB AG sichert. 
 
Da das Risiko für Einsätze im Bereich der DB AG aufgrund des vorhandenen organisierten 
Betriebsablaufes sehr gering ist, ergibt sich kein Erfordernis, weitere Sondertechnik durch die 
Gemeinde vorzuhalten. Unter Berücksichtigung des Runderlasses - Einsatzrichtlinie Eisenbahn 
vom 14.12.2011 wird diese Vorhaltung von den Gemeinden auch nicht erwartet. 
 
 


3. Gefahrstoffeinsätze 


Gefahrstoffeinsätze haben gegenüber anderen Einsatzarten (z. B. Verkehrsunfälle mit 
auslaufenden Betriebsstoffen oder Personenschäden; Sturmschäden) eine wesentlich geringere 
Eintrittswahrscheinlichkeit. 


Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes ist es im Moment nicht erforderlich, in der Gemeinde 
eigene Sonderfahrzeuge (z. B. GW-G) für die Gefahrenabwehr vorzuhalten. Im Rahmen der Aus- 
und Fortbildung sind die Feuerwehrangehörigen hinsichtlich der Handlungsgrundlagen der FwDV 
500 - Einheiten im ABC-Einsatz zu schulen. 
Im Zusammenhang mit dem Erkennen der Gefahren ist die Messtechnik für den Ersteinsatz zu 
ergänzen und ständig zu erneuern. Die Vorhaltung ist mit den Spezialkräften, die auf Kreisebene 
vorzuhalten sind, abzustimmen. Dabei ist die Entwicklung in Verbindung mit der B 6n zu verfolgen. 


In der Stadt Köthen (Anhalt) werden 4 Chemikalienschutzanzüge (CSA) vorgehalten. Die Anzahl ist 
für den Ersteinsatz der Gemeindefeuerwehr ausreichend. 
Mit den vorhandenen ausgesonderten Altanzügen kann sichergestellt werden, dass eine 
qualifizierte Ausbildung durchgeführt werden kann. 
Kräfte und Mittel für den weiteren Einsatz sind überörtlich zum Einsatz zu bringen. Die 
entsprechenden Handlungsgrundlagen sind in der Ausrückordnung festzulegen. 
 
 
4. Strahlenschutzeinsätze 


Es liegen keine Informationen vor, inwieweit in der Gemeinde Strahler in Betrieben und 
Einrichtungen mit nennenswerten Auswirkungen zum Einsatz gebracht werden. 
Auf der Grundlage dieses Sachverhaltes und der äußerst geringen Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
solchen Einsatzes scheint es nicht erforderlich, Spezialtechnik vorzuhalten. 
Im Rahmen der Fortschreibung der Risikoanalyse sind insbesondere die Hochschule und das 
Krankenhaus hinsichtlich des Vorhandenseins von Strahlungsquellen weitergehend zu untersuchen 
und auswertend ggf. Maßnahmen zu treffen. 
Aus derzeitiger Sicht ist es grundsätzlich ausreichend, geeignete Messtechnik für den Ersteinsatz 
in der Gemeinde vorzuhalten. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
1.Fortschreibung RA S. 46-90.pdf
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8. Ausstattungskonzeption  


Zur Vorhaltung einer Feuerwehr ist es erforderlich, dass die Gemeinde die entsprechenden 
baulichen Anlagen vorhält. 
 
Die Anforderungen an die Feuerwehrhäuser ergeben sich auf der Grundlage der DIN 14 092-
1 Feuerwehrhäuser; Planungsgrundlagen. Die DIN beschreibt die Mindestanforderungen, 
die heute an einen Feuerwehrhausneubau  bestehen.  
Diese sind im Wesentlichen: 


• eine beheizbare und ausreichend große Fahrzeughalle; 
• Umkleidemöglichkeiten (1,2 m2 je Feuerwehrangehörigen); 
• Sanitäranlagen (bis drei Stellplätze min. 1 WC, 2 Urinale, 1 Dusche für Herren und 1 WC 


und 1 Dusche für Damen); 
• Schulungsraum. 


Im Jahr 2016 wurde die 2015 begonnene Umbaumaßnahme im Gerätehaus der Ortswehr 
Wülknitz abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme konnte eine erhebliche Verbesserung im 
Sanitärbereich erreicht werden. Es gibt jetzt separate Toiletten für die Kameradinnen und 
Kameraden. Außerdem konnte Platz für die Aufbewahrung der Sachen der Kinderfeuerwehr 
geschaffen werden. Ebenso konnte endlich eine Warmwasserzubereitung, die auch für den 
Kochzug ausreichend ist, bereitgestellt werden. 


Im Folgenden wird eine aktuelle grundlegende Bewertung der bestehenden 
Feuerwehrstandorte vorgenommen, um den Bedarf neu zu bestimmen.  
 
Grundsätzlich haben alle Feuerwehrstandorte Bestand und werden auf der oben genannten 
Grundlage beurteilt. Ein Anpassungsverlangen bestehender Gebäude ist nicht rechts-
verbindlich geregelt. 
 
Kein Feuerwehrgerätehaus in der Stadt Köthen (Anhalt) ist ein Neubau, der ausschließlich 
auf der angesprochenen Norm geplant und errichtet wurde. 


Entsprechend der getroffenen Vorbemerkung stellt sich die Bausubstanz der 
Ortsfeuerwehren wie folgt dar: 
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8.1.  Arensdorf 
 
Das Feuerwehrhaus Arensdorf ist ein um- und ausgebautes Objekt. 
 


 
 
1. Anfahrt zum Gerätehaus 


Die Anfahrt zum Gerätehaus ist als sicher zu bezeichnen. 
 
PKW-Stellplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. 
 
Die Beleuchtung am Gerätehaus ist unzureichend; bei Dunkelheit ist die Eingangstür nicht 
beleuchtet. 
 
Die Anlaufwege vom Parkplatz zum Gerätehaus werden im Winter nicht beräumt 
(Rutschgefahr). Es werden lediglich die Ausfahrten der Fahrzeughalle von einer externen 
Firma im Auftrag der Stadt freigehalten. 
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2.Türen und Tore 
 


 


 
Die Tür zwischen beiden Fahrzeughallen ist wegen ihrer Maße mit gelb-schwarzen 
Eckschienen versehen.    
 
Die Tore entsprechen den Maßen der DIN-Norm 14092 Teil1 
 
Es handelt sich um kraftbetriebene Deckengliedertore, die automatisch hochfahren, beim 
Herunterlassen muss bis zum Schluss mit der Hand gedrückt werden. 
 
Es wird nicht angezeigt, ob das Tor vollständig nach oben gefahren ist. 
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3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 


 


 
 
Der Platz in der Fahrzeughalle ist ausreichend, da auch bei geöffneten Türen des Fahrzeuges 
mind. 50 cm Abstand zu Gegenständen und Gebäudeteilen eingehalten wird. 
 
Im Jahr 2017 wird für die gesamte Stadtwehr Köthen (Anhalt) ein mobiler Stromerzeuger 
beschafft, der im Fall eines Stromausfalles in allen Ortschaften als Notstromaggregat das 
jeweilige Feuerwehrgerätehaus mit Strom versorgen soll. Dafür ist ein entsprechender 
elektrischer Anschluss  im Gerätehaus zu schaffen. 


4. Emission 
 
Eine ausreichend dimensionierte Abgasanlage ist vorhanden. 
 
5. Trittsicherheit im Gerätehaus 
 
Der Boden in beiden Fahrzeughallen ist rutschhemmend, schlag- und wasserfest. 
 
Der Boden ist eben ohne Stolperstellen. 
Ablaufrinnen zur Ableitung von Wasser sind in beiden Fahrzeughallen vorhanden. 
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6. Sozialräume 
 


 
 
Umkleideraum für die Kameraden ist die 1. Fahrzeughalle 
 
Es ist momentan keine Trennung der persönlichen Sachen von der Einsatzkleidung möglich 
 
Es sind 2 Duschen für 25 (2) Kameradinnen und Kameraden vorhanden, die aber nicht 
räumlich getrennt sind. 
 
Es gibt eine Toilette im Erdgeschoss und zwei im Obergeschoss. 
Im Obergeschoss befindet sich der Schulungsraum. 
 
7. Werkstätten 
 
Es ist eine kleine Werkstatt vorhanden, um notwendige kleine Reparaturen durchführen zu 
können. 
 
8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 
 
Ein Erste-Hilfe-Kasten befindet sich in der ersten Fahrzeughalle. 
Feuerlöscher befinden sich jeweils einer in jeder Fahrzeughalle und einer im OG. 
 
9. Sonstiges 
 
Im Feuerwehrgerätehaus ist keine Stiefelreinigung möglich. Es ist zeitnah eine Stiefel-
Reinigungsanlage zu installieren.  
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8.2. Baasdorf 
 
Das Objekt in Baasdorf ist ein um- und ausgebauter Standort. 


 
 
1. Anfahrt zum Gerätehaus 
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Die Anfahrt zum Gerätehaus ist sicher. 
 
PKW-Stellplätze sind ausreichend vorhanden. 
 
Anlaufwege zum Gerätehaus sind sicher. 
    
  
2. Türen und Tore 
 


 
 
Das Tor entspricht nicht den Maßen der DIN 14092 Teil 1. Es handelt sich um ein von Hand 
betriebenes Deckengliedertor. 
 
Die Anzeige für geöffnetes Tor ist nicht vorhanden. 
 
Für das zu beschaffende mobile Notstromaggregat ist ein entsprechender elektrischer 
Anschluss  im Gerätehaus zu schaffen. 


 
 
3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 
 
Bei geöffneten Türen kann der Abstand von 50 cm zu Gegenständen und Gebäudeteilen in 
der Fahrzeughalle nicht eingehalten werden. 
 
In der Fahrzeughalle ist nur eine einfache Fensterverglasung vorhanden 
 
Das Gebäude ist nicht isoliert. 
4. Emission 
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Es ist keine Abgasabsauganlage vorhanden.  
 
Die Ortsfeuerwehr Baasdorf erhält Anfang 2017 ein neues MLF mit Dieselmotor. Dafür ist 
schnellstmöglich eine Abgasabsauganlage zu schaffen, da sich in dieser Fahrzeughalle auch 
die Kameraden umziehen müssen. 
 
5. Trittsicherheit im Gerätehaus 
 
Es handelt sich um einen unebenen mit Farbe bestrichenen Betonfußboden. 
 
Es gibt keine Wasserablaufrinne (Pfützenbildung). 
 
6. Sozialräume 
 
Die Spinde der Einsatzkräfte befinden sich in der Fahrzeughalle. 
 
Es gibt keine Trennung der persönlichen Sachen von der Einsatzkleidung. 
 
Toiletten und Duschen sind getrennt vorhanden. 
 
Ein Schulungsraum ist vorhanden. 
 


 
 
7. Werkstätten 
 
Werkstatt und Lager befinden sich in nebenstehender Garage. 
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8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 
 
Ein Erste-Hilfe-Kasten ist in der Fahrzeughalle. 
 
Feuerlöscher sind ausreichend vorhanden. 
 
9. Sonstiges 


Im Feuerwehrgerätehaus ist keine Stiefelreinigung möglich. Es ist zeitnah eine Stiefel-
Reinigungsanlage zu installieren. 


 


8.3. Dohndorf 
 
Das Objekt ist ein um- und ausgebautes Gebäude. 
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1. Anfahrt zum Gerätehaus 
 


 
 
Die Anfahrt zum Gerätehaus ist sicher. 
 
PKW-Stellplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. 
 
Der Eingangsbereich ist durch die gegenüberliegende Straßenlaterne gut ausgeleuchtet. 
Anlaufwege sind sicher. 
 
Tore und Eingang werden im Winter beräumt. 
 


2.Türen und Tore 
 
Die Tore sind 3,40 m breit und 3,00 m hoch und somit nicht DIN-gerecht. 
 
Die Torgrößen sind für das jetzige Fahrzeug ausreichend, müssen jedoch bei der nächsten 
Fahrzeugbeschaffung unbedingt berücksichtigt werden. 
 
Es sind automatisch öffnende und schließende Deckengliedertore vorhanden. 
 
Es gibt keine Anzeige bei geöffnetem Tor. 
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3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 
 
Der Platz in der Fahrzeughalle ist für das jetzige Fahrzeug ausreichend. 
 
Für das zu beschaffende mobile Notstromaggregat ist ein entsprechender elektrischer 
Anschluss  im Gerätehaus zu schaffen. 
 


4. Emission 
 
Es ist keine Abgasabsauganlage vorhanden. 
 
Die Ortsfeuerwehr Dohndorf soll 2017 ein TSF-W mit Dieselmotor erhalten. Dafür ist zeitnah 
eine Abgasabsauganlage zu schaffen, da sich in dieser Fahrzeughalle auch die Kameraden 
umziehen müssen. 
 
 
5. Trittsicherheit im Gerätehaus 
 
In den Fahrzeughallen ist ein Betonfußboden, der mit Farbe gestrichen ist. Zwischen den 
beiden Hallen gibt es einen Höhenunterschied. 
 
Es gibt auch hier keine Wasserableitrinne. 
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6. Sozialräume   
 
Spinde befinden sich in der Fahrzeughalle 
Auch hier existiert keine Trennung der persönlichen Sachen von den Einsatzsachen. 
 
Toiletten und Duschen sind getrennt vorhanden. 
 
Es gibt einen Schulungsraum. 
 


 
 
7. Werkstätten 
 
Werkstatt und Lager befinden sich in der zweiten Halle. 
 
8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 
 
Erste-Hilfe-Kasten befindet sich in der Fahrzeughalle. 
 
Feuerlöscher sind ausreichend vorhanden. 
 
9. Sonstiges 
 
Im Feuerwehrgerätehaus ist keine Stiefelreinigung möglich. Es ist zeitnah eine Stiefel-
Reinigungsanlage zu installieren. 
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8.4. Köthen 


Das Feuerwehrhaus Köthen ist wie die anderen Feuerwehrhäuser ein Bestandsge-
bäude. 
 


 
 


Grundsätzlich muss eingeschätzt werden, dass die Fahrzeugunterbringung in Verbindung mit 
den Umkleidemöglichkeiten sehr beengt ist. 
 
1. Anfahrt zum Gerätehaus 
 
Die Anfahrt zum Gerätehaus ist sicher. 
Pkw-Stellplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden; bei Einsätzen wird der angrenzende 
Fußweg als Parkfläche genutzt. 
 
Die Beleuchtung am Gerätehaus ist ausreichend. 
 
Die Anlaufwege vom Parkplatz zum Gerätehaus sind sicher. 
 
2. Türen und Tore 
 


Die Tore entsprechen nicht den Mindestmaßen der DIN 14092 Teil 1. Sie sind sehr eng 
bemessen für heutige Fahrzeuge. 
 
Es handelt sich um kraftbetriebene Deckengliedertore, die sich automatisch öffnen und 
schließen. 
Es wird nicht angezeigt, ob das Tor oben ist. 
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3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 


Der Platz in den Fahrzeughallen ist bei geöffneten Fahrzeugtüren nicht ausreichend; der 
Mindestabstand von 50 cm zu Gegenständen und Gebäudeteilen kann nicht eingehalten 
werden. 
 


 
 
Teilweise befinden sich hinter den Fahrzeugen noch feuerwehrtechnische Anhänger. 
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Der Platz vor den Hallentoren ist für das Herausfahren eines Fahrzeuges nicht ausreichend; 
der Platz vor den Toren beträgt durchschnittlich 5 m – das kürzeste Feuerwehrfahrzeug misst 
7,20 m.  
 
4. Emission 


Bis auf die erste Fahrzeughalle ist eine ausreichend dimensionierte Abgasabsauganlage 
vorhanden. 
 
5.  Trittsicherheit im Gerätehaus 
 
Der Boden in den Fahrzeughallen ist rutschhemmend, schlag- und wasserfest.  
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Hinderlich ist zum einen die Stufe vom Eingangsbereich zur Fahrzeughalle 1 und zum anderen 
der Übergangsbereich von Halle 1 zur Halle 2 – schmaler Durchgangstunnel.  
 
Ablaufrinnen zur Ableitung von Wasser ist in allen Fahrzeughallen vorhanden. 
 
 
6. Sozialräume 
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Die Umkleidemöglichkeit der Kameraden befindet sich in den Fahrzeughallen. Der Platz für 
die Kameraden ist teilweise durch die Fahrzeuge sehr eng bemessen. 
 
Es gibt keine Trennung der persönlichen Sachen von der Einsatzkleidung. 
 
Da sich der Hauptteil der Spinde in der ersten Fahrzeughalle befindet, in der keine 
Abgasabsauganlage ist, werden die Sachen noch zusätzlich mit Abgasen und Rußpartikeln 
belastet. 
 
Toiletten und Duschen sind separat vorhanden. 
 
7. Werkstätten 
 
Es ist eine Werkstatt vorhanden, um notwendige kleine Reparaturen durch-/ausführen zu 
können. 
 
8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 
 
Ein Erste-Hilfe-Kasten befindet sich in der Zentrale. 
 
In den Fahrzeughallen befinden sich je zwei Feuerlöscher. 
 
9. Sonstige 
 
Eine Stiefelreinigung ist vorhanden. 
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8.5. Löbnitz an der Linde 
 
Bei dem Gerätehaus handelt es sich um ein um-und ausgebautes Gebäude. 
 


 
 
1. Anfahrt zum Gerätehaus 


Die Anfahrt zum Gerätehaus ist sicher. 
 
Die PKW-Stellplätze sind ausreichend. 
 
Gegenüber dem Eingang befindet sich eine Straßenleuchte. Der Eingang selbst ist nicht 
beleuchtet 
 
2. Türen und Tore 


Das Tor der Fahrzeughalle entspricht den Anforderungen der DIN 14092 Teil1. 
 
Es handelt sich um Schiebefalttore. 
 
Diese werden von Hand geöffnet. 
 
 
3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 


Der Platz für das Fahrzeug ist ausreichend 
 
Der Mindestabstand bei geöffneten Türen von 50 cm zu Gegenständen und Gebäudeteilen 
kann eingehalten werden. 
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Für das zu beschaffende mobile Notstromaggregat ist ein entsprechender elektrischer 
Anschluss  im Gerätehaus zu schaffen. 


 
4. Emission 


Es ist eine Abluftanlage vorhanden, die aber in keiner Weise aufgrund ihrer geringen Leistung 
als Abgasabsauganlage funktioniert. 
 
5. Trittsicherheit im Gerätehaus 
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Es handelt sich um einen Betonfußboden, der mit Fußbodenfarbe gestrichen ist. Der Boden 
ist eben ohne Stolperstellen. 
 
Am Fahrzeugstellplatz ist keine Ablaufrinne zur Ableitung von Wasser vorhanden. 
 
 
6. Sozialräume 


 
Es sind Umkleideräume für die Kameraden vorhanden. 
Aus Platzmangel stehen auch Spinde in der Fahrzeughalle. 
 
Es gibt keine Trennung der persönlichen Sachen von der Einsatzkleidung. 
 
Toiletten und Duschen sind separat für die Kameradinnen und Kameraden vorhanden. 
 
Ein Schulungsraum ist nicht vorhanden. 
 
7. Werkstätten 


Werkstatt und Lager befinden sich mit in der Fahrzeughalle. 
 
8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 


 


Ein Erste-Hilfe-Kasten befindet sich in der Fahrzeughalle. 
 
Feuerlöscher sind in ausreichender Zahl vorhanden. 
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9.  Sonstiges 
 
Im Feuerwehrgerätehaus ist keine Stiefelreinigung möglich. Es ist zeitnah eine Stiefel-
Reinigungsanlage zu installieren. 
 
 
8.6.  Merzien 


Das Objekt ist ein um- und ausgebautes Gebäude. 
 


 
1. Anfahrt zum Gerätehaus 


Die Anfahrt zum Gerätehaus ist sicher. PKW Stellplätze sind ausreichend vorhanden. 
 
Die Beleuchtung im Eingangsbereich ist durch Straßenlaternen ausreichend gewährleistet. 
 
Die Anlaufwege zum Gerätehaus sind gut. 
 
2. Türen und Tore 


Die zwei Tore entsprechen nicht den Maßen nach DIN 14092 Teil 1 (3,50 m x 3,50 m). 
 
Es handelt sich um kraftbetriebene Deckengliedertore. Das Tor zur Fahrzeughalle öffnet 
automatisch. 
 
Es gibt keine Anzeige bei geöffnetem Tor. 
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3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 
 


 


 
 
 
Der Mindestabstand von 50 cm zu Gegenständen und Gebäudeteilen bei geöffneten 
Fahrzeugtüren kann in den Fahrzeughallen nicht eingehalten werden. 
 
Für das zu beschaffende mobile Notstromaggregat ist ein entsprechender elektrischer 
Anschluss  im Gerätehaus zu schaffen. 
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4. Emission 


Es ist keine Abgasabsauganlage vorhanden; der Auspuff ist hier  aufgrund von Platzmangel 
unmittelbar vor den Spinden.  Es ist daher zeitnah eine Abgasabsauganlage zu schaffen, da 
sich in dieser Fahrzeughalle die Kameraden umziehen müssen. 
 
5. Trittsicherheit im Gerätehaus 


Der Betonfußboden ist eben und mit einem Farbanstrich versehen. 
 
Eine Ablaufrinne zur Ableitung von Wasser ist nicht vorhanden. 
 
6. Sozialräume 


Die Spinde befinden sich in der Fahrzeughalle. 
 
Es gibt keine Trennung der persönlichen Sachen von der Einsatzkleidung. 
 
Es ist eine Toilette, eine Dusche und zwei Waschbecken für alle Einsatzkräfte vorhanden. 
 
7. Werkstätten 


Werkstatt und Lagerbereich befinden sich in der Fahrzeughalle sowie in der angebauten 
Garage. 
 
8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 


Der Erste-Hilfe-Kasten befindet sich in der Fahrzeughalle. 
 
Feuerlöscher sind ausreichend vorhanden. 
 
9. Sonstiges 
 
Im Feuerwehrgerätehaus ist keine Stiefelreinigung möglich. Es ist zeitnah eine Stiefel-
Reinigungsanlage zu installieren. 
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8.7. Wülknitz 
 
Der Standort ist ebenfalls ein teilweise saniertes Bestandgebäude. 
 


 
 
1. Anfahrt zum Gerätehaus 


Die Anfahrt zum Gerätehaus ist sicher. 
 
PKW-Stellplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. 
 
Die Eingangstür wird beleuchtet. 
 
Die Anlaufwege zum Gerätehaus sind sicher. 
 
2. Türen und Tore 


Das Tor der Fahrzeughalle ist ein Deckengliedertor. Es muss von Hand geöffnet und 
geschlossen werden. 
 
Es wird nicht angezeigt, ob das Tor oben ist. 
 
3. Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge 


Der Platz in der Fahrzeughalle ist nicht ausreichend, da der Mindestabstand von 50 cm zu 
Gegenständen und Gebäudeteilen bei geöffneten Fahrzeugtüren nicht eingehalten werden 
kann. 
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Für das zu beschaffende mobile Notstromaggregat ist ein entsprechender elektrischer 
Anschluss  im Gerätehaus zu schaffen. 


 
4. Emission 


Es ist keine Abgasabsauganlage vorhanden; der Auspuff des Fahrzeuges befindet sich 
unmittelbar vor den Spinden.  Es ist zeitnah eine Abgasabsauganlage einzubauen, da sich in 
dieser Fahrzeughalle die Kameraden umziehen müssen. 
 
5. Trittsicherheit im Gerätehaus   


 


 
 


Es handelt sich um einen mit Farbe gestrichenen Betonfußboden. 
 
Eine Ablaufrinne zur Ableitung von Wasser ist nicht vorhanden. 
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6. Sozialräume 


 
 
 
Umkleidemöglichkeiten für die Kameradinnen und Kameraden befinden sich in der 
Fahrzeughalle. Es gibt keine Trennung der persönlichen Sachen von der Einsatzkleidung. 
 
Die Spinde stehen ca. 80 cm neben dem Fahrzeug (Abgas und Rußpartikel können 
ungehindert eindringen und werden eingeatmet). 
 
Toiletten sind separat für die Kameradinnen und Kameraden vorhanden. 
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Es ist ein Schulungsraum vorhanden. 
 
7. Werkstätten 


Werkstatt und Lager befinden sich ebenfalls in der Fahrzeughalle. 
 
8. Erste Hilfe und Handfeuerlöscher 


Ein Erste-Hilfe-Kasten ist vorhanden. 
 
Feuerlöscher sind ausreichend vorhanden. 
 
9. Sonstiges 


Im Feuerwehrgerätehaus ist keine Stiefelreinigung möglich. Es ist zeitnah eine Stiefel-
Reinigungsanlage zu installieren. 
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8.8. Zusammenfassung 


Um zumindest den vorhandenen Standard aller Gerätehäuser halten zu können, ist jährlich 
die bauliche Unterhaltung über die notwendigen einzustellenden Haushaltsmittel zu 
garantieren und vorzunehmen. 
 
Hinsichtlich der Anforderung der DV 100, nun zeitnah einen Führungsstab für eventuelle 
Großschadensereignisse zu bilden, ergibt sich daraus das Erfordernis, einen entsprechenden 
Stabsraum inklusive Technik vorzuhalten. Derzeitige Überlegungen gehen dahin, einen 
entsprechenden Raum vorzugsweise bei der Ortsfeuerwehr Köthen zu schaffen, was jedoch 
aus Platzmangel momentan nicht gegeben ist. Ein Ausweichen in einen Raum der Verwaltung 
(zum Beispiel in einen Schulungsraum der Wallstraße) wäre hier vorerst eine Alternative. 
 
Zukünftig ist eine Konzeption für alle Feuerwehrgerätehäuser der Ortswehren zu erarbeiten. 
Insbesondere ist hierbei das Gerätehaus der Köthener Ortsfeuerwehr zu betrachten mit dem 
Ziel, einen Neubau mit Standortwechsel auf den Weg zu bringen oder aber einen kompletten 
Umbau/Neubau am jetzigen Standort zu bewerkstelligen. Für das Vorhaben Neubau sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand für Planungs- und Baukosten incl. Grundstückserwerb 
voraussichtlich 3,84 Mio. € zu veranschlagen. 
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fortgeschrieben Stadt Köthen (Anhalt) 


Name  Ordnungsamt – Frau Katrin Freundel 


Datum              09.12.2016; redaktionelle Änderung vom 18.01.2017 auf Grund der 


kommunalaufsichtlichen Stellungnahme vom 11.01.2017 


Unterschrift       gez. Katrin Freundel 


 


Fachliche Stellungnahme des Landkreises: 


siehe Anhang – Schreiben vom 11.01.2017 


Dieser Feuerwehrbedarfsplan ist ständig (bei relevanten Veränderungen), jedoch spätestens 
zwei Jahre nach Beschluss zu überprüfen und fortzuschreiben. 


Beschluss: 
 
Der Stadtrat hat den vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan in seiner Sitzung am 28.02.2017 


beschlossen. 


 


 


Unterschrift 
Oberbürgermeister 





Anlage zur Sitzungsvorlage
1.Fortschreibung RA S.105-133.pdf














Anlage zur Sitzungsvorlage
kommunalausichtliche Stellungnahme 11_01_17.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Informationsvorlage 2017003/10 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.6

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017003/10

Az.: erstellt am: 04.01.2017

Betreff

Erörterung Beteiligungsbericht 2017

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

26.01.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
30.01.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.01.2017: Ortschaftsrat Merzien 
01.02.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
02.02.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
06.02.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
15.02.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
28.02.2017: Stadtrat

26.01.2017 
30.01.2017 
31.01.2017 
01.02.2017 
02.02.2017 
06.02.2017 
01.02.2017 
14.02.2017 
15.02.2017 
28.02.2017

Beschlussentwurf

-

Gesetzliche Grundlagen:
§ 130 (2) KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Stadt Köthen (Anhalt) hat aus wirtschaftlichen Gründen einen Teil des kommunalen 
Aufgabenspektrums auf einen Eigenbetrieb bzw. auf eigenständige Unternehmen 
übertragen, an denen sie in unterschiedlicher Form beteiligt ist.

Das übertragene Aufgabenspektrum umfasst die Bereiche der Daseinsvorsorge wie 
Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswesen, Sozialwesen, 
Förderung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Köthen (Anhalt), den Bereich Kultur und 
Freizeitbetrieb (Sportstätten, Freizeitbad und Tierpark).

Entsprechend § 130 (2) Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) ist die Stadt Köthen (Anhalt) verpflichtet, mit dem Entwurf der Haushaltssatzung einen 
Bericht über die unmittelbare Beteiligung an Unternehmen in der Rechtsform des 
öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Stadt Köthen (Anhalt) mit 
mindestens 5 v. H. beteiligt ist vorzulegen. Durch die Bereitstellung der im 
Beteiligungsbericht enthaltenen Informationen wird ebenso dem § 1 (2) Nr. 5 der 
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) entsprochen.

Der vorgelegte Beteiligungsbericht entspricht somit den gesetzlichen Regelungen und stellt 
die wesentlichen Daten zu den Beteiligungen zusammen. Darüber hinaus werden auch, 
über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende, ergänzende Informationen gegeben. 

Zielstellung des Berichtes ist es, dem Stadtrat und der Öffentlichkeit, einen umfassenden 
Überblick über die städtischen Betätigungen, abseits den Darstellungen in der 
Haushaltssatzung, zu geben.

Der Bericht basiert dabei grundsätzlich auf den Daten der geprüften Jahresabschlüsse 
sowie auf den Wirtschaftsplänen für die Folgejahre.

In Ergänzung zu den vorangestellten Aussagen wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die 
jeweiligen Einzeldarstellungen im Beteiligungsbericht sowie insbesondere auf die 
Gliederungspunkte: 

1. Einleitung 
2. Übersicht zu den kommunalen Beteiligungen
3. Zusammenfassende Darstellung der Beteiligungsverwaltung zu den 

kommunalen Unternehmen und Beteiligungen

des Beteiligungsberichts verwiesen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017009/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.16

Amt: Amt 60 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017009/3

Az.: erstellt am: 13.01.2017

Betreff

Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

01.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Teileinziehung eines Abschnittes der Straße zwischen Köthener 
Straße und der B187a in Elsdorf - von: nach der Einmündung zum Lagerhaus Möbel-Mit 
(Teilfläche des Flurstücks 1024 der Flur 38) bis zur B187a (Flurstück 24 der Flur 39). Die 
Nutzung der Verkehrsfläche ist auf Rad- und Fußgänger sowie auf land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu beschränken.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 8 StrG LSA (Straßengesetz Land Sachsen-Anhalt)
Kommunalrechtsreformgesetz, Artikel 1, § 45 Kommunalverfassungsgesetz



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die für eine Teileinziehung vorgesehene öffentliche Verkehrsfläche in Elsdorf befindet sich 
zwischen der Köthener Straße und der B187a. Es handelt sich um das Flurstück 24 der Flur 
39 und eine Teilfläche des Flurstücks 1024 der Flur 38.

Mit Wirkung vom 01. Januar 2000 wurde die ehemalige Kreisstraße zur Gemeindestraße 
abgestuft.

Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Straße wird nach der 
Einmündung zum Lagerhaus Möbel-Mit überwiegend von landwirtschaftlichen bzw. 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt. Die Kosten für eine bauliche Unterhaltung, um die 
Straße wieder verkehrssicher herzustellen, wären unverhältnismäßig hoch und bezüglich der 
Bedeutung der Straße nicht gerechtfertigt. Aus Gründen der Sicherheit wurde die 
Geschwindigkeit nach § 45 Straßenverkehrsordnung beschränkt. Außerdem weist ein 
Verkehrsschild sowie ein Zusatzschild auf Straßenschäden hin.

Die Verbindung des Ortes zur B187a und damit an das klassifizierte Straßennetz ist durch 
die Köthener Straße vorhanden. Hierdurch ist der nachbarliche Verkehr zwischen den 
Gemeinden und dem weiteren Anschluss von Gemeinden und getrennten Ortsteilen 
gewährleistet. Die Straße ist weder Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes, noch eines 
B-Planes. Die Straße hat keine Verkehrsbedeutung.

Aus vorgenannten Gründen empfiehlt die Verwaltung eine Teileinziehung der Straße in 
Elsdorf, von: nach Einmündung zum Lagerhaus Möbel-Mit (Teilabschnitt des Flurstücks 
1024 der Flur 38) bis zur B187a (Flurstück 24 der Flur 39), zuzustimmen. Die Nutzung 
dieser Verkehrsfläche ist auf Rad- und Fußgänger sowie auf landwirtschaftliche und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu beschränken.

Eine Straße kann eingezogen oder teileingezogen werden, wenn sie keine 
Verkehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen 
(§ 8 Abs. 2 StrG LSA). Bei Gemeindestraßen ordnet der Träger der Straßenbaulast die 
Einziehung/Teileinziehung an, hier die Stadt Köthen (Anhalt). Gemäß 
Kommunalrechtsreformgesetz Artikel 1, § 45 Kommunalverfassungsgesetz entscheidet der 
Stadtrat.

Anschließend wird gemäß § 8 Abs. 4 StrG LSA 3 Monate vor Beantragung auf Zustimmung 
beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Straßenaufsichtsbehörde (§ 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 StrG 
LSA) und Bekanntmachung der Teileinziehung die Absicht der Teileinziehung im Amtsblatt 
der Stadt Köthen (Anhalt) bekannt gemacht. Stimmt die Straßenaufsichtsbehörde der 
Teileinziehung zu, ist die Teileinziehung bekannt zu machen. Zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung wird die Teileinziehung wirksam (§ 8 Abs. 1 letzter Satz StrG LSA).
















Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1-3.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017010/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.7

Amt: Amt 40 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017010/3

Az.: erstellt am: 16.01.2017

Betreff

Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
(Elternbeitragssatzung)   

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

09.02.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

09.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

zurückgestellt 
entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die anliegende Satzung der Stadt Köthen 
(Anhalt) über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten 
der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 
(Elternbeitragssatzung)

Gesetzliche Grundlagen:

§ 90 SGB VIII
§§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1  KVG LSA; § 13 KiFöG LSA 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und anderer 
Gesetze vom 23.Januar 2013 ist es erforderlich, die derzeit gültige Satzung über die 
Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 01.08.2013 außer Kraft zu setzen und eine neue Elternbeitragssatzung für die Stadt 
Köthen (Anhalt) zu erlassen.

Das o. g. Gesetz regelt ab 01.08.2013 den § 3 Abs. 1 in folgender Fassung: „(1) Jedes Kind 
mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt hat bis zur Versetzung in den 7. 
Schuljahrgang einen Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung “ und 
nach Abs. 3 gilt: „(3) Ein ganztägiger Platz umfasst für Kinder bis zum Beginn der 
Schulpflicht ein Förderungs- und Betreuungsangebot bis zu 10 Stunden je Betreuungstag 
oder bis zu 50 Wochenstunden. Für Schulkinder umfasst ein ganztägiger Platz ein 
Förderungs- und Betreuungsangebot von 6 Stunden je Schultag; während der Schulferien 
gilt Satz 1 entsprechend.

Der örtliche Träger der Jugendhilfe vertritt daher die Auffassung, dass am Maßstab des 
Gesetzes die bisherige Staffelung für die Betreuungszeiten zu eng bemessen ist. Nach der 
Intension des Gesetzgebers ist den Eltern eine flexiblere Gestaltung in der Auswahl der 
Betreuungszeiten zu ermöglichen. Entsprechend § 3 Abs. 6 des KiFöG haben die Eltern das 
Recht, den täglichen Betreuungsbedarf gemäß ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen.
Zu diesem Zweck soll eine neue Stundenstaffelung eingeführt werden. Der Vorschlag ist, die 
Staffelung ab 5 Stunden bis 10 Stunden stündlich zu ermöglichen. Das heißt, dass die 
Auswahl zwischen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Stunden täglich erfolgen kann. Das gilt für die Kinder 
in den Altersgruppen bis und über 3 Jahre. Für Kinder die den Hort besuchen, erfolgt die 
Staffelung in 4 und 6 Stunden, jeweils ohne und mit Ferienbetreuung.

In der bisherigen Elternbeitragssatzung sind die Betreuungszeiten nach 5, 7 und 10 Stunden 
gestaffelt. Das gilt für den Bereich unter drei Jahren und für den Bereich über drei Jahren. 
Für die Hortbetreuung gibt es nur eine Betreuungszeit von 6 Stunden mit Ferienbetreuung. 
Die neue Elternbeitragssatzung soll den individuellen Bedürfnissen der Eltern Rechnung 
tragen.
Die Elternbeitragssatzung wird für alle Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) erlassen.

§ 12 b KiFöG besagt, soweit der Finanzbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in 
einer Tageseinrichtung oder einer Tagespflegestelle nicht vom Land und dem jeweiligen 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, in deren 
Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf in 
Höhe von mindestens 50 v. H. zu tragen.

Die Elternbeiträge wurden in der Gebührenkalkulation ermittelt. Näheres hierzu ist der 
anliegenden Kalkulation und den  Erläuterungen zur Kalkulation zu entnehmen. Im Ergebnis 
wird die Kostenverteilung Eltern und Gemeinde mit jeweils 50 % dargestellt. Eine 
abweichende Festlegung ist möglich. Vor dem Hintergrund der angespannten 
Haushaltssituation wurde daher in der Anlage 4 eine Variante dargestellt, welche den 
maximalen Kostendeckungsbeitrag zu Lasten der Stadt im Krippenbereich auf 59,89 %, im 
Kinderbereich auf 50,63 % und im Hortbereich auf 54,89 % festschreibt. Die hieraus 
resultierenden Elternbeiträge sind der Anlage zu entnehmen.  

Der § 13 Abs. 2 KiFöG–Kostenbeiträge - regelt unter anderem Folgendes: „Der 
Kostenbeitrag wird durch die Gemeinde, Verbandsgemeinde oder 
Verwaltungsgemeinschaft, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 



nach Anhörung der Träger von Tageseinrichtungen und der Gemeindeelternvertretung, 
festgelegt. Die Festlegungen bedürfen der Zustimmung des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe“.

Beginnend am 17.01.2017 finden die Anhörungen der Träger der Tageseinrichtungen der 
Stadt Köthen (Anhalt) sowie der Elternkuratorien gemäß §19 Abs.4 Nr. 5 der kommunalen 
Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) statt. Außerdem wird in dieser Zeit die 
Gemeindeelternvertretung angehört.
Zeitgleich wird dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld) die Elternbeitragssatzung vorgelegt. Das Inkrafttreten der 
Satzung ist von der vorherigen Zustimmung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe zu der 
beschlossenen Satzung abhängig. 

Die Elternbeitragssatzung wird zudem an das Kommunalaufsichtsamt, Sachgebiet 
Allgemeine Kommunalaufsicht mit der Bitte um Stellungnahme bzw. die Erteilung von 
Hinweisen übergeben.

Zukünftig, mit Wirkung ab dem 01.01.2018, soll die Erhebung des Kostenbeitrages durch die 
Träger der Tageseinrichtungen erfolgen. Es soll somit von der Befugnis aus § 13 Abs. 3 
Satz 2 KiFöG Gebrauch gemacht werden. 

Da die Träger der Tageseinrichtungen die dafür notwendigen Voraussetzungen erst 
schaffen müssen, ist eine Übergangsfrist vorzusehen. Da das Gesetz nur die 
Tageseinrichtungen und nicht auch die Tagespflegestellen erwähnt, werden die 
Kostenbeiträge für diese weiterhin durch die Stadt erhoben.
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Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die In-


anspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tages-


einrichtung und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 


 


Aufgrund der §§  5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit §  13 des 


Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-


pflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 05.03.2003 (GVBl. LSA S 48), zuletzt ge-


ändert durch Gesetz vom 22.09.2016 (GVBl. LSA S. 246), hat der Stadtrat der Stadt Köthen 


(Anhalt) nach Anhörung der Träger von Tageseinrichtungen und der Gemeindeelternvertre-


tung sowie mit Zustimmung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe in seiner Sit-


zung am 28.02.2017 folgende Elternbeitragssatzung beschlossen: 


 


 


§ 1 


Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit des Kostenbeitrages 


 


(1) 1Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern 


in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen (Kinderbetreuung) werden nach Maßgabe 


dieser Satzung Kostenbeiträge erhoben. 2Satz 1 gilt auch für Kinder, die Angebote der Kin-


derbetreuung von Trägern gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 KiFöG im Stadtgebiet in Anspruch 


nehmen. 3Satz 1 gilt ferner für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Köthen 


(Anhalt) haben und außerhalb des Stadtgebietes im Land Sachsen-Anhalt Angebote der 


Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. 


 


(2) Der Kostenbeitrag entsteht unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme der 


Kinderbetreuung mit Beginn eines Betreuungsvertrages oder der entsprechenden Zuteilung 


eines Betreuungsplatzes durch Verwaltungsakt. 


 


(3) Der Kostenbeitrag wird jeweils zum 25. eines jeden Monats fällig, wenn nicht ein spä-


terer Zeitpunkt bestimmt oder vereinbart ist. 


 


§ 2 


Kostenbeitragsschuldner 


 


1Kostenbeitragsschuldner sind die Eltern oder die sonst Personensorgeberechtigten. 


2Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 3 


Höhe des Kostenbeitrages 


 


(1) 1Die Höhe des kalendermonatlichen Kostenbeitrages für die Inanspruchnahme von 


Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-


pflegestellen richtet sich nach der Art der Betreuung und der Betreuungsdauer. 


 


(2) Der Kostenbeitrag für Kinder unter 3 Jahren beträgt für eine Betreuungsdauer von bis 


zu: 


a.  5 Stunden täglich     190,00 Euro/monatlich 


b.  6 Stunden täglich     202,00 Euro/monatlich 


c.  7 Stunden täglich     214,00 Euro/monatlich 


d.  8 Stunden täglich     226,00 Euro/monatlich 


e.  9 Stunden täglich     238,00 Euro/monatlich 


f. 10 Stunden täglich oder 50 Wochenstunden 250,00 Euro/monatlich 
 


(3) Der Kostenbeitrag für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt beträgt für eine Be-


treuungsdauer von bis zu: 


a.  5 Stunden täglich     106,00 Euro/monatlich 


b.  6 Stunden täglich     126,00 Euro/monatlich 


c.  7 Stunden täglich     146,00 Euro/monatlich 


d.  8 Stunden täglich     166,00 Euro/monatlich 


e.  9 Stunden täglich     186,00 Euro/monatlich 


f. 10 Stunden täglich oder 50 Wochenstunden 206,00 Euro/monatlich 
 
(4) Der Kostenbeitrag für Schulkinder beträgt für eine Betreuung während der Schulzeit 


von bis zu: 


a. 4 Stunden täglich, ohne Ferienbetreuung    69,00 Euro/monatlich 


b. 6 Stunden täglich, ohne Ferienbetreuung    79,00 Euro/monatlich 


c. 4 Stunden täglich; mit Ferienbetreuung    99,00 Euro/monatlich 


d. 6 Stunden täglich; mit Ferienbetreuung  111,00 Euro/monatlich 
 


(5) 1Für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzei-


tig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut werden, ist der ge-


samte Kostenbeitrag gemäß Absatz 1 ab dem 01.01.2014 auf 160 v. H. des Kostenbeitra-


ges, der für das älteste Kind zu entrichten ist, begrenzt. 2Schulkinder bleiben bei der Festset-


zung der Höhe des Kostenbeitrages nach Satz 1 unberücksichtigt. 


 


(6) Bei einem Wechsel der Betreuungsart (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) oder der 


Betreuungswochenstunden innerhalb eines laufenden Kalendermonats ist für diesen Kalen-


dermonat der jeweils höhere Kostenbeitrag festzusetzen. 
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(7) Kosten, die durch Leistungen der Tageseinrichtungen entstehen, die über die gesetz-


liche Verpflichtung nach dem KiFöG hinausgehen, werden je Einzelfall erhoben. 


 


§ 4 


Erhebung 


 


(1) 1Der Kostenbeitrag wird bis zum 31.12.2017 durch die Stadt Köthen (Anhalt) für alle 


Kinder erhoben, die in Köthen (Anhalt) ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 2Mit Wirkung 


ab dem 01.01.2018 erfolgt die Erhebung des Kostenbeitrages durch den Träger der Tages-


einrichtung. 


 


(2) Die Stadt Köthen (Anhalt) kann den Kostenbeitrag durch Verwaltungsakt festsetzen. 


 


§ 5 


Mitwirkungspflichten der Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflege 


 


Die Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflege haben der Stadt Köthen (Anhalt) un-


verzüglich jede Begründung, Beendigung oder Änderung eines Betreuungsverhältnisses 


schriftlich anzuzeigen. 


 


§ 6 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


 


§ 7 


Inkrafttreten 


 


(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 


 


(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von Kos-


tenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von 


Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) vom 21.06.2013 


außer Kraft. 
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Köthen (Anhalt), 01.03.2017 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Entwurf der Elternbeitragssatzung.pdf




EltBeitrS 40-020 


SATZUNG DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ÜBER DIE ERHEBUNG VON KOSTENBEITRÄ-


GEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON ANGEBOTEN DER FÖRDERUNG UND BETREU-


UNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNG UND IN TAGESPFLEGE (ELTERNBEITRAGS-


SATZUNG) 


vom 21.06.2013 (AmtsBl. 07/2013) 


Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 


 §   § 


Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit des 
Kostenbeitrages 


1  Mitwirkungspflichten der Träger von Ta-
geseinrichtungen und Tagespflege 


5 


Kostenbeitragsschuldner 2  Sprachliche Gleichstellung 6 


Höhe des Kostenbeitrages, Kappungsgrenze 3  Inkrafttreten 7 


Erhebung 4    


 


Aufgrund der §§ 4, 5, 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814), in Verbindung mit § 13 des Gesetzes zur För-
derung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.03.2003 (GVBl. LSA S. 48) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 
(GVBl. LSA S. 38) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) nach Anhörung der Träger von 
Tageseinrichtungen und des Stadtelternbeirates sowie mit Zustimmung des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe in seiner Sitzung am 20.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 


 


§ 1. Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit des Kostenbeitrages. (1) Für die Inan-
spruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege eines Trägers gemäß § 9 KiFöG (Kinderbetreuung) werden nach Maßgabe 
dieser Satzung Kostenbeiträge erhoben. 


(2) Der Kostenbeitrag entsteht unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kin-
derbetreuung mit Beginn eines Betreuungsvertrages oder der entsprechenden Zuteilung eines 
Betreuungsplatzes durch Verwaltungsakt. 


(3) Der Kostenbeitrag wird jeweils zum 25. eines jeden Monats fällig, wenn in dem Kostenbei-
tragsbescheid kein anderer Zeitpunkt festgesetzt ist. 


 


§ 2. Kostenbeitragsschuldner. 1Kostenbeitragsschuldner sind die Eltern. 2Sie haften als Ge-
samtschuldner. 


 


Stand: 06.10.2014  1 
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2  Stand: 06.10.2014 


§ 3. Höhe des Kostenbeitrages, Kappungsgrenze. (1) Die Höhe des Kostenbeitrages für 
die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesein-
richtung und in Tagespflege wird wie folgt festgesetzt: 


Betreuungsart Betreuungsumfang 


in Stunden 


Kostenbeitrag pro Kind und ange-


fangenem Kalendermonat 


  


bis 10 198,00 €


bis 7 167,00 €unter 3 Jahre (Kinderkrippe) 


bis 5 131,00 €


  


  


bis 10 157,00 €


bis 7 135,00 €
von 3 Jahren bis zum Beginn 


der Schulpflicht (Kindergarten) 
bis 5 110,00 €


  


  


Schulkind (Hort)  63,00 €


(2) 1Für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig in 
Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut werden, ist der gesamte Kos-
tenbeitrag gemäß Absatz 1 ab dem 01.01.2014 auf 160 v. H. des Kostenbeitrages, der für das äl-
teste Kind zu entrichten ist, begrenzt. 2Schulkinder bleiben bei der Festsetzung der Höhe des 
Kostenbeitrages nach Satz 1 unberücksichtigt. 


(3) Bei einem Wechsel der Betreuungsart oder des Betreuungsumfanges innerhalb eines laufen-
den Kalendermonats ist für diesen Kalendermonat der jeweils höhere Kostenbeitrag festzuset-
zen. 


 


§ 4. Erhebung. 1Der Kostenbeitrag wird durch die Stadt Köthen (Anhalt) für die Kinder erho-
ben, die in Köthen (Anhalt) ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 2Die Erhebung kann im Ein-
vernehmen mit dem Träger von Tageseinrichtungen auf diesen übertragen werden. 


 


§ 5. Mitwirkungspflichten der Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflege. Die 
Träger von Tageseinrichtungen und Tagespflege haben der Stadt Köthen (Anhalt) unverzüglich 
jede Begründung, Beendigung oder Änderung eines Betreuungsverhältnisses schriftlich anzu-
zeigen. 


 


§ 6. Sprachliche Gleichstellung. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
weiblicher und männlicher Form. 


 


§ 7. Inkrafttreten. Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Elternbeitragssatzung vom 21.06.2013.pdf
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1 Grundlage zur Gebührenkalkulation 
 
1.1 Auftrag 
 
Das Schul-, Sport- und Jugendamt der Stadt Köthen (Anhalt) wurde beauftragt eine 
Gebührenkalkulation für alle Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen der Stadt Köthen 
(Anhalt) zu erarbeiten. 
Die entsprechenden Arbeiten wurden im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2016 unter 
kommunalabgabenrechtlichen Gesichtspunkten durchgeführt. Mit Unterstützung eines 
Mitarbeiters der Kämmerei wurden die Kalkulationsgrundlagen erörtert sowie weitere 
Absprachen zur Kalkulation getroffen. 
 
1.2 Datengrundlagen 
 
Zur Durchführung der vorliegenden Berechnung wurden folgende Datengrundlagen 
herangezogen: 
 


 Übersicht der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 


 Daten aus Ergebnishaushalt und investiven Haushalt  2017 


 Übersicht der betreuten Kinder entsprechend der Betreuungszeiten und 
Altersgruppen in Verbindung mit dem Betreuungsschlüssel 


 Anlagenachweise aus Anlagenbuchhaltung 31.12.2016 


 Bedarfsplanung 2017 (Personal, zu erwartende Kinderzahlen) 


 Zuweisungen aus Landes- und Landkreismittel 


 Zuweisung Bundesmittel (Betreuungsgeld für unter Drei)  
 
1.3 Kalkulationsumfang 
 
Die kommunalen Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) umfassen insgesamt 10 
Tageseinrichtungen. Gegenstand dieser Kalkulation ist die Berechnung der Gebühren für 
folgende Tageseinrichtungen: 
 


 KiTa Löwenzahn 


 KiTa Spielkiste 


 KiTa Erlebnisbaum 


 KiTa Buratino 


 KiTa Max & Moritz 


 KiTa Pinocchio 


 Hort Naumannschule 


 Hort Kastanienschule 


 Hort Ratkeschule 


 Hort Regenbogenschule 
 
Im Rahmen ihres gebührenrechtlichen Beurteilungsspielraums können die Kommunen 
einheitlichen Gebühren für alle Tageseinrichtungen ihres Gemeindegebietes festsetzen. So 
wurden die Gebühren für alle Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen der Stadt Köthen 
(Anhalt) in einer einheitlichen Gebührenkalkulation ermittelt, in die die Kosten und 
Bemessungseinheiten sämtlicher kalkulationsrelevanter Tageseinrichtungen einbezogen 
wurden. Dazu gehören weiterhin die Einrichtungen der Freien Träger sowie die beiden 
Tagespflegestellen. 
 


 KiTa Angelika Hartmann 


 KiTa Waldfrieden 


 KiTa Spatzennest 


 KiTa St. Anna 


 KiTa Guter Hirte 
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 Hort evangelische Grundschule 


 Tagespflege Pfiffikus 


 Tagespflege Kinderstube 
 
1.4 Betrachtungszeitraum 
 
Die nachfolgenden Berechnungen wurden für das Kalenderjahr 2017 durchgeführt. 


 
2 Allgemeine Erläuterungen 
 
2.1 Kindertageseinrichtungen als öffentliche kostenrechnende Einrichtung 
 
§ 90 Abs. 1 SGB VIII bildet die bundesrechtliche Grundlage zur Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder. Dabei wird 
dem Landesrecht ein erheblicher Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der 
Elternbeiträge eingeräumt, andererseits sind bestimmte Grundstrukturen einzuhalten. 
Das Landesrecht Sachsen-Anhalt sieht vor, dass für die Erhebung von 
Benutzungsgebühren durch kommunale Träger die Regelungen des 
Kommunalabgabengesetzes anzuwenden sind. 
 
2.2 „Elternbeiträge" als Gebühren 
 
Elternbeiträge entziehen sich einer eindeutigen Zuordnung zu den klassischen 
Abgabenarten. 
Bei den als „Elternbeiträgen" bezeichneten KiTa Gebühren handelt es sich nicht um 
Beiträge im klassischen abgabenrechtlichen Sinne. Beiträge dienen dem Vorteilsausgleich 
für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Einrichtung. Die Entstehung einer 
Beitragspflicht setzt allerdings den Tatbestand der Teilnahme in Form der 
Inanspruchnahme, d.h. den tatsächlichen Besuch einer Tageseinrichtung voraus. Demnach 
wären die Elternbeiträge als Benutzungsgebühren einzuordnen. 
Benutzungsgebühren wiederum unterstellen das gebührentypische Kostendeckungsprinzip 
sowie den Grundsatz der speziellen Entgeltlichkeit (Prinzip der Leistungsproportionalität). 
Diese Prinzipien sind den Elternbeiträgen jedoch nicht typisch (immanent). Dennoch bleibt 
die Qualifizierung der Elternbeiträge als öffentlich-rechtliche Abgabe (eigener Art) aufgrund 
dieser Modifizierungen unberührt. 
 
2.3 Gebührenkalkulationen in Tageseinrichtungen 
 
Sofern eine Gemeinde die Benutzung für die von ihr betriebenen 
Kindertageseinrichtungen öffentlich-rechtlich geregelt hat, kann sie nach § 5 KAG LSA 
Benutzungsgebühren erheben. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche 
Tageseinrichtungen einer Gemeinde als einheitliche Einrichtung der Gemeinde 
anzusehen und entsprechend zu kalkulieren sind. Lediglich bei Unterschieden in den von 
den Einrichtungen gebotenen Leistungen könnten entsprechende Gebührenabstufungen 
erfolgen. 
Nach § 90 Abs. 1 S. 2 SGB VIII können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Soweit 
Landesrecht nichts anderes bestimmt, sind Kostenbeiträge, die für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen und von Tagespflege zu entrichten sind, zu staffeln. Als Kriterien 
können insbesondere das Einkommen, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der 
Familie und die tägliche Betreuungszeit berücksichtigt werden. Für die Betrachtungen der 
Stadt Köthen (Anhalt) finden die tägliche Betreuungszeit Berücksichtigung. 
Der Umfang der Inanspruchnahme ist für die Entstehung der Gebühren/Elternbeitragspflicht 
grundsätzlich unbeachtlich. So entsteht bspw. die Pflicht zur Zahlung bereits dann, wenn die 
Betreuungszeit mit 7 Stunden gewählt wurde, jedoch nur einmal in der Woche in Anspruch 
genommen wird, auch wenn diese an fünf Tagen möglich ist. 
Der festgesetzte höchste Gebührensatz ist dann zu beanstanden, wenn daran ein 
öffentliches Interesse besteht und dieser bei einer Staffelung der Gebührensätze nach 
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sozialen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. 
 


3.Kostenrechnung 
 
3.1 Vorbemerkungen 
 
Eine wesentliche Aufgabe der Kostenrechnung besteht in der Ermittlung der 
kostendeckenden Kita Gebühren. Zu diesem Zweck müssen alle Kosten möglichst 
verursachungsgerecht den verschiedenen Gebühren zugeordnet werden. 
Für die Kalkulation der Elternbeiträge wurde sich der Kosten- und Leistungsrechnung 
bedient. Diese wurde entsprechend der drei Stufen 


 Kostenartenrechnung 


 Kostenstellenrechnung 


 Kostenträgerrechnung 
durchgeführt. 
 
3.2 Kostenartenrechnung 
 
Die Kostenartenrechnung hat als erste Stufe die Aufgabe, alle leistungsbezogenen 
Aufwendungen und Erträge des Kalkulationszeitraumes zu erfassen und zu gliedern. 
Letztlich wird hier beantwortet: „Welche Kosten fallen an?" 
Dazu wurden zunächst die Ansätze des Haushalts 2017 herangezogen. Dort sind alle 
Kosten enthalten, wie: 
 


 Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialaufwendungen ...) 


 Materialkosten (bspw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, ...) 


 Bewirtschaftungskosten (bspw. Reinigungskosten, Beleuchtung ...) 


 Unterhaltungskosten (bspw. Ausstattung, Reparaturen, ...) 


 Kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Verzinsung, ...) 


 Dienstleistungskosten (Verwaltung, EDV-Kosten, ...) 
 
Das heißt für alle Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) wurden alle 
Sachkosten ermittelt die für die Kalkulation relevant sind.  
 
3.3 Kostenstellenrechnung 
 
3.3.1 Bestimmung der Kostenstellen 
 
Die zweite Stufe - die Kostenstellenrechnung - stellt die Verbindung zwischen Kostenarten- 
und Kostenträgerrechnung innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung dar. Die 
Kostenstellen sind demzufolge jede einzelne Tageseinrichtung der Stadt Köthen (Anhalt). In 
der vorliegenden Kalkulation wurde als erstes jede einzelne Einrichtung betrachtet. 
Um die Frage „Wo fallen die Kosten an?" zu klären, werden die Kosten auf Kostenbereiche 
aufgeteilt. 
Die Kostenstellen wurden vor allem in Hinblick auf die Kostenträger - also die 
Gebührenbestandteile - gebildet. Zunächst sind die nicht gebührenrelevanten Kosten des 
Haushalts ausgesondert worden. Es wurde geprüft, welche Kosten zum 
Betreuungsaufwand gehören. 
Der Kern der vorliegenden Gebührenkalkulation ist die zusätzliche Unterteilung der 
Betreuungskosten in der Kostenstellenrechnung. Hier wurde unterteilt nach 
Betreuungsschlüsselabhängigem Aufwand (Personalkosten) und nach 
Betreuungsschlüsselunabhängigem Aufwand (Sachkosten): 
 
Der Betreuungsaufwand wird außerdem nach: 


 altersabhängigen 


 zeitabhängigen 
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Betreuungsaufwendungen unterschieden, um somit einer verursachungsorientierten 
Zurechnung auf die späteren Gebührentatbestände gerecht werden zu können. 
 
3.3.2 Bestimmung der Verteilerschlüssel 
 
Für die Kalkulationen wurden verschiedene Verteilerschlüssel festgelegt. Die Bildung dieser 
Schlüssel erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Durch die ermittelten 
Verteilerschlüssel wird der verursachungsgerechten Zuteilung der Kostenarten auf die 
jeweiligen Kostenstellen genüge getan. Die Schlüssel spiegeln eine 
verursachungsgerechte Verbindung zwischen den aufgewandten Kosten und den damit 
verbundenen erbrachten Leistungen wider. 


 
Betreute Kinder  
Mit diesem Verteilerschlüssel werden Fixkosten, welche unabhängig von der gewählten 
Betreuungsform anfallen, verteilt. 
 
Betreuungsstunden 
Dieser Schlüssel dient der direkten Zuordnung der anfallenden Kosten, bei welchen ein 
Werteverzehr in Abhängigkeit von Inanspruchnahme auszumachen ist. 
 
Personal 
Für die verursachungsgerechte Verteilung der Personalkosten wurden die 
Betreuungsschlüssel gemäß KiFöG zu Grunde gelegt. 
 
3.4 Kostenträgerrechnung 
 
Die Kostenträgerrechnung steht als dritte Stufe am Ende der Kosten- und 
Leistungsrechnung und soll Antwort geben auf: „Wofür fallen die Kosten an?". Als einfache 
Divisionskalkulation werden hier die gebührenfähigen Kosten der einzelnen Kostenstellen 
durch die jeweilige Bemessungsgrundlage geteilt um einen Einzelverrechnungspreis - hier 
Gebührenbestandteil - zu ermitteln. Das heißt an dieser Stelle wird der Betreuungsaufwand 
pro Platz ermittelt. 
 
 


4. Ermittlung der Eingangsdaten 
 
Grundlage für die Ermittlung der Kosten für das Produkt Kinderbetreuung absichern ist der 
Teilergebnisplan 2017. Weiterhin wurden die Kosten aus der innerbetrieblichen 
Leistungsverrechnung ermittelt und in den Teilergebnisplan eingearbeitet. Über 
Verteilerschlüssel wurden die ermittelten Kosten den Einrichtungen entsprechend zu 
geordnet. Für jede Tageseinrichtung der Stadt Köthen (Anhalt) wurde ein Tabellenblatt 
angelegt und alle ermittelten Daten aufbereitet. Das erfolgte für die Einrichtungen in 
Trägerschaft der Stadt Köthen (Anhalt) als auch für alle Freien Träger, unterteilt nach 
Kindertageseinrichtungen und Horte. 
Für alle Einrichtungen sind die Betreuungsform entsprechend der Altersbereiche(Krippe, 
Kindergarten, Hort), die Betreuungszeitgruppen (BZG), die Betreuungsschlüssel (BS) in 
Verbindung mit den jeweiligen Kinderzahlen als Bezugsgrößen zu Grunde gelegt worden. 
Bei den Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Köthen (Anhalt) wurde nach Ermittlung der 
Kosten (Personalkosten und Sachkosten) die Zuweisungen durch Land und Landkreis 
entsprechend der Betreuungsform als Einnahme eingerechnet. Die Personalkosten werden 
betreuungsschlüsselabhängig den Betreuungsformen zugeordnet. Die Sachkosten hingegen 
wurden betreuungsschlüsselunabhängig betrachtet. Die Horte in Trägerschaft der Stadt sind 
in den Gebäuden der Grundschulen untergebracht. Somit war es hier notwendig zu prüfen, 
welche Räumlichkeiten, also wieviel Quadratmeter Nutzung im Gebäude, durch den Hort 
erfolgt und wieviel Quadratmeter Nutzung den Schulen zu geordnet werden muss. Daraus 
wurde für die Horte eine prozentuale Nutzung des Gebäudes ermittelt. Dieser Prozentsatz 
dient für die Kostengruppen Bewirtschaftungskosten und kalkulatorische Kosten als 
Berechnungsfaktor. Das wurde auch für die Spielplatzbereiche berechnet. 
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Bei den Freien Trägern erfolgte das Anrechnen der Zuweisungen nicht, da bereits bei der 
monatlichen Abrechnung auf der Grundlage der Entgeltvereinbarungen die Zuweisungen 
gegen die Platzkosten verrechnet werden. Somit ergeben sich dort die tatsächlichen 
Aufwendungen in den einzelne Betreuungsformen. 
Hier wurde lediglich ein Verhältnis von Personalkosten zu Sachkosten gebildet. Das 
errechnet sich aus den in den Entgeltvereinbarungen verhandelten Personalkosten zu 
Sachkosten. Dieses prozentuale Verhältnis wurde auf die jeweiligen Defizitausgleiche der 
einzelnen Einrichtungen angewandt. Die Anzahl der betreuten Kinder in den einzelnen 
Betreuungsformen sind Grundlage, die Personalkosten auch hier 
betreuungsschlüsselabhängig zuzuordnen. Den Freien Trägern wurden außerdem anteilig 
Verwaltungs-und sog. Overheadkosten zugeordnet, da die Erhebung der Elternbeiträge, das 
Mahnwesen und die Vollstreckung von nicht gezahlten Elternbeiträgen durch die Stadt 
Köthen (Anhalt) erledigt wird. 
Nach Ermittlung der Aufwendungen für jede einzelne Einrichtung, wurden die Kosten zu 
Mischkalkulationen zusammengeführt. Die Unterteilung erfolgte immer nach 
Kindertageseinrichtungen und nach Horten. 
Nach dem Zusammenführen zu den beiden Mischkalkulationen wurden für das Jahr 2017 
zusätzlich für alle Einrichtungen für die Betreuungsform Kinderkrippe die Bundeserstattung 
aus dem Betreuungsgeld angerechnet. Diese Mittel erhalten die Gemeinde für alle 
Einrichtungen. 
Das errechnen der Elternbeiträge pro Kind pro Monat erfolgte zuerst auf der Basis der 
bisherigen Stundenverteilung von 5, 7 und 10 in den Kindertageseinrichtungen und für 6 
Stunden mit Ferienbetreuung für die Horte. Auf dieser Grundlage sind die Kinderzahlen in 
den einzelnen Betreuungsformen und Betreuungszeitgruppen gesichert. 
 
Im Anschluss wurden die Kinderzahlen in den einzelnen Betreuungsformen so verschoben 
um eine künftige realistische stündliche Staffelung der Betreuungsstunden zu ermöglichen. 
Die Stundenstafflung wird von 5 bis 10 Stunden stündlich erfolgen für die 
Kindertageseinrichtungen und für die Horte erfolgt die Staffelung 4 und 6 Stunden jeweils mit 
und ohne Ferienbetreuung. 
Gemäß § 12 b KiFöG LSA hat die Gemeinde, soweit sie den Finanzbedarf eines in Anspruch 
genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung oder Tagespflegestelle nicht vom Land und 
Landkreis gedeckt wird, hat die Gemeinde in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50% zu tragen. 
Auf Grund dieser rechtlichen Situation wurden die Elternbeiträge entsprechend ermittelt. 
Der Ausgangspunkt ist, dass die Stadt 50% der Kosten trägt und 50% der Kosten tragen die 
Eltern. 
 
4.1 Bedarfsermittlungen 
 
Um eine gute Prognose der zukünftigen Auslastungen der Tageseinrichtungen der Stadt 
Köthen (Anhalt) zu erhalten, wurde die Zahl der durchschnittlich belegten Betreuungsplätze 
der verschiedenen Altersgruppen und Betreuungsformen zu Grunde gelegt. Aus der 
Personalbedarfsberechnung 2017 wurden dann die voraussichtlichen Kinderzahlen, 
orientiert an der Geburtenentwicklung übernommen. Dies ist die Grundlage für die 
voraussichtliche Belegung in den jeweiligen Betreuungsarten und Betreuungszeiten in den 
Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt). 
 
4.2 Ansetzbare Kosten 
 
4.2.1 Sachkosten 
 
Für die Kalkulation künftiger Gebühren sind die Kosten, die in den künftigen Jahren anfallen 
werden, selbstverständlich noch nicht bekannt. Dementsprechend müssen sie nach bestem 
Wissen und Gewissen prognostiziert werden. 
Eine Möglichkeit der Prognose ist der Ansatz entsprechend der Planungen der 
Haushaltsansätze oder auch der Mittelwert aus den letzten Jahren. 
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Für die Ermittlung der jährlichen Sachkosten wurde der Planansatz für 2016 herangezogen 
und auf 2017 fortgeschrieben. So das der Planansatz für 2017 zu Grunde gelegt wurde. Der 
Einfachheit halber wurde bei der Ermittlung der jährlichen Sachkosten auf das Haushaltsjahr 
abgestellt. 
Die Sachkosten werden betreuungsschlüsselunabhängig zu geordnet. Hier finden sich 
Materialkosten (bspw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial) 
Bewirtschaftungskosten (bspw. Reinigungskosten, Beleuchtung) 
Unterhaltungskosten (bspw. Ausstattung, Reparaturen) 
Kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Verzinsung) 
Verwaltungs- und Fachbereichsoverheadkosten(Verwaltung, EDV-Kosten) wieder. 
 
4.2.2 Investitionskosten 
 
Geplante Investitionskosten bleiben in der vorliegenden Gebührenkalkulation 
unberücksichtigt. 
 
4.2.3 Kalkulatorische Kosten 
 
Durch die Anlagenbuchhaltung wurde anhand der vorliegenden Unterlagen ein 
Anlagespiegel erstellt. 
Aus diesen Übersichten wurden die kalkulatorischen Kosten entnommen. Dort werden die 


Anlagegüter zu bestimmten Kategorien zusammengefasst. Dies dient vor allem einer 
einfacheren Zurechenbarkeit zu den einzelnen Kostenträgern innerhalb der Kalkulation. 
Wir unterscheiden zum Beispiel zwischen Abschreibungen auf Gebäude und 
Außenanlagen abzüglich Sonderposten und sonstigen Abschreibungen zum Beispiel für 
die Innenausstattung (Inventar). 
Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung sind Zuwendungen von den 
Restbuchwerten der Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen, da die Stadt 
Köthen (Anhalt) Zuwendungen und Zuschüsse Dritter erhalten hat. 
Das sich jeweils ergebende ansatzfähige „Netto"- Anlagekapital wurde mit einem 
angemessenen Kalkulationszinssatz in Höhe von 3,06 % verzinst. 
 
 
5.1 Ermittlung der kostendeckenden Gebühr 
 
5.1 Kostendeckende Gebühren für die Betreuung 
 
5.1.1 Vorbemerkung 
 
Wie bereits unter 3.3 ausgeführt, erfolgt innerhalb der Kostenstelle eine 
verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Kosten. Eine Unterscheidung nach 
altersabhängigen und zeitabhängigen Betreuungsaufwendungen wird vorgenommen. 
Eine derartige Differenzierung stellt Gebührengerechtigkeit innerhalb der angebotenen 
Betreuungsformen her. 
Die Ermittlung der relevanten Kostenbestandteile ist den Tabellenblättern zu entnehmen. Für 
die Ermittlung der relevanten Bemessungsgrundlagen wurden Schlüssel gebildet. 
 
5.1.2 Kostendeckender Gebührenbestandteil je Platz 
 
In den Tageseinrichtungen besteht ein nicht unerheblicher Kostenanteil für die 
Vorhaltung. Wir gehen in der Kalkulation davon aus, dass Fixkosten wie bspw. die 
Sachkosten vollkommen unabhängig von der gewählten Betreuungsform anfallen. Ob 
hier die Ganztagsbetreuung stattfindet und in welchen zeitlichen Staffelungen, ist für 
diese Aufwendungen nicht von Relevanz, weil diese Kostenentwicklung hier unabhängig 
von der zeitlichen Inanspruchnahme erfolgt. Diese Sachkosten wurden als 
betreuungsschlüsselunabhängige Aufwendungen eingeordnet. 
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5.1.3 Kostendeckender Gebührenbestandteil je Altersbereich 
 
In diesem Gebührenbestandteil werden vor allem die Personalkosten für das 
Betreuungspersonal veranschlagt. Entsprechend des KiFöG LSA sind für die verschiedenen 
Betreuungsformen Mindestpersonalbedarfe geregelt. Das heißt für die Betreuungsformen 
sind im Gesetz unterschiedliche Betreuungsschlüssel geregelt. Damit werden die 
Personalkosten als betreuungsschlüsselabhängige Aufwendungen eingeordnet. 
 
5.1.4 Verpflegungsaufwand 
 
Eine Kalkulation der Verpflegungskosten wurde nicht vorgenommen. Die 
Verpflegungskosten werden direkt mit privatrechtlichem Vertag zwischen den Eltern und 
dem Essenanbieter geregelt. 
 


6.  Gebührenübersichten  


 


6.1 Elternbeiträge nach Betreuungsformen und Stundenstaffelung 
 


In den Tabellenblättern für Kindertageseinrichtungen und Horte werden abschließend 
innerhalb der Betreuungsformen die kostendeckenden Gebührensätze ermittelt. Dabei 
ist anzumerken, dass hier keine Vergünstigungen, bspw. aufgrund mehrerer Kinder in 
einer Familie, berücksichtigt werden. 
 


6.2 Übersichten der Elternbeiträge 
 
 
Elternbeiträge aktuell neu    neu 
0 bis3     bei gleichen BZG  bei stündlicher BZG 
 
5 Stunden  131 €   170 €   182 € 
6 Stunden        219 € 
7 Stunden  167 €   238 €   255 € 
8 Stunden        292 € 
9 Stunden        329 € 
10 Stunden  198 €   340 €   365 € 
 
 


Elternbeiträge aktuell neu    neu 
3 bis Schuleintritt   bei gleichen BZG  bei stündlicher BZG 
 
5 Stunden  110 €   100 €   106 € 
6 Stunden        128 € 
7 Stunden  135 €   140 €   149 € 
8 Stunden        170 € 
9 Stunden        192 € 
10 Stunden  157 €   200 €   213 € 
 
 


Elternbeiträge aktuell neu    neu 
3 bis Schuleintritt   bei gleichen BZG  bei veränderten BZG 
 
4 Stunden o. F.       59 € 
6 Stunden o. F.       89 € 
4 Stunden m. F.       109 € 
6 Stunden m. F 63 €   111 €   138 € 
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Gebühren KiTa - Vergleich


Betreuungsstunden Naumburg Bernburg Wittenberg Dessau Südl.Anhalt O- Burg. La. Bitterfeld Magdeburg Burg Aken Weißenfels Zörbig Köthen Köthen Köthen Köthen


Jan 15 Jul 15 Jan 14 Aug 14 Mrz 15 Aug 14 Aug 13 Aug 13 14 Jan 17 Aug 13 Aug 13 Jun 13 Kalk. 17 Kalk. 17 Elternbeiträge


alte Std. neue Std. Vorschlag


unter 3


4 95,00 € 120,00 €


5 116,00 € 145,00 € 105,00 € 123,00 € 108,00 € 135,00 € 130,00 € 112,00 € 119,00 € 132,50 € 115,00 € 125,00 € 131,00 € 170,00 € 182,00 € 190,00 €


6 139,00 € 115,00 € 139,00 € 140,00 € 130,70 € 130,00 € 145,00 € 219,00 € 202,00 €


7 162,00 € 185,00 € 125,00 € 152,00 € 150,00 € 150,00 € 142,40 € 162,50 € 145,00 € 165,00 € 167,00 € 238,00 € 255,00 € 214,00 €


8 185,00 € 135,00 € 165,00 € 175,00 € 160,00 € 169,00 € 154,00 € 172,50 € 160,00 € 185,00 € 292,00 € 226,00 €


9 208,00 € 200,00 € 145,00 € 175,00 € 170,00 € 185,00 € 170,00 € 173,25 € 182,50 € 175,00 € 200,00 € 329,00 € 238,00 €


10 231,00 € 215,00 € 155,00 € 188,00 € 200,00 € 195,00 € 180,00 € 207,00 € 192,50 € 192,50 € 190,00 € 220,00 € 198,00 € 340,00 € 365,00 € 250,00 €


11 211,75 €


12 230,00 € 231,00 €


über 3


4 85,00 € 95,00 €


5 69,00 € 107,00 € 90,00 € 80,00 € 54,00 € 78,00 € 100,00 € 69,00 € 99,00 € 101,50 € 105,00 € 90,00 € 110,00 € 100,00 € 106,00 € 106,00 €


6 82,00 € 95,00 € 93,00 € 105,00 € 108,70 € 116,00 € 100,00 € 128,00 € 126,00 €


7 96,00 € 140,00 € 105,00 € 98,00 € 93,00 € 110,00 € 118,40 € 117,50 € 127,50 € 110,00 € 135,00 € 140,00 € 149,00 € 146,00 €


8 110,00 € 110,00 € 121,00 € 100,00 € 115,00 € 99,00 € 128,00 € 122,50 € 139,00 € 115,00 € 170,00 € 166,00 €


9 124,00 € 155,00 € 120,00 € 126,00 € 130,00 € 107,00 € 120,00 € 144,00 € 132,50 € 149,50 € 125,00 € 192,00 € 186,00 €


10 137,00 € 170,00 € 125,00 € 139,00 € 150,00 € 114,00 € 130,00 € 120,00 € 160,00 € 142,50 € 162,00 € 135,00 € 157,00 € 200,00 € 213,00 € 206,00 €


11 176,00 €


12 185,00 € 132,00 € 192,00 €


Hort


Frühhort 1h 22,50 €


Frühhort 2h 24,00 € 45,00 € 35,00 € 20,00 €


3 33,00 € 40,00 € 55,00 € 70,00 €


4 50,00 € 41,00 € 40,00 € 59,00 € 48,50 € 59,00 € 69,00 €


5 55,00 € 50,00 € 77,00 € 62,50 €


6 71,00 € 60,00 € 63,00 € 80,00 € 60,00 € 55,00 € 92,40 € 72,50 € 59,00 € 100,00 € 89,00 € 79,00 €


Ganztags 70,00 € 65,00 € 70,00 €


Ferien


Tag 3,00 € 2,00 € 7,00 €


Woche 30,00 € 16,00 € 10,00 € 21,00 € 40,00 € 25,00 €


4h mtl. mit Ferien 66,00 € 108,00 € 99,00 €


6h mtl. mit Ferien 78,00 € 63,00 € 111,00 € 138,00 € 111,00 €


für Geschw. 2.u.3. Kd Geschw.kd. für Sonder-


im Hort 80% werden von Hälfte vereinbarg.


Ermäßigung der Stadt Zusatzbeitr.


ermäßigt jede angef.


halbe Std.


KK 17,20


Kiga 9,02


Hort 6,20


Anteil Eltern Anteil Eltern Anteil Eltern


u3 5h      50% aller KiTa's u 3            40,11%


Anteil Eltern Anteil Eltern 7h          42% u3         45% Anteil Eltern Anteil Eltern ü 3            49,37%


0,30 € 0,40 € 9h          34% ü3         45% ca.46 % u3          30% Hort          45,11%


10h        35% Hort     40% ü3          50%


ü3 alles 50% Hort      50%


Hort        50% Anteil Eltern


komm. Einr.


u3        30%


ü3        32%


Hort     37%
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Betreff

Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und Betreuung von 
Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

09.02.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

09.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

zurückgestellt 
entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die anliegende Satzung über die 
Aufnahme und Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) 
(Kinderbetreuungssatzung). 

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 22 ff. SGB VIII
§§ 5, 8, 9, 24, 36 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Förderung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-
Anhalt (KiFöG LSA) 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und anderer Gesetze 
vom 23. Januar 2013 ist es erforderlich, die derzeit gültige Satzung über die Betreuung von 
Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) vom 21.06.2013 
außer Kraft zu setzen und eine neue Satzung über die Betreuung von Kindern in den 
kommunalen Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) zu erlassen.

Das o. g. Gesetz regelt ab 01.08.2013 den § 3 Abs. 1 in folgender Fassung: „(1) Jedes Kind 
mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt hat bis zur Versetzung in den 7. 
Schuljahrgang einen Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung“ und 
nach Abs. 3 gilt: „(3) Ein ganztägiger Platz umfasst für Kinder bis zum Beginn der 
Schulpflicht ein Förderungs- und Betreuungsangebot bis zu 10 Stunden je Betreuungstag 
oder bis zu 50 Wochenstunden. Für Schulkinder umfasst ein ganztägiger Platz ein 
Förderungs- und Betreuungsangebot von 6 Stunden je Schultag; während der Schulferien 
gilt Satz 1 entsprechend.
Der örtliche Träger der Jugendhilfe vertritt daher die Auffassung, dass am Maßstab des 
Gesetzes die bisherige Staffelung für die Betreuungszeiten zu eng bemessen ist. Nach der 
Intention des Gesetzgebers ist den Eltern eine flexiblere Gestaltung in der Auswahl der 
Betreuungszeiten zu ermöglichen. Entsprechend § 3 Abs. 6 des KiFöG haben die Eltern das 
Recht, den täglichen Betreuungsbedarf gemäß ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen.
Zu diesem Zweck soll eine neue Stundenstaffelung eingeführt werden. Der Vorschlag ist, die 
Staffelung ab 5 Stunden bis 10 Stunden stündlich zu ermöglichen. Das heißt, dass die 
Auswahl zwischen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Stunden täglich erfolgen kann. Das gilt für die Kinder 
in den Altersgruppen bis und über 3 Jahre. Für Kinder die den Hort besuchen, erfolgt die 
Staffelung in 4 und 6 Stunden, jeweils ohne und mit Ferienbetreuung.

Zum Thema Öffnungszeiten ist in Bezug auf die Schließtage in den Einrichtungen eine 
konkrete Regelung getroffen worden. Zwischen Weihnachten und Neujahr werden nur eine 
KiTa und ein Hort öffnen. Weiterhin werden den Einrichtungen drei Bildungstage 
eingeräumt, was dem Bildungsauftrag „Bildung elementar“ Rechnung trägt.
Die Forderung des Stadtrates auf Rückzahlung von Elternbeiträgen bei unbefristetem Streik 
ist in die Satzung eingearbeitet worden.
Weitere Änderungen, wie die Konkretisierungen bei den Regelungen zum 
Anmeldeverfahren,  resultieren aus den Erfahrungen beim Vollzug der geltenden Satzung 
oder sind redaktioneller Art. 

Der Entwurf der Satzung über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in den 
kommunalen Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) (Kinderbetreuungssatzung) 
wurde an das Kommunalaufsichtsamt, Sachgebiet Allgemeine Kommunalaufsicht des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit der Bitte um Stellungnahme bzw. der Erteilung von 
Hinweisen übergeben. Die gegebenenfalls gegebenen Änderungsvorschläge oder Hinweise 
werden bis zur Beschlussfassung im Stadtrat in den vorliegenden Satzungsentwurf 
eingearbeitet.
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Satzung über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der 


Stadt Köthen (Anhalt) (Kinderbetreuungssatzung) 


 


Aufgrund der §§ 5, 8, 9, 24, 36 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 


Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit 


§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in 


Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 


05.03.2003 (GVBl. LSA S 48), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2016 (GVBl. LSA 


S. 246), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 28.02.2017 folgende 


Satzung beschlossen: 


 


 


§ 1 


Allgemeines 


 


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält Tageseinrichtungen als nichtrechtsfähige 


öffentliche Einrichtungen. 


 


(2) Tageseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind  


1. Kinderkrippen (für Kinder bis zum Alter von drei Jahren), 


2. Kindergärten (für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt), 


3. Horte (für schulpflichtige Kinder) 


4. sowie deren Mischform Kindertagesstätten. 


 


 


§ 2 


Betreuungszeiten 


 


(1) Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht werden auf Antrag bis zu 10 Stunden je 


Betreuungstag oder bis zu 50 Wochenstunden betreut. In den vorschulischen 


Tageseinrichtungen können folgende tägliche Betreuungszeiten genutzt werden: 


1. 5 Stunden 


2. 6 Stunden 


3. 7 Stunden 


4. 8 Stunden 


5. 9 Stunden 


6. 10 Stunden 
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Für die Betreuungszeiten in vorschulischen Tageseinrichtungen legt das jeweilige 


Kuratorium im Einvernehmen mit der Leiterin die jeweiligen Zeitrahmen fest. Die 


Entscheidungen hierzu berücksichtigen die pädagogische Situation der Tageseinrichtung 


sowie die notwendigen Betreuungszeiten der Kinder. 


 


(2) In den Horten können folgende schultägliche Betreuungszeiten genutzt werden: 


1. 4 Stunden 


2. 6 Stunden 


Für die schulfreie Zeit kann eine Betreuung bis zu 10 Stunden je Betreuungstag oder bis zu 


50 Wochenstunden vereinbart werden. 


 


(3) Die Betreuungszeiten sind im Betreuungsvertrag festzulegen. Sie finden ihre Grenzen 


in den Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen gemäß § 9 dieser Satzung. In 


Ausnahmefällen kann mit der Leiterin der Tageseinrichtung auch die Betreuung eines Kindes 


an bestimmten Betreuungstagen über die Öffnungszeiten hinaus vereinbart werden. 


 


 


§ 3 


Kostenbeiträge 


 


(1) Für die Benutzung der Tageseinrichtungen werden Kostenbeiträge gemäß der 


Elternbeitragssatzung in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 


 


(2) Bei vorübergehender Schließung der Tageseinrichtungen aufgrund eines 


unbefristeten Streiks, sind die vertraglich vereinbarten Kostenbeiträge durch die Stadt 


Köthen (Anhalt) anteilig zu erstatten. Die Stadt Köthen (Anhalt) ist berechtigt, im Rahmen 


eines angebotenen Notdienstes, einen Betreuungsplatz auch in einer anderen als der 


vertraglich vereinbarten Tageseinrichtung zur Verfügung zu stellen. Soweit die Möglichkeit 


der Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes im Rahmen eines angebotenen Notdienstes 


bestand, ist der Anspruch auf Erstattung ausgeschlossen. 


 


 


§ 4 


Ausschlussgründe 


 


(1) Wenn die Zahlung des Kostenbeitrages für zwei aufeinanderfolgende Monate nicht 


bzw. nicht in voller Höhe erfolgt ist, kann das Kind, für das die Kostenbeitragsschuld 
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eingetreten ist, von der Nutzung der Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) 


ausgeschlossen werden. Die Eltern oder die sonst Personensorgeberechtigten bleiben bis 


zum Zeitpunkt des Ausschlusses des Kindes kostenbeitragspflichtig. Die Neuanmeldung 


eines Platzes ist in der Regel nur nach vollständiger Schuldentilgung möglich. 


 


(2) Auch bei anderweitig wiederholtem Verstoß gegen diese Satzung, insbesondere bei 


wiederholter Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeiten, oder bei Verstoß gegen die 


jeweilige Hausordnung kann ein Kind von der Nutzung ausgeschlossen werden. 


 


(3)  Der Ausschluss eines Kindes von der Nutzung berechtigt die Stadt Köthen (Anhalt) 


zur außerordentlichen Kündigung des Betreuungsvertrages mit sofortiger Wirkung zum 


Zeitpunkt des Ausschlusses. 


 


 


§ 5 


Anmeldeverfahren und Aufnahmebedingungen 


 


(1) An-, Um- und Abmeldungen sind für alle bei Bedarf laufend möglich. Zur größeren 


Planungssicherheit für Eltern und die sonst Personensorgeberechtigten, die 


Tageseinrichtung und den Träger sollen sie jedoch, soweit möglich, spätestens vier Wochen 


vorher bei der jeweiligen Leiterin der Tageseinrichtung oder beim Schul-, Sport- und 


Jugendamt der Stadt Köthen (Anhalt) vorgelegt werden. 


 


(2) Die Anmeldung für die Betreuungsart Hort ist spätestens zur Schulanmeldung oder 4 


Wochen vor Beginn des Schuljahres vorzunehmen. Die Änderung der Betreuungszeit ist 


spätestens 4 Wochen vor Beginn eines Schulhalbjahres möglich. Aus wichtigem Grund, 


insbesondere bei Arbeitsaufnahme und Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, kann 


hiervon abgewichen werden. 


 


(3) Wird der Anmeldung für den beantragten Platz entsprochen, wird zwischen der Stadt 


Köthen (Anhalt) und den Eltern oder den sonst Personensorgeberechtigten ein 


Betreuungsvertrag geschlossen. Ein Rechtsanspruch zur Aufnahme in eine bestimmte 


Tageseinrichtung besteht nicht. Die Beendigung des Betreuungsvertrages ist durch 


Kündigung zum Ende eines jeden Monats möglich. Die Kündigung ist schriftlich oder zur 


Niederschrift in der Tageseinrichtung zu erklären. 
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(4) Vor Aufnahme des Kindes ist die gemäß § 18 Abs. 1 KiFöG erforderliche ärztliche 


Bescheinigung, die die Unbedenklichkeit der Aufnahme des Kindes nachweist und nicht älter 


als zwei Wochen sein darf, bei der jeweiligen Leiterin der Tageseinrichtung vorzulegen. 


Beginn oder Ende der Nutzung eines Betreuungsplatzes kann zu jedem beliebigen Werktag 


eines Monats erfolgen. 


 


 


§ 6 


Verhalten im Krankheitsfall 


 


(1) Eine ärztliche Bescheinigung kann durch die Leiterin der Tageseinrichtung in 


begründeten Fällen z. B. bei Gesundung nach ansteckender Krankheit oder bei 


Beeinträchtigung körperlicher und geistiger Fähigkeiten auch für bereits angemeldete Kinder 


gefordert werden. 


 


(2) Seitens der Eltern und der sonst Personensorgeberechtigten besteht im Falle des 


Vorliegens von Infektionskrankheiten beim Kind oder bei Angehörigen der 


Wohngemeinschaft Informationspflicht. Diese besteht auch seitens der Leiterin der 


Tageseinrichtung an die Eltern oder sonst Personensorgeberechtigten, sofern dort derartige 


Fälle vorliegen. Akut erkrankte Kinder oder solche mit übertragbaren Beeinträchtigungen 


(z.B. Kopfläuse) können in der Tageseinrichtung nicht betreut werden. 


 


(3) Bei während der Dauer des Aufenthaltes in der Tageseinrichtung auftretender akuter 


Verletzung oder Erkrankung des Kindes werden unverzüglich die Eltern oder die sonst 


Personensorgeberechtigten durch die Leiterin zwecks Betreuungsübernahme informiert. 


Dazu ist es erforderlich, dass seitens der Eltern oder sonst Personensorgeberechtigten 


Angaben dazu gemacht werden, wo sie tagsüber zu erreichen sind oder gegebenenfalls die 


Nennung von Dritten, die man in diesem Fall rufen kann. Sollten die Eltern, die sonst 


Personensorgeberechtigten oder Dritten nicht erreichbar sein, wird ärztliche Hilfe seitens der 


Tageseinrichtung herangezogen. 


 


(4) Die Mitarbeiterinnen der Tageseinrichtung sind grundsätzlich nicht verpflichtet, den 


Kindern mitgegebene Medikamente zu verabreichen. Ausnahmen sind möglich, wenn der 


Leiterin der Tageseinrichtung eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, welche die 


Dosierung des Medikaments, den Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Medikamentengabe 


enthält und das Medikament dem Kind ohne Schwierigkeiten verabreicht werden kann. 
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§ 7 


Verpflegung 


 


Die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsverpflegung wird gemäß § 5 Abs. 5 KiFöG 


seitens der Stadt Köthen (Anhalt) gesichert. Die Kosten der Verpflegung sind durch die 


Eltern oder sonst Personensorgeberechtigten zu tragen. 


 


 


§ 8 


Mitgeführte Gegenstände 


 


Für Kinderwagen und darin aufbewahrte Gegenstände sowie sonstige persönliche Dinge 


(z. B. Spielzeug, technische Kleinstgeräte, Fahrräder und Schmuck) wird bei Beschädigung 


oder Entwendung keine Haftung durch die Stadt Köthen (Anhalt) übernommen. Besteht die 


Möglichkeit, dass von diesen Gegenständen Gefährdungen für andere Kinder (z. B. 


Ohrstecker, Taschenmesser u. ä.) ausgehen, kann die Leiterin die Eltern oder die sonst 


Personensorgeberechtigten auffordern, diese wieder mitzunehmen, anderenfalls kann sie 


diese Gegenstände ohne Haftung jeglicher Art in Verwahrung nehmen. 


 


 


§ 9 


Öffnungszeiten und Schließtage 


 


(1) Die vorschulischen Tageseinrichtungen werden montags bis freitags von frühestens 


06.00 Uhr bis 18.00 Uhr, bei dringendem Bedarf jedoch spätestens bis 19.00 Uhr geöffnet. 


Die tatsächliche Öffnungszeit innerhalb dieser Rahmenzeit richtet sich nach dem örtlichen 


Bedarf und wird nach Anhörung des Kuratoriums einrichtungsspezifisch festgelegt. Wird ein 


Kind der Betreuungsart Krippe oder Kindergarten nicht bis zur Schließung der 


Tageseinrichtung abgeholt und kommt kein Informationskontakt mit den Eltern, den sonst 


Personensorgeberechtigten oder den unter § 6 Abs. 3 genannten Dritten zustande, 


entscheidet die Leiterin der Tageseinrichtung über den betreuten Verbleib des Kindes in der 


Tageseinrichtung (max. 1 Stunde), die Mitnahme des Kindes durch die Erzieherin oder 


Leiterin in die häusliche Betreuung oder die Inobhutnahme durch das Jugendamt. 


 


(2) Die Horte öffnen von 6.00 Uhr bis Schulbeginn und von Schulende bis 18.00 Uhr, bei 


dringendem Bedarf jedoch spätestens bis 19.00 Uhr. In den Ferien wird die Hortbetreuung 


durchgehend gewährleistet. 
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(3) Zur Durchführung notwendiger baulicher Maßnahmen können unmittelbar betroffene 


Tageseinrichtungen für die Maßnahmedauer geschlossen werden. In diesen Fällen wird die 


Betreuungsaufgabe in anderen Tageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) abgesichert. 


Die Eltern oder sonst Personensorgeberechtigten werden mindestens vier Wochen vor dem 


Maßnahmebeginn informiert. 


 


(4) An gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr 


sind die Tageseinrichtungen geschlossen. Darüber hinaus können die Tageseinrichtungen 


aus betrieblichen Gründen (z.B. für Fortbildungen) an maximal drei weiteren Tagen im Jahr 


geschlossen werden. Über die Schließung erhalten die Eltern oder sonst 


Personensorgeberechtigten unverzüglich Mitteilung. Für Kinder, deren Eltern oder sonst 


Personensorgeberechtigten an den Schließtagen an der Betreuung der Kinder durch eine 


Erwerbstätigkeit oder aus anderen wichtigen Gründen gehindert sind, wird mindestens eine 


Tageseinrichtung für die Betreuung angeboten. Diese wird spätestens zwei Wochen vor dem 


jeweiligen Schließtag in jeder Tageseinrichtung durch Aushang bekannt gemacht. 


 


(5) Die gesamten Schließungsregelungen haben keinen Einfluss auf die Belegung der 


Plätze und der daraus resultierenden Kostenbeitragspflicht. 


 


 


§ 10 


Funktion und Aufgabe der Tageseinrichtungen 


 


Die in der Trägerschaft der Stadt Köthen (Anhalt) befindlichen Tageseinrichtungen haben im 


Sinne des § 5 Abs. 1 KiFöG einen eigenen pädagogischen Auftrag. Dieser orientiert sich am 


Bildungsprogramm für Tageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar- Bildung 


von Anfang an“. Die in den Tageseinrichtungen geleisteten Betreuungs-, Bildungs- und 


Erziehungsangebote richten sich ganzheitlich an alle angemeldeten Kinder. Die betreuten 


Kinder werden in ihrer körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung gefördert. Der 


Besuch der Tageseinrichtung stellt einen ergänzenden Beitrag zur Erziehung in der Familie 


dar, ohne deren Erziehungsprimat anzutasten. Für Kinder im Schulalter erfolgt ein 


abwechslungsreiches, entspannendes Freizeitangebot. Dabei wird auf Wunsch der Eltern 


oder der sonst Personensorgeberechtigten sachkundige Hilfe zur Erledigung der 


Hausaufgaben angeboten. Die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen erfolgt 


fürsorglich. Die Konkretisierung der Aufgabenstellungen sowie deren Umsetzung erfolgt 


einrichtungsspezifisch durch eigene pädagogische Konzepte je Tageseinrichtung. 


 







Seite 7 von 7 


§ 11 


Zweck der Tageseinrichtungen 


 


Die Tageseinrichtungen sind selbstlos tätig. Sie verfolgen nicht in erster Linie 


eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Tageseinrichtungen dürfen nur für die 


satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Stadt Köthen (Anhalt) als Träger der 


Tageseinrichtungen erhält keine Zuwendungen aus Mitteln der Tageseinrichtungen. Es darf 


keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind, oder durch 


unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Tageseinrichtungen verfolgen 


ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes – 


Steuerbegünstigte Zwecke – der Abgabenordnung. 


 


 


§ 12 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


 


 


§ 13 


Inkrafttreten 


 


(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 


 


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in 


Kindertageseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) vom 21.06.2013 außer Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), 01.03.2017 


 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Entwurf der Kinderbetreuungssatzung.pdf
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SATZUNG ÜBER DIE AUFNAHME UND BETREUUNG VON KINDERN IN KINDERTA-


GESEINRICHTUNGEN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


vom 21.06.2013 (AmtsBl. 07/2013) 


Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 


 §   § 


Allgemeines 1  Mitgeführte Gegenstände 8 


Betreuungszeiten 2  Öffnungszeiten 9 


Kostenbeiträge 3  Ferienregelung 10 


Ausschlussgründe 4  Funktion und Aufgabe der Kindertagesein-
richtungen 


11 


Anmeldeverfahren 5  Zweck der Kindertageseinrichtungen 12 


Verhalten im Krankheitsfall 6  Inkrafttreten 13 


Verpflegung 7    


 


Aufgrund der §§ 4, 6, 8, 22 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814), in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-
pflege des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.03.2003 (GVBl. LSA S. 48) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. LSA S. 38) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 


 


§ 1. Allgemeines. (1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält Kindertageseinrichtungen als öf-
fentliche Einrichtungen. 


(2) Kindertageseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind 


 1. Kinderkrippen (für Kinder bis zum Alter von drei Jahren), 


 2. Kindergärten (für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt), 


 3. Horte (für schulpflichtige Kinder) 


 4. sowie deren Mischform Kindertagesstätten. 


 


§ 2. Betreuungszeiten. 1In den vorschulischen Einrichtungen können folgende tägliche 
Betreuungszeiten genutzt werden: 


 1. 5 Stunden, 


 2. 7 Stunden, 


 3. 10 Stunden. 


2Für die Betreuungszeiten 5 Stunden, 7 Stunden und 10 Stunden in vorschulischen Einrichtun-
gen legt das jeweilige Kuratorium im Einvernehmen mit der Leiterin die jeweiligen Zeitrahmen 
fest. 3Die Entscheidungen hierzu berücksichtigen die pädagogische Situation der Einrichtung 
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und die notwendigen Betreuungszeiten der Kinder. 4Die Nutzung der Hortplätze ist täglich von 
6.00 Uhr bis 18.00 Uhr unterbrochen durch die Schulzeit. 


 


§ 3. Kostenbeiträge. Für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen werden Kostenbeiträ-
ge gemäß der Elternbeitragssatzung in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 


 


§ 4. Ausschlussgründe. (1) 1Wenn die Zahlung des Kostenbeitrages für zwei aufeinanderfol-
gende Monate nicht bzw. nicht in voller Höhe erfolgt ist, kann das Kind, für das die Kostenbei-
tragsschuld eingetreten ist, von der Nutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Köthen 
(Anhalt) ausgeschlossen werden. 2Die Eltern bleiben bis zum Zeitpunkt des Ausschlusses des 
Kindes kostenbeitragspflichtig. 3Die Neuanmeldung eines Platzes ist in der Regel nur nach voll-
ständiger Schuldentilgung möglich. 


(2) Auch bei anderweitig wiederholtem Verstoß gegen diese Satzung oder die jeweilige Haus-
ordnung kann ein Kind von der Benutzung ausgeschlossen werden. 


 


§ 5. Anmeldeverfahren. 1An-, Um- und Abmeldungen sind bei Bedarf laufend möglich. 2Zur 
größeren Planungssicherheit für Eltern, Einrichtung und Träger sollen sie jedoch, soweit mög-
lich, spätestens vier Wochen vorher bei der jeweiligen Einrichtungsleiterin vorgelegt werden. 
3Bei der Anmeldung des Kindes ist die gemäß § 18 Abs. 1 KiFöG erforderliche ärztliche Beschei-
nigung, die die Unbedenklichkeit der Aufnahme des Kindes nachweist und nicht älter als zwei 
Wochen sein darf, vorzulegen. 4Beginn oder Ende der Nutzung eines Einrichtungsplatzes kann 
zu jedem beliebigen Werktag eines Monats erfolgen. 


 


§ 6. Verhalten im Krankheitsfall. (1) Eine ärztliche Bescheinigung kann durch die Leiterin 
der Einrichtung in begründeten Fällen z. B. bei Gesundung nach ansteckender Krankheit oder 
bei Beeinträchtigung körperlicher und geistiger Fähigkeiten auch für bereits angemeldete Kin-
der gefordert werden. 


(2) 1Seitens der Eltern besteht im Falle des Vorliegens von Infektionskrankheiten beim Kind 
oder bei Angehörigen der Wohngemeinschaft Informationspflicht. 2Diese besteht auch seitens 
der Leiterin der Einrichtung an die Eltern, sofern dort derartige Fälle vorliegen. 3Akut erkrankte 
Kinder können in der Einrichtung nicht betreut werden. 


(3) 1Bei während der Dauer des Aufenthaltes in der Einrichtung auftretender akuter Verletzung 
oder Erkrankung des Kindes werden unverzüglich die Eltern durch die Leiterin zwecks Betreu-
ungsübernahme informiert. 2Dazu ist es erforderlich, dass seitens der Eltern Angaben dazu ge-
macht werden, wo sie tagsüber zu erreichen sind oder gegebenenfalls die Nennung von Dritten, 
die man in diesem Fall rufen kann. 3Sollten die Eltern oder Dritten nicht erreichbar sein, wird 
ärztliche Hilfe seitens der Einrichtung herangezogen. 


 


§ 7. Verpflegung. 1Die Bereitstellung einer warmen Mittagsverpflegung wird gemäß § 5 Abs. 5 
KiFöG seitens der Stadt Köthen (Anhalt) gesichert. 2Die Bezahlung des Essengeldes erfolgt 
durch die Eltern kostendeckend auf privatrechtlicher Basis, zu den in der Kindereinrichtung 
festgelegten Modalitäten. 
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§ 8. Mitgeführte Gegenstände. 1Für Kinderwagen und darin aufbewahrte Gegenstände so-
wie sonstige persönliche Dinge (z. B. Spielzeug, technische Kleinstgeräte, Fahrräder und 
Schmuck) wird bei Beschädigung oder Entwendung keine Haftung durch die Stadt Köthen (An-
halt) übernommen. 2Besteht die Möglichkeit, dass von diesen Gegenständen Gefährdungen für 
andere Kinder (z. B. Ohrstecker, Taschenmesser u. ä.) ausgehen, kann die Leiterin die Eltern 
auffordern, diese wieder mitzunehmen, anderenfalls kann sie diese Gegenstände ohne Haftung 
jeglicher Art in Verwahrung nehmen. 


 


§ 9. Öffnungszeiten. 1Die Kindereinrichtungen werden montags bis freitags von frühestens 
06.00 Uhr bis 18.00 Uhr, bei dringendem Bedarf jedoch spätestens bis 19.00 Uhr geöffnet. 2Die 
tatsächliche Öffnungszeit innerhalb dieser Rahmenzeit richtet sich nach dem örtlichen Bedarf 
und wird nach Anhörung des Kuratoriums einrichtungsspezifisch festgelegt. 3Wird ein Kind der 
Betreuungsart Krippe oder Kindergarten nicht bis zur Schließung der Einrichtung abgeholt und 
kommt kein Informationskontakt mit den Eltern oder den unter § 6 Abs. 3 genannten Dritten 
zustande, entscheidet die Leiterin der Einrichtung über den betreuten Verbleib des Kindes in 
der Einrichtung (max. 1 Stunde), die Mitnahme des Kindes durch die Erzieherin oder Leiterin in 
die häusliche Betreuung oder die Inobhutnahme durch das Jugendamt. 4Horte öffnen von 6.00 
Uhr bis Schulbeginn und von Schulende bis 18.00 Uhr, bei dringendem Bedarf jedoch spätes-
tens bis 19.00 Uhr. 5In den Ferien wird die Hortbetreuung durchgehend gewährleistet. 


 


§ 10. Ferienregelung. (1) 1Regelmäßige Betriebsferien werden in den Sommerferien des Lan-
des Sachsen-Anhalt nicht durchgeführt. 2Zur Durchführung notwendiger baulicher Maßnahmen 
können jedoch unmittelbar betroffene Einrichtungen für die Maßnahmedauer geschlossen wer-
den. 3In diesen Fällen wird die Betreuungsaufgabe in anderen Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Köthen (Anhalt) abgesichert. 4Die Eltern werden mindestens vier Wochen vor dem Maß-
nahmebeginn informiert. 


(2) 1In bedarfsschwachen Perioden wird die Öffnung einer begrenzten Zahl von Einrichtungen 
dem vorher ermittelten tatsächlichen Bedarf angepasst. 2Die Information an die Eltern erfolgt 
durch Aushang in der Einrichtung. 


(3) Die gesamten Schließungsregelungen haben keinen Einfluss auf die Belegung der Plätze und 
der daraus resultierenden Kostenbeitragspflicht. 


 


§ 11. Funktion und Aufgabe der Kindertageseinrichtungen. 1Die in der Trägerschaft der 
Stadt Köthen (Anhalt) befindlichen Kindertageseinrichtungen haben im Sinne des § 5 Abs. 1 
KiFöG einen eigenen pädagogischen Auftrag. 2Dieser orientiert sich am Bildungsprogramm für 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar- Bildung von Anfang an“. 
3Die in den Kindertageseinrichtungen geleisteten Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsange-
bote richten sich ganzheitlich an alle angemeldeten Kinder. 4Die betreuten Kinder werden in 
ihrer körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung gefördert. 5Der Besuch der Kinderta-
geseinrichtung stellt einen ergänzenden Beitrag zur Erziehung in der Familie dar, ohne deren 
Erziehungsprimat anzutasten. 6Für Kinder im Schulalter erfolgt ein abwechslungsreiches, ent-
spannendes Freizeitangebot. 7Dabei wird auf Wunsch der Eltern sachkundige Hilfe zur Erledi-
gung der Hausaufgaben angeboten. 8Die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen 
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erfolgt fürsorglich. 9Die Konkretisierung der Aufgabenstellungen sowie deren Umsetzung erfolgt 
einrichtungsspezifisch durch eigene pädagogische Konzepte je Einrichtung. 


 


§ 12. Zweck der Kindertageseinrichtungen. 1Die Kindertageseinrichtungen sind selbstlos 
tätig. 2Sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 3Die Mittel der Kinderta-
geseinrichtungen dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 4Die Stadt 
Köthen als Träger der Kindereinrichtungen erhält keine Zuwendungen aus Mitteln der Kinder-
einrichtung. 5Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 6Die Kindertagesein-
richtungen verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes – Steuerbegünstigte Zwecke – der Abgabenordnung. 


 


§ 13. Inkrafttreten. (1) Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. 


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) vom 20.12.2005, zuletzt geändert durch die 2. Än-
derungssatzung vom 20.12.2011 außer Kraft. 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Kinderbetreuungssatzung vom 21.06.2013.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017012/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.12

Amt: Amt 65 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017012/3

Az.: erstellt am: 16.01.2017

Betreff

Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der Betroffenen 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

01.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange aus der Betroffenenbeteiligung unter- 
und gegeneinander entsprechend der Anlage 2 beschließt der Stadtrat, die Ergänzung der 
Textlichen Festsetzung des § 1 (1) der örtlichen Bauvorschrift zu Werbeanlagen. Der 
Wortlaut ….pro Grundstück wird durch pro 5.000 m² Grundstücksfläche, jedoch maximal 
3 pro Grundstück und den Satz: Ausgenommen sind Werbeanlagen zur Eigenwerbung. 
ergänzt. 

Der Planentwurf und die Begründung mit Umweltbericht werden nicht geändert. 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 1(7)  BauGB 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Zum Verfahrensstand:

Die Abwägung der während der öffentlichen Auslegung hervorgebrachten Anregungen der 
Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden erfolgte durch Stadtratsbeschluss am 15.12.2016.

Der Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 41 – Teil 1 „Am Hollandspeicher“ der Stadt 
Köthen (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen (Teil 
B) und der örtlichen Bauvorschrift wurden entsprechend des Abwägungsbeschlusses 
geändert und zur Betroffenenbeteiligung bestimmt.

Da durch die Änderung des Planentwurfs  jedoch die Grundzüge der  Planung nicht berührt  
wurden, beschränkte sich die Einholung der Stellungnahmen zu den geänderten Teilen 
gemäß § 4a (3) Satz 4 BauGB auf die von der Änderung betroffenen Öffentlichkeit sowie 
den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
(Betroffenenbeteiligung).

5  Betroffene wurden gemäß § 4a (3) BauGB mit Schreiben vom 16.12.2016 zu den 
    Planänderungen um Stellungnahme gebeten. (Anlage 1 – Übersicht).

3  Betroffene äußerten sich nicht. Es ist davon auszugehen, dass diese Beteiligten mit  
    den Änderungen einverstanden sind.

2  Betroffene antworteten und äußerten Anregungen, die zur Ergänzung der Textlichen    
    Festsetzung der Örtlichen Bauvorschrift § 1 (1) zu Werbeanlagen führten. 

(Anlage 2-Abwägungsprotokoll)

In der Festsetzung der örtlichen Bauvorschrift zu Werbeanlagen wird im § 1 (1) der Wortlaut 
….pro Grundstück durch  pro 5.000 m² Grundstücksfläche, jedoch maximal 3 pro 
Grundstück geändert und der Satz: Ausgenommen sind Werbeanlagen zur 
Eigenwerbung. ergänzt,  siehe Anlage 2.

Nach der Betroffenenbeteiligung erfolgen auf der Planzeichnung (Teil A) des 
Bebauungsplanes 41-Teil 1 und in der Begründung mit Umweltbericht keine weiteren 
Änderungen. 

Die Verwaltung schlägt vor, den Abwägungsbeschluss entsprechend dem Beschlussentwurf 
zu fassen.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1- Übersicht Betroffene.pdf














Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2-BP 41-1-Abwäg. Betroffene-17.01.17.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017013/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.13

Amt: Amt 65 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017013/3

Az.: erstellt am: 17.01.2017

Betreff

Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Satzungsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

01.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplanes Nr. 41– Teil 1 „Am Hollandspeicher“ der 
Stadt Köthen (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen 
(Teil B) und der örtlichen Bauvorschrift in der Fassung vom 17.01.2017 gemäß § 10 BauGB 
als Satzung. 
Die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 17.01.2017 wird 
gebilligt.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 10  BauGB, § 85 BauO LSA i. V. m. § 9 (4) BauGB , § 8 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Zum Verfahrensstand:

Die Abwägung der während der öffentlichen Auslegung hervorgebrachten 
Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden erfolgte.
Den Abwägungsbeschluss dazu fasste der Stadtrat am 15.12.2016.

Der Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 41– Teil 1 „Am Hollandspeicher“ der Stadt 
Köthen (Anhalt) wurde entsprechend des Abwägungsbeschlusses geändert und zur 
Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a (3) Satz 4 BauGB bestimmt.

Die Abwägung der Stellungnahmen der,  von der Änderung betroffenen Öffentlichkeit sowie 
der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (Betroffenenbeteiligung) 
zu den geänderten Teilen des Bebauungsplanes erfolgte. 

Der vorliegende Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 41– Teil 1 „Am Hollandspeicher“ der 
Stadt Köthen (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), Textlichen Festsetzungen 
(Teil B) und der örtlichen Bauvorschrift in der Fassung vom 17.01.2017- Anlage 1- wurde 
entsprechend des Abwägungsbeschlusses vom 15.12.2016 und des 
Abwägungsbeschlusses der Betroffenenbeteiligung wie folgt geändert:

1. Auf der Planzeichnung (Teil A) des Bebauungsplanes 41-Teil 1 wurde die   
            festgesetzte Stellplatzfläche auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche des                       
            Gewerbegebietes GE Emis durch ein Baufeld ersetzt. 

2. Die Private Erschließungsstraße wurde geringfügig verschoben.

3. Im § 1 (1) der Textlichen  Festsetzungen (Teil B) des Bebauungsplanes 41-Teil 1  
            wurden Drogerie-/Kosmetikartikel gestrichen. Der Absatz (2) wurde eingefügt:
         
(2)      Erweiterter Bestandsschutz aufgrund des § 1 (10) BauNVO
Im Gewerbegebiet GE Emis bleiben die genehmigten und bestehenden 
Einzelhandelsbetriebe weiterhin zulässig. Sie dürfen ihre Verkaufsfläche um bis zu max.10% 
der genehmigten Verkaufsfläche erweitern. 
Innenstadtrelevante Sortimente dürfen als Randsortiment max.10% der Verkaufsnutzfläche 
betragen.
Der Gebäudebestand darf baulich umgestaltet oder durch einen Neubau ersetzt werden.
           

4. Die Textliche  Festsetzung  § 5 (1) 2.3 (Teil B) des Bebauungsplanes 41-Teil 1 
 wurde wie folgt geändert:

2.3 Bei allen Baumpflanzungen ist ein dem Stand der Technik entsprechender   
durchwurzlungsfähiger Mindestraum von 12 m³ zur Verfügung zu stellen. 
Das kann durch Ausbildung einer dauerhaft offenen Baumscheibe von mind. 6 m² und 
unterirdisch durchwurzelbarem Raum von 12 m³ oder durch eine der von der FLL 
empfohlenen Pflanzgrubenbauweisen für überbaute Pflanzgruben erreicht werden. Je nach 
Bauweise ist entsprechendes Pflanzsubstrat nach der FLL-Richtlinie zu verwenden. 
Bei mit Verkehrsflächen überbauten Pflanzgruben sind zur Sicherung einer dauerhaften 
Luft- und Wasserversorgung entsprechende Maßnahmen vorzusehen, z.B. der Einbau einer 
Graben- oder Tiefenbelüftung. 
Bei geschlossener Baumscheibenabdeckung darf die Abdeckung bis maximal 0,5 m an den 



Stamm herangeführt werden, ein entsprechender Anfahrschutz ist vorzusehen.

5.     § 1(1) der örtlichen Bauvorschrift wurde wie folgt ergänzt:
 
Auf der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der Gewerbegebiete ist zur Vermeidung 
der störenden Häufung von Werbeanlagen pro 5000 m² Grundstücksfläche nur eine 
großflächige Werbeanlage zur Fremdwerbung, jedoch maximal 3 zulässig. Ausgenommen 
sind Werbeanlagen zur Eigenwerbung.

Die dazugehörige Begründung  mit Umweltbericht in der Fassung vom 17.01.2017 - 
Anlage 2- wurde entsprechend dem Abwägungsbeschluss in den Punkten 
3.2 „Regionaler Entwicklungsplan“,  6.2 „Art der baulichen Nutzung“  und 6.7.1 
"Werbeanlagen" aktualisiert und ergänzt. 
Die Karte Nahversorgungsstandorte wurde der Begründung als Anlage 5.1 zugefügt.

Die Verwaltung schlägt vor, den Satzungsbeschluss entsprechend dem Beschlussentwurf 
zu fassen.












Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1-Satzungsbeschl.pdf


























































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anl.1-7 zur Anlage 2.pdf














































































































































































































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2-Begründung m. U..pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017020/2 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.18

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017020/2

Az.: erstellt am: 26.01.2017

Betreff

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

14.02.2017 
28.02.2017

entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme der angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für 
den Zeitraum vom 01.09.2016 - 31.01.2017 gem. § 9 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG) i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt 
Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

§ 9 Abs. 6 KVG i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 19 Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In dem ab 01.07.2014 gültigen Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) ist im § 99 Abs. 6 eine Regelung hinsichtlich des Erhalts von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen aufgenommen worden, die so in der bis dato 
gültigen Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht enthalten war.

Danach darf die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4 KVG LSA Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 4 beteiligen. Die Einwerbung und 
die Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem 
Hauptverwaltungsbeamten (Oberbürgermeister). Über die Annahme oder Vermittlung 
entscheidet die Vertretung (Stadtrat).
Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung die Entscheidung über die Annahme oder 
Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen auf den Hauptverwaltungsbeamten oder einen 
beschließenden Ausschuss übertragen. Die Wertgrenzen nach Satz 4 sind in der 
Hauptsatzung geregelt. Die Kommune erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, 
die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der 
Kommunalaufsichtsbehörde.
Nach einem Schreiben des Ministerium für Inneres und Sport vom 27.10.2014 – Hinweise 
zu § 99 Abs. 6 KVG LSA – fallen auch Sponsorringgelder unter den § 99 KVG LSA.

In der neuen Hauptsatzung vom 18.11.2014 wurde im § 7 Abs. 2 Nr. 19 geregelt, dass die 
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen dem 
Oberbürgermeister bis zu einem Betrag von 1.000 € obliegt und somit vom Stadtrat 
übertragen wird. 

D.h. in der praktischen Umsetzung der Regelungen in § 99 Abs. 6 KVG LSA i.V.m.
§ 7 Abs. 2 Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt), dass die Entscheidung zur 
Annahme  von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

· bis zu 1.000,- € der Oberbürgermeister und
· über 1.000,- € der Stadtrat im Rahmen einer entsprechenden Beschlussfassung

trifft.

Somit muss aufgrund des ab 01.07.2014 gültigen Kommunalverfassungsgesetzes bei 
Überschreitung der 1.000 €-Wertgrenze regelmäßig im laufenden Jahr ein 
Stadtratsbeschluss zur Entscheidung  entgegengenommener Spenden, Schenkungen und 
ähnlicher Zuwendungen herbeigeführt werden.

Anliegend befindet sich die Übersicht der entgegengenommenen Spenden, Schenkungen 
und ähnliche Zuwendungen für den Zeitraum 01.09.2016 – 31.01.2017.
Da der letzte diesbezügliche Stadtratsbeschluss den Zeitraum bis 31.08.2016 umfasste, 
wird hier, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, der Zeitraum 01.09.2016 bis jetzt               
- 31.01.2017 - erfasst. Weitere Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen über 
der Wertgrenze von 1.000 € sind in dem Zeitraum nicht eingegangen. 








Anlage zur Sitzungsvorlage
Auflistung 01.09.2016-31.01.2017.pdf










Anlage zur Sitzungsvorlage
Archivauszug Kriegerdenkmal.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017021/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.5

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017021/1

Az.: erstellt am: 26.01.2017

Betreff

Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in den 
Abwasserzweckverband Ziethetal   

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 28.02.2017: Stadtrat 28.02.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 17.02.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Entsendung von Herrn Jörg Lossack als Stellvertreter der 
ordentlichen Vertreterin in die Verbandsversammlung des AZV Ziethetal.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 3 Abs. 2 der 7. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des AZV Ziethetal



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In der Verbandsversammlung des AZV Ziethetal am 29.11.2016 wurde die Auflösung des 
AZV Ziethetal zum 31.12.2016 beschlossen. Der Verband bleibt jedoch weiterhin bestehen 
bis alle Rechtsgeschäfte abgeschlossen sind. Hauptsächlich sind folgende Aufgaben zu 
erledigen: Endabrechnung der Abwassergebühren des Jahres 2016, die Bedienung noch 
bestehender, nicht durch den Verkauf des Anlagevermögens gedeckter Verbindlichkeiten, 
Klärung ausstehender Rechtsstreitigkeiten. 

Alle in diesem Zusammenhang entstehenden finanziellen Aufwendungen sind durch die 
Mitgliedsgemeinden über Umlagen zu tragen. Es gibt weiterhin eine Verbandsversammlung. 
Auf Grund des minimierten Aufgabenumfanges und zur Einsparung von Kosten ist daher in 
der Verbandsversammlung am 29.11.2016 auch beschlossen wurden, die Anzahl der 
Vertreter in der Verbandsversammlung zu reduzieren. Mit der Satzungsänderung, die nach 
Bekanntmachung in Kraft tritt, setzt sich die Verbandsversammlung aus je einem Vertreter 
pro Mitgliedsgemeinde zusammen. 

Rechtsgrundlage für die Arbeit der Zweckverbände ist das Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit Sachsen-Anhalt (GKG LSA).
§ 11 Abs. 2 GKG LSA regelt, dass die kommunalen Gebietskörperschaften einen Vertreter 
zum Mitglied der Verbandsversammlung wählen. Abweichend davon kann die 
Verbandssatzung nach § 11 Abs. 4 GKG LSA auch vorsehen, dass Verbandsmitglieder 
mehrere Stimmen haben und dass das Stimmrecht eines Verbandsmitglied durch eine 
entsprechende Zahl von Vertretern ausgeübt wird. Dabei werden die Vertreter nach dem für 
die Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates vorgeschriebenen Verfahren bestimmt. 
Größte Fraktion im Stadtrat ist die CDU, so dass Ihr das Entsendungsrecht zusteht.
Die CDU-Fraktion zugestimmt, dass der Vertretersitz der CDU-Fraktion durch eine 
Mitarbeiterin des Umweltamtes wahrgenommen wird. Daher hat der Stadtrat in seiner 
Sitzung am 15.12.2016 Frau Andrea Albrecht (Sachbearbeiterin Umweltamt) als Vertreterin 
in die Verbandsversammlung des AZV Ziethetal gewählt. Für den Vertretungsfall hat der 
Stadtrat nun noch einen Stellvertreter für Frau Albrecht zu wählen. Hier macht die CDU-
Fraktion von ihrem Recht Gebrauch und entsendet Herrn Lossack als Stellvertreter.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017024/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 28.02.2017

TOP: 2.17

Amt: öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017024/3

Az.: erstellt am: 31.01.2017

Betreff

Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

09.02.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
14.02.2017: Hauptausschuss 
28.02.2017: Stadtrat

09.02.2017 
14.02.2017 
28.02.2017

laut BV 
entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den als Anlage 1 zur Beschlussvorlage 
beigefügten Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) und 
ermächtigt den Oberbürgermeister nach abschließender steuerrechtlicher und 
beihilferechtlicher Prüfung, vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses, zur Unterzeichnung 
des Vertrages. 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KVG LSA 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1.
Mit Beschluss vom 10.04.2014 hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) einer 
Verlängerung des Kulturstättenvertrages mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld bis zum Ablauf 
des Jahres 2017 zugestimmt. In § 24 Abs. 4 des Vertrages ist  festgelegt, dass sich die 
Vertragsparteien rechtzeitig über eine Fortführung der Zuschussgewährung in Art, Höhe und 
Dauer über das Jahr 2017 hinaus verständigen. 

Dies wurde zum Anlass genommen, um nicht nur den Kulturstättenvertrag, sondern auch 
den weiteren Vertrag zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM GmbH sowie den 
Gesellschaftsvertrag insgesamt einer Revision zu unterziehen. 

Der bisherige Kulturstättenvertrag mit dem Landkreis ist im Kern ein Leihvertrag. Die 
kulturellen Einrichtungen des Kreises bleiben sein Eigentum. Bei Beendigung des Vertrages 
sind sie dem Kreis zurückzugeben. Die Leihe ist zeitlich unbefristet. Das Personal des 
Kreises ist durch Betriebsübergang auf die Stadt übergegangen. Der Kreis erstattet die 
Kosten für dieses Personal. Wenn übergegangenes Personal ausscheidet, können 
Ersatzarbeitnehmer eingestellt werden. Auch deren Personalkosten erstattet der Kreis. Bei 
Rückabwicklung des Vertrages hat sich der Kreis zur Rücknahme des übergegangenen 
Personals und der Ersatzarbeitnehmer verpflichtet. Der Kreis zahlt einen Zuschuss zu den 
Kosten des Geschäftsführers der KKM. Der Kreis zahlt ferner einen Zuschuss zu den 
Bewirtschaftskosten i.H.v. 262.260 € für die Museen und 88.300 € für das 
Veranstaltungszentrum (Summe 350.560 € brutto). Er leistet zudem Zahlungen für die 
Personalkosten der Ersatzarbeitnehmer und einen monatlichen Zuschusses in Höhe von 
890 Euro zu den Personalkosten eines Geschäftsführers.  Alle Zahlungspflichten sind 
derzeit befristet bis zum 31.12.2017 vereinbart. Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 
Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Der Vertrag sollte vorsorglich 
spätestens am 30.06.2017 gekündigt werden, wenn nicht zuvor eine Einigung über die 
Verlängerung der Zuschusspflicht - diese ist nun erfolgt - und eine Klärung der 
steuerrechtlichen Problematik herbeigeführt wurde.  
Der Kulturvertrag der Stadt Köthen (Anhalt) mit der KKM GmbH ist im Kern ebenfalls ein 
unbefristeter Leihvertrag. Das auf die Stadt übergegangene Personal wird im Wege der 
Personalgestellung der KKM zur Verfügung gestellt. Der Sachkostenzuschuss des Kreises 
wird weitergeleitet. Die Stadt zahlt einen weiteren Zuschuss i.H.v. 210.300 € befristet bis 
Ende 2017. Hinzu kommt der sog. Homöopathiezuschuss in Höhe von 92.000 €. 

Bei unveränderter Beibehaltung der gegenwärtigen Vertragsgestaltung könnten 
insbesondere das Vertragsverhältnis zwischen Landkreis und Stadt der Umsatzsteuer 
unterliegen. Befristet bis Ende 2017 ist das Problem durch eine verbindliche Auskunft des 
Finanzamtes Bitterfeld-Wolfen geklärt. 

2.
Im Ergebnis der Verhandlungen kamen die Parteien überein, dass es vor dem Hintergrund 
des kulturpolitischen Auftrages der KKM GmbH Ziel führend ist, die noch relevanten 
Regelungen der Kulturverträge in den Gesellschaftsvertrag zu integrieren und den Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld an der Gesellschaft zu beteiligen. 

2.1
Zu diesem Zweck wird der Gegenstand des Unternehmens erweitert und der Landkreis hält 
zukünftig die Hälfte des Stammkapitals, mithin 15.000 € von 30.000 €. Die übrigen 10.000 € 
verbleiben bei der Stadt Köthen (Anhalt) und weitere 5.000 € bei der WGK GmbH. 



2.2
Die Besetzung des Aufsichtrats des Unternehmens wird dies widerspiegeln. Der Aufsichtsrat 
besteht auch zukünftig aus 12 Mitgliedern. Er setzt sich aus 4 geborenen und 8 gekorenen 
Mitgliedern zusammen. Geborene Mitglieder sind der Landrat des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld oder der von ihm benannte Vertreter, der Oberbürgermeister der Stadt Köthen 
(Anhalt) oder der von ihm benannte Vertreter, der Geschäftsführer der 
Wohnungsgesellschaft Köthen mbH oder der von ihm benannte Vertreter, der Vorsitzende 
des Kultur- und Tourismusausschusses des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
sowie fünf vom Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bestimmte Mitglieder des 
Kreistages und drei vom Stadtrat der Stadt Köthen bestimmte Mitglieder des Stadtrates. Die 
Gesellschafterversammlung kann beschließen, den Aufsichtsrat um bis zu drei weitere 
gekorene Mitglieder auf höchstens fünfzehn Mitglieder zu erweitern. In diesem Beschluss ist 
zugleich für jedes weitere Mitglied zu regeln, ob es von dem Kreistag des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld oder von dem Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) bestimmt wird. Die 
Gesellschafterversammlung kann auch beschließen, dass als weiteres Mitglied des 
Aufsichtsrates der Direktor der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt oder der 
von ihm benannte Vertreter bestimmt wird. Durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung kann die Anzahl der gekorenen Mitglieder des Aufsichtsrates 
auch wieder auf acht, neun oder zehn vermindert werden. Vorsitzender des Aufsichtsrates 
ist der Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt)  bzw. der von ihm benannte Vertreter. 
Sein Stellvertreter ist der Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld oder der von ihm 
benannte Vertreter. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden 
entscheidend.

2.3 
Gegenwärtig ist der Direktor der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt oder der 
von ihm benannte Vertreter Mitglied des Aufsichtrates. Dies hat den Hintergrund, dass die 
Stiftung sich mit Schreiben vom 06.11.2012 gegenüber der KKM GmbH dazu bereit erklärte, 
ab dem Haushaltsjahr 2013 bis 2017 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro pro Jahr 
nachrangig an der Finanzierung des Betriebs des Veranstaltungszentrums zu beteiligen. 
Bedingung war, dass die Stiftung im Aufsichtsrat der KKM GmbH einen Sitz mit Stimme 
erhält. Durch Änderung des § 9 des damaligen Gesellschaftsvertrages wurde diese 
Bedingung erfüllt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist allerdings noch offen, ob die Stiftung 
auch über das Jahr 2017 hinaus bereit ist, ihren Zuschuss aufrechtzuerhalten. Hierzu laufen 
noch entsprechende Verhandlungen. Im Entwurf ist aber geregelt, dass zumindest die 
Möglichkeit besteht, den Direktor der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt oder 
den von ihm benannten Vertreter wieder in den Aufsichtrat aufzunehmen.

2.4
Die Zuschüsse der Gesellschafter sind zukünftig in § 13 des Gesellschaftsvertrages 
geregelt. Sie sollen erstmals für den langen Zeitraum von 10 Jahren fest vereinbart werden. 
Die Zuschusspflichten beginnen am 01.01.2018. Sie enden mit Ablauf des 31.12.2027.
Damit ist für die Gesellschaft in höherem Maße als bisher Planungssicherheit gegeben.
Die Zuschusshöhe ändert sich nicht. Die Stadt Köthen (Anhalt) fördert die Tätigkeit der 
Gesellschaft durch Zahlung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von insgesamt 302.300,00 
Euro, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld durch Zahlung eines jährlichen Zuschusses in Höhe 
von insgesamt 350.560 Euro sowie eines weiteren monatlichen Zuschusses in Höhe von 
890 Euro zu den Personalkosten eines Geschäftsführers und eines weiteren monatlichen 
Zuschusses in Höhe von derzeit 168.234,00 Euro. Das auf die Stadt Köthen (Anhalt) 
übergegangene Personal des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wird im Wege eines 
Betriebsüberganges gemäß § 613 a BGB wieder auf den Landkreis übergehen und 
zukünftig der KKM GmbH durch diesen direkt gestellt. 
Die Bestimmungen des Vertrages schließen die Zahlung weiterer Zuschüsse durch Dritte 



nicht aus. Der Gesellschafter Wohnungsgesellschaft Köthen mbH kann zur Zahlung von 
Zuschüssen im Sinne von § 13 oder sonstigen Nebenleistungen aber nicht verpflichtet 
werden. Die Gesellschafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Stadt Köthen (Anhalt) 
verpflichten  sich jedoch wechselseitig, 18 Monate vor dem Ende der Zuschusspflichten, 
also ab dem 01.07.2026, Verhandlungen über eine Erneuerung ihrer Zuschusspflichten im 
Sinne zu führen und diese möglichst bis zum 30.06.2027 abzuschließen. Der Gesellschafter 
Wohnungsgesellschaft Köthen mbH ist an den Verhandlungen mit beratender Stimme zu 
beteiligen.

3.
Das Finanzamt Bitterfeld-Wolfen hat durch verbindliche Auskünfte gemäß § 89 Abs. 2 AO 
bestätigt, dass die Tätigkeiten der KKM GmbH bislang nicht steuerbar und steuerpflichtig 
sind. Allerdings ist zu beachten, dass diese Auskunft nur bis zum 31.12.2017 gültig ist.
Ein wichtiges Problem stellte daher die umsatzsteuerliche Behandlung der 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Köthen (Anhalt) 
einerseits und der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM GmbH andererseits dar. Es wird 
daher im Vertrag noch einmal ausdrücklich klargestellt, dass es sich bei den 
Zuschusszahlungen nicht um die Gegenleistung und Kostenerstattung für die 
Betriebsführung der Einrichtungen handelt, sondern hiermit lediglich die aus 
strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen erwünschte 
Tätigkeiten des Zahlungsempfängers KKM GmbH gefördert werden sollen. Es handelt sich 
demnach um allgemeine, nicht steuerbare Zuschüsse zur Erreichung des 
Gesellschaftszwecks und nicht um Zuschüsse, die auf Erlangung einer konkreten 
Gegenleistung gerichtet sind. Um hierüber jedoch abschließend Rechtssicherheit zu 
erlangen, soll der Vertragstext, verbunden mit einer entsprechenden Fragestellung zum 
Gegenstand einer verbindlichen Auskunft beim zuständigen Finanzamt gemacht werden. 
Erst wenn diese im Ergebnis die Sicht der Vertragsparteien bestätigt, sehen sich die 
Vertreter der Gesellschafter dazu ermächtigt, den Gesellschaftsvertrag abzuschließen und 
die erforderliche Anteilsübertragung vorzunehmen. 

4.
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Oberbürgermeister zu ermächtigen, den als Anlage 1 
beigefügten Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) nach 
abschließender steuerrechtlicher und beihilferechtlicher Prüfung und vorbehaltlich eines 
positiven Ergebnisses zu unterzeichnen. 












































































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Entwurf des Gesellschaftsvertrages.pdf


















































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - aktueller Gesellschaftsvertrag.pdf






























































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 3 - Änderungsvertrag zum Kulturvertrag vom 21.11.2014.pdf


































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 4 - Änderungsvertrag zum Kulturvertrag vom 28.11.2014.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 16.03.2017

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

28.02.2017
18:30
22:30

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Marktstraße 1-3
Ratssaal

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

35 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Bernd Hauschild (OB), (OB) 
Alexander Frolow (DEZ), (Dezernat 3) 
Ina Rauer (DEZ), (Dezernat 6) 
Jürgen Richter (AL), (Amt 10) 
Birigit Leps (MA), (Amt 14) 
Dana Rösler (AL), (Amt 20) 
Jana Arnhold (Ltr.), (Bereich 201) 
Claudia Mikolay (AL), (Bereich 32) 
Birgit Schlendorn (AL), (Amt 40) 
Silke Opitz (AL), (Amt 60) 
Ilona Häckel (AL), (Ratsbüro) 
Caroline Hebestreit (PrRef), (Ratsbüro)
Anja Kahlmeyer (Prot), (Ratsbüro)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Mitteldeutsche Zeitung, Regionalfernsehen Bitterfeld-Wolfen, 
Mitarbeiter der KKM, mehrere Einwohner

Tagungsleitung : Dr. Werner Sobetzko | Beisitzer: Dr. Horst-Georg Richter

Schriftführer : Anja Kahlmeyer

Stadtratsvorsitzender Oberbürgermeister Protokollführerin

Dr. Werner Sobetzko Bernd Hauschild Anja Kahlmeyer





Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in den 2017021/1  
 Abwasserzweckverband Ziethetal     
2.6 Erörterung Beteiligungsbericht 2017 2017003/10  
2.7 Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von 2017010/3  
 Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung   
 und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege   
 (Elternbeitragssatzung)     
2.8 Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und  2017011/3  
 Betreuung von Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen   
2.9 Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die 2016134/8  
 Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt   
 Köthen (Anhalt)    
2.10 Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 einschl. 2016177/10  
 der Finanzplanjahre bis 2025    
2.11 Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen (Anhalt) 2016178/10  
 und Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen   
 Bestandteilen und Anlagen    
2.12 Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 2017012/3  
 hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der Betroffenen   
2.13 Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 2017013/3  
 hier: Satzungsbeschluss   
2.14 Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer Straße 2016179/3 

(BP30) 
2.15 1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf" 2017002/8  
2.16 Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf 2017009/3  
2.17 Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) 2017024/3  
2.18 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2017020/2  
2.19 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Neuorganisation der Betriebsführung öffentliche Straßenbeleuchtung 2017014/3  
3.5 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

1.1 Einwohnerfragestunde

Frau Dr. Prokop bemängelt die fehlende Kommunikation mit dem Elternrat. Sie versteht 
nicht, dass die aktualisierten Satzungsentwürfe nicht im öffentlich einsehbaren 
Ratsinformationssystem auf koethen-anhalt.de zu finden sind. Inhaltlich würde sie gern 
etwas sagen, wenn der Tagesordnungspunkt 2.7 aufgerufen wird.

Frau Häckel teilt mit, dass die ursprünglich eingebrachten Vorlagen inhaltlich bis zum 
letzten Gremium nicht verändert werden. Beschlossene Änderungen werden in den 
Protokollauszügen der einzelnen Gremien festgehalten.

1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Ladung

Der Stadtratsvorsitzende stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist und der 
Stadtrat mit 35 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist.

ÖFFENTLICHER TEIL

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil)

Der StR-V weist auf einen Schreibfehler bei der Jahreszahl unter 2.4 hin. Hier muss es 2016 
heißen.
Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 13.02.2017 (öffentlicher Teil) wird einschließlich 
der Korrektur bei 2 Enthaltungen bestätigt.

2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil)

Den Stadträten wird zur Sitzung ausgereicht:
1. Schreiben bzgl. der elektronischen Versendung von Stadtrats- und Ausschussunterlagen
Die Stadträte, die sich dafür entscheiden, die Unterlagen künftig nur noch elektronisch zu 
erhalten, bekommen am Zustellungstag dann lediglich die Einladung ohne Vorlagen 
zugestellt. Das Ratsbüro sorgt dafür, dass die elektronischen Unterlagen auch bereits am 
Zustellungstag online verfügbar sind.
Wer dies so möchte, füllt bitte das angehängte Formular aus.
2. Änderungsblätter zum Haushalt

Am 23.02.2017 wurde an den Stadtratsvorsitzenden das Widerspruchsschreiben gem. § 65 
(3) KVG LSA bzgl. der Ablehnung des Beschlusses zur Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens 
übergeben.
Weiterhin informiert der Obm über das Ergebnis der Ergänzungswahl Löbnitz vom 
26.02.2017. Von 198 Wahlberechtigten gaben 48 Wähler ihre Stimme ab. 3 vorhandene 
Sitze sollten besetzt werden, es gab jedoch nur 2 Einzelbewerber, deshalb bleibt ein Sitz 
unbesetzt. Beide Einzelbewerber wurden in den OR-L gewählt, Frau Annika Richter mit 71 
Stimmen und Frau Irina Köhler mit 54 Stimmen.
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2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)

StR Reisbach bittet um erneute Abstimmung seines Antrages im Sozial- und 
Kulturausschuss zum heutigen TOP 2.17.

Die Tagesordnung (öffentlicher Teil) wird bei 2 Enthaltungen bestätigt.

2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen

Der Hauptausschuss führte seine 16. Sitzung am 14. Februar 2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Mit Beschluss-Nr. 17/HA/16/001 beschloss der Hauptausschuss die Vergabe eines 
Lieferauftrages von Erdgas an 11 Objekte der Stadt Köthen (Anhalt) für den Zeitraum 
01.04.2017 bis 31.03.2019 mit der Option, den Auftrag 2 x um je 12 Monate zu verlängern. 
Den Auftrag erhielt der wirtschaftlichste Bieter, Köthen Energie GmbH mit einer Summe von 
222.899,86 EUR.

2.5 Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in den 
Abwasserzweckverband Ziethetal

StR Maaß erklärt, dass er die eindeutige Logik, dass die CDU-Fraktion das Vorschlagsrecht 
hat, der Vorlage nicht entnehmen kann und schlägt deshalb StR Müller für die Besetzung 
des Stellvertreters des Vertreters vor.

Frau Rauer erklärt, dass die CDU-Fraktion als stärkste Fraktion für die Besetzung des 
Sitzes das Vorschlagsrecht hat. In allen anderen Gremien wird es auch so gehandhabt, 
dass die Abwesenheitsvertretung, um die es hier geht, auch die gleiche Fraktion stellt.

StR Maaß bittet zu Protokoll zu nehmen, dass die Linke-Fraktion kein Vorschlagsrecht hat.

Abstimmungsergebnis: 22 / 4 / 9 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.6  Erörterung Beteiligungsbericht 2017

Informationsvorlage – keine Abstimmung

2.7 Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 
Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung)

Der Obm führt Folgendes aus:
Die Kitasatzungen, die heute auf der Tagesordnung zur Abstimmung stehen, zeigen, dass 
es zur Zeit noch  nicht möglich ist, eine kostenlose Kitabetreuung für alle Kinder anzubieten. 
Es muss aber das Ziel der Stadt sein. Was ist der Zwischenstand, was hat die Verwaltung 
hier vorgelegt? An dieser Stelle der Dank an alle Mütter und Väter für ihr Engagement.
Die Stadt deckt 66% der Kosten für die 0-3-Jährigen, 53% der Kosten für die 3-6-Jährigen 
und 57 % der Kosten für die Hortkinder. Für viele Eltern noch nicht genug. Man muss sich 
aber auch vor Augen führen, dass innerhalb des Gesamthaushaltes ca. 600.000 € durch 
Steuererhöhungen erwirtschaftet und für die Kita-Betreuung zur Verfügung gestellt werden, 



dank der Solidargemeinschaft aller Köthenerinnen und Köthener. Durch die Erhöhung der 
Gewerbesteuer können wir auch die 28 € Küchennebenleistungen innerhalb des 
Stadthaushaltes finanzieren und entlasten den Geldbeutel der Eltern. Die erwähnte 
kostenlose Kitabetreuung kann die Stadt allein nicht bewerkstelligen, hier sind Land und 
Bund gefragt. Deshalb werden alle Eltern aufgerufen, an der KiFöG-Novelle mitzuarbeiten. 
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Am 12.04.2017 gibt es die mündliche Verhandlung des Bundesverfassungsgerichtes zum 
Thema KiFöG Sachsen-Anhalt. Inhaltlich geht es um die Beschwerde der Städte und 
Gemeinden, dass ihnen im Jahre 2013 die bisherige Zuständigkeit im Bereich des Kinder- 
und Jugendhilferechts entzogen wurde und auf die Landkreise übergegangen ist. Wichtig ist, 
dass die Inhalte des Urteils in das neue KiFöG LSA einfließen.

Zulassung von Redebeiträgen von Einwohnern
Abstimmungsergebnis: 35 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

Frau Dr. Prokop ist der Meinung, dass die Kitabeiträge in der Betreuungsgruppe der über 3-
Jährigen in der 5- bzw. 8-Stunden-Stufe mit 51,49 % bzw. 50,17 % gegen § 12 b KiFöG 
(zulässige Grenze von 50 %) verstoßen.

Der Obm erklärt, dass hier nicht verstoßen wird. Es geht um den Kostendeckungsgrad 
innerhalb der gesamten Betreuungsgruppe. Die Beträge sind auch so mit dem Jugendamt 
abgestimmt.

Frau Richter stört der mit der neuen Regelung bzgl. der Hortbetreuung einhergehende 
Verwaltungsaufwand und auch der Aufwand für die Eltern, bei An-, Um- und Abmeldung der 
Kinder für die verschiedenen Betreuungsmodelle.

Herr Frolow ist irritiert über diese Äußerung, da die Verwaltung hier die Vorschläge der 
Eltern aufgegriffen hat. 

Frau Dr. Prokop bittet um mehr Zeit, um zwischen Verwaltung und Elternrat einen Konsens 
zu finden und verweist auf weitere Vorschläge, z.B. den Geschwisterbonus auf den Hort zu 
erweitern und die Einführung einer Beitragsobergrenze für Mehrkindfamilien. Sie weist 
außerdem auf die ausgereichte Tabelle mit einem Vergleich der Kitagebühren zu anderen 
Städten hin.

Herr Frolow weist darauf hin, dass das Spannungsverhältnis Kita und Gesamthaushalt im 
Auge behalten werden muss, dabei hilft es nicht, zu schauen was die anderen Städte und 
Gemeinden machen, denn die Finanzsituation ist meist anders. Die Verwaltung muss die 
Lage hier in Köthen betrachten.

Herr Barche kritisiert, dass sich die Verwaltung nicht mehr Zeit genommen hat. Man hätte 
vorher in die Einrichtungen gehen und mit den Elternvertretern reden können.

Der Obm weist darauf hin, dass die Erhöhung u.a. aus den KiFöG-Änderungen Mitte 2015 
resultieren. Er macht deutlich, dass die schwarze Null das Wichtigste ist und bittet um 
Vorschläge, wie die Stadt sich weiter konsolidieren kann.

StRn Buchheim führt aus, dass die Einsparungen durch die Rückgabe des 
Bauordnungsamtes an den Landkreis zustande gekommen wären. Sie verweist darauf, dass 
das KiFöG derzeit novelliert wird. Aus ihrer Sicht wurde die Anhörung des Elternrates nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt.

StRn Czichy erklärt, dass sie der Verwaltung überhaupt nicht mehr traut.

StR Reisbach ist insgesamt mit dem Verfahren nicht einverstanden. Er beantragt 
namentliche Abstimmung.



StR Heeg führt aus, dass das Volk alle Kosten trägt, entweder über Gebühren oder Steuern. 
Bei den Kitagebühren trägt 1/3 der Kosten Land/Bund/Landkreis, 1/3 die Stadt und 1/3 die 
Eltern. Ein Kitaplatz kostet 1050 €. Gegenüber 2013 gab es Lohnerhöhungen von 10,6 %. 
Dieser Teil muss aufgeteilt werden, entweder aus Steuern oder aus Gebühren.
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StR Scholz bemerkt, dass der Steuerempfänger sorgfältig mit den Einnahmen umgehen 
soll.

StR Raubaum erinnert daran, dass es darum geht, die Handlungsfähigkeit der Stadt 
herzustellen. Die Arbeit an Satzungen, Finanzierungen und dem Haushalt geht auch nach 
dem Beschluss weiter. Er ist deshalb dafür, die Abstimmung heute durchzuführen.

StR Schönemann vermisst die Weiterentwicklung der Satzungen vom Hauptausschuss 
zum Stadtrat. Er ist der Ansicht, egal welche Entscheidung getroffen wird, sie wird nie 
überall Akzeptanz finden. Es ist Aufgabe des Stadtrates, den Konsenz zu finden aufgrund 
von nachvollziehbaren Zahlen.

StRn Buchheim hat von Herrn Frolow Unterlagen, die für die Entscheidungsfindung 
notwendig waren, abgefordert, jedoch nicht erhalten.

Pause von 20:07-20:14 Uhr

Abstimmungsergebnis: 18 / 16 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.8 Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und Betreuung von Kindern 
in den kommunalen Tageseinrichtungen

StRn Lange stellt den Antrag, § 9 (1) S. 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
Die vorschulischen Tageseinrichtungen werden montags bis freitags von frühestens 06:00 
Uhr bis 18:00 Uhr, bei dringendem Bedarf von 5:45 Uhr jedoch spätestens bis 19:00 Uhr 
geöffnet.
Abstimmungsergebnis: 34 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung

Abstimmungsergebnis: 19 / 15 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

Pause von 20:20-20:25 Uhr

2.9 Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt Köthen (Anhalt)

StR Barche führt aus, dass die Stadt nicht nur überlegen sollte, wo gespart werden kann, 
sondern auch wie wir Einnahmen erzielen können.

Der Obm erklärt, dass demnächst durch die Einstellung eines Leiters Stadtentwicklung 
dahingehende Überlegungen umgesetzt werden können.

StR Gahler beantragt namentliche Abstimmung.

Abstimmungsergebnis: 19 / 16 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.10 Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 einschließlich der 
Finanzplanjahre bis 2025

Der Obm bedankt sich für die Mitarbeit aller Stadträte am Haushalt 2017. Ziel war es für den 



Obm immer, im Ergebnisplan die schwarze Null zu erreichen. Mit dem heute zu 
beschließenden Haushalt wird das Ziel erreicht. Der Ergebnisplan beläuft sich auf 
45.110.800 € Einnahmen und Ausgaben.
Investitionen sind Folgende enthalten:
Obdachlosenunterkunft 160.400 €
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Kita Löwenzahn 167.000 € (insgesamt 1,5 Mio. €)
Kita Erlebnisbaum 1,2 Mio. € (2018 1.085.000 €)
Bahnübergang Edderitzer Straße 91.200 €
Bahnübergang Lelitzer Straße 113.000 €
Planung Amtshaus 375.000 € (2019 und 2020 3 Mio. €)
Der diesjährige Haushalt hat aber auch seine Tücken. Es geht um den Kassenkreditrahmen. 
So wurde das Konto der Stadt in den letzten Jahren um 22.500.000 € überzogen.
Der Obm wünscht sich nicht, dass die Gelder, die in 2017 gespart wurden, um den Haushalt 
auszugleichen, in den nächsten Jahren verwendet werden müssen, um den 
Kassenkreditrahmen zu deckeln.

StR Heeg führt aus, dass es eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber unseren Kindern ist, 
ob wir Schulden anhäufen oder mit dem auskommen was wir einnehmen. Natürlich kann der 
Stadtrat fordern, mehr aus Bundes- oder Landesmitteln zu partizipieren. Trotzdem bleibt es 
Aufgabe des Stadtrates, dafür zu sorgen, dass die Stadt nicht mehr Geld ausgibt, als sie 
einnimmt. Im Rahmen einer formalen Diskussion zur Haushaltsklausur wurde uns seitens 
des Betreuers aus der Verwaltung deutlich gemacht, dass der Stadtrat zur Exekutive gehört 
und damit geltende Gesetze auszuführen und im Rahmen geltender Gesetze 
Entscheidungen zu treffen hat. Die heutigen Entscheidungen gefallen niemandem, aber in 
der Verpflichtung der Stadt gegenüber wird StR Heeg mit „ja“ stimmen.

StR Maaß führt aus, dass es Ziel des Obm war, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, 
ein Umstand der bisher nicht üblich war - vom Ansatz her ein richtiger und lobenswerter 
Anspruch. Dies sollte aber nicht dazu führen, dass der Stadtrat sich für die nächsten Jahre 
zurücklehnt. Bzgl. der zusätzlichen 3,5 Mio. € Zuweisungen vom Land in 2017 können wir 
nicht davon ausgehen, dass das in Zukunft so weiter geht. Der Obm hat darauf 
hingewiesen, dass weitere Probleme auf der Stadt lasten - die Kassenkredite und die 
Schuldenlast, die sich im Wesentlichen seit 2003 bis 2011 aufgebaut hat, zum Einen durch 
die finanziellen Zuführungen, zum Anderen durch die Einnahmeschwäche sowie durch die 
beschlossenen Haushalte. 
Nichtsdestotrotz finden wir in der Stadt eine Situation vor, die zwar einen ausgeglichenen 
Haushalt hat, aber durch die Herangehensweise, um die schwarze Null zu erreichen, 
können auch an Immobilien der Stadt, an Kitas und Schulen nicht im Ansatz die 
erforderlichen Mittel aufgebracht werden um die notwendigsten Reparaturen und 
Instandsetzungen zu tätigen.
StR Maaß gibt bekannt, dass die Linke-Fraktion dem Haushalt mehrheitlich nicht zustimmen 
wird.

StR Raubaum führt aus, dass der Stadtrat für den nächsten Haushalt genau dieselben 
Diskussionen wieder führen muss. Diesmal aber mit den Betroffenen - mit Eltern, mit 
Sportvereinen und allen anderen.
Die Haushaltssituation wird nicht besser, es geht weiter mit Tariferhöhungen und sicher 
auch mit Kreisumlagenerhöhungen, etc. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

StR Schönemann ist angenehm überrascht, dass der Stadtrat sich in seiner Gänze 
Gedanken über das Wohl der Stadt macht. Jede Fraktion versucht, mit unterschiedlichen 
Wegen das Ziel zu erlangen. Das ist auch legitim. Es ist notwendig, auch unpopuläre 
Entscheidungen zu treffen, um die Zahllast nicht der nächsten Generation zu übertragen. 
Heute sollte unter die Diskussion kein Schlussstrich gezogen, sondern die ganze Energie 
darauf fokussieren werden, wo neue Einnahmen generiert werden können. Auch sollte nicht 
nur von anderen erwarten werden, dass sie unpopuläre Entscheidungen treffen.



StR Reisbach erläutert, warum die Fraktion keine eigenen Vorschläge eingebracht hat. Im 
letzten Jahr wurden mehrere Vorschläge eingebracht, an die aber niemand heran will. Er ist 
der Meinung, die Stadt kann von den Bürgern nicht mehr Abgaben fordern, hält sich aber 
gleichzeitig einen großen Verwaltungsapparat. Warum ist die Stadt noch im öffentlichen 
Arbeitgeberverbund? StR Reisbach sieht noch sehr viele Einsparungsmöglichkeiten. Dem 
heute vorliegenden Haushalt wird die Fraktion nicht zustimmen.
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StR Scholz wird dem Haushalt nicht zustimmen. Ihm erscheinen die seelischen 
Grausamkeiten zu einseitig. 
Er glaubt auch nicht an die schwarze Null. Die Stadt hat wichtigere Aufgaben - Schulen und 
Kindertagesstätten - die dringend saniert werden müssen. Dennoch leisten wir uns 
Prestigeobjekte.

Antrag CDU-Fraktion zum HHK: Verdichtung von Büroräumen (S. 306)
Abstimmungsergebnis: 35 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung

Abstimmungsergebnis: 19 / 16 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.11 Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen (Anhalt) und 
Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen Bestandteilen und Anlagen

Abstimmungsergebnis: 19 / 16 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.12  Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher", hier: Abwägungsbeschluss 
der Stellungnahmen der Betroffenen 

Abstimmungsergebnis: 35 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.13 Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher", hier: Satzungsbeschluss

Abstimmungsergebnis: 35 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.14 Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer Straße (BP30)

StR Reisbach stellt den Antrag, die Straße folgendermaßen zu benennen: „An der 
Knochenmühle“.

StR Heeg stellt den Antrag, die Straße folgendermaßen zu benennen: „Robert-Propf-
Straße“.

StR Maaß plädiert ebenfalls für eine Benennung der Straße „An der Knochenmühle“.

Abstimmungsergebnis Antrag „An der Knochenmühle“: 17 / 16 / 2 
(Ja/Nein/Enthaltung)

2.15 1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf"

Abstimmungsergebnis: 35 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.16 Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 5 (Ja/Nein/Enthaltung)



2.17 Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM)

Herr Stößel unterliegt dem Mitwirkungsverbot und nimmt weder an der Diskussion noch an 
der Abstimmung teil.
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Der Obm führt aus, dass der Landkreis durch den Vertrag, in dem es um die Kultur der 
Stadt geht, nicht mehr nur zahlender Vertragspartner ist, sondern die ihm zustehende Rolle 
des Gesellschafters einnimmt. Er hält es für gerechtfertigt, dass der Landkreis im 
Aufsichtsrat  mehr Stimmen hat, wenn er mehr als 2/3 bezuschusst. 
Der Vertrag fördert die Kultur in der Stadt und gibt eine Sicherheit von 10 Jahren.

Pause von 21:27-21:38 Uhr

StR Heeg stellt einen Antrag zur Änderung des Gesellschaftervertrages (s.u.). Er stellt die 
Frage, warum die KKM ursprünglich gegründet wurde. Die damalige Triebkraft war, die 
gesamte Kultur unter einem Dach zu haben.

StR Maaß plädiert dafür, den vorliegenden Vertrag ohne weitere Änderungen zu 
beschließen. Es geht um eine Grundsatzentscheidung zum Schloss und wie sich die Kultur 
weiterentwickelt. Das Bündnis Landkreis, Stadt, WGK birgt Potential für weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten.

StR Schönemann stellt die Frage nach der Nachhaltigkeit des Vertrages. Ist sich jeder über 
die Tragweite der Entscheidung bewusst? Das heutige Votum wird die Grundlage für die 
Diskussion in den Fraktionssitzungen vor dem Kreistag sein.

StR Reisbach stellt den unten aufgeführten Antrag sowie den Antrag auf namentliche 
Abstimmung.

StR Lossack erläutert den Antrag der CDU-Fraktion und macht deutlich, dass durch die 
Änderung eine Stärkung der Gesellschafter erwirkt werden soll, so wie sie durch Gesetz 
vorgegeben ist, aber durch den Vertrag ausgehebelt wird.

StR Müller äußert sich zu den Antworten von Herrn Schuster auf die Fragen von StR 
Reisbach und StR Müller. Sie sind unzulänglich und teilweise falsch beantwortet und einige 
Fragen von StR Müller wurden gar nicht beantwortet.

Herr Frolow erklärt, dass die Kompetenzverteilung so geregelt werden kann, wie vorgelegt - 
Weisungsrechte bestehen gegenüber beiden Gremien. Weiterführendes könnte man auch in 
einer Geschäftsanweisung regeln.
Natürlich geht auch die Variante wie von der CDU-Fraktion vorgeschlagen.

Antrag StR Reisbach:
Übertragung der KKM an den Landkreis und Entbindung der Stadt von allen Pflichten.
Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, 30 Enthaltungen
 
Antrag StR Heeg:
Durch folgende Änderungen im vorliegenden Gesellschaftsvertragsentwurf der KKM soll ein 
angemessener Einfluss der Stadt Köthen und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hergestellt 
werden. 
1. Der Gesellschafterversammlung sollen folgende Beschlussgegenstände zugewiesen: 
a. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführer (vgl. § 46 Nr. 5 GmbHG) sowie der 
Abschluss und die Änderung von Anstellungsverträgen mit der Geschäftsführung 
b. Genehmigung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplanes 
c. Weisungsrecht des Gesellschafters gegenüber der Geschäftsführung. Im 
Gesellschaftsvertrag sind somit § 8 im Absatz 1 (Einschränkung Weisungsrecht des 
Gesellschafters) sowie im Absatz 2, § 9 (11), § 12 (2), §13a Abs. 4.4 zu korrigieren.



2. die Vorlagepflicht der Aufsichtsratsunterlagen entsprechend der Einberufungszeit von 2 
Wochen vor der Sitzung festzulegen, um die Möglichkeit der nach § 131 (1) i.V.m. (3) KVG 
LSA geschaffene Weisungsmöglichkeit der Stadt und des Landkreises gegenüber den 
Vertretern im Aufsichtsrat in angemessener Zeit ausüben zu können. 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen

Abstimmungsergebnis: 27 / 7 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)
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StRn Buchheim stellt den Antrag, gemäß § 9 (1) Nr. 11 GeschO die Sitzung fortzusetzen. 
Der Stadtrat spricht sich mehrheitlich dafür aus.

2.18 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

StR Gahler bittet zu Protokoll zu nehmen, dass es für die Übergabe der Siegessäule an die 
Kirchengemeinde im Jahre 1946 keine Quittung, Beleg oder Kaufvertrag gibt.

Abstimmungsergebnis: 29 / 0 / 5 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.19 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

StRn Buchheim führt aus, dass im StR am 24.11. ein Beschluss gefasst wurde, Mittel aus 
dem Ausgleichsstock für AZV zu beantragen. In einem Zeitungsartikel hat sie nun gelesen, 
dass der Finanzminister geäußert hat, dass keine Mittel beantragt wurden.

Frau Rauer erklärt, dass die Stadt sich mit anderen Gemeinden abgestimmt hat, die Mittel 
erst zu beantragen, wenn der Bescheid vorliegt.

StR Scholz fragt, warum die mit dem Forst abgestimmte Maßnahme, die zwei neu 
angelegten Eichenkerne in der Fasanerie zu pflegen, nicht durchgeführt wurde.

Frau Rauer führt aus, dass dies aus dem Bürgerbegehren resultiert. Darin steht, dass in der 
Fasanerie keinerlei Maßnahmen durchzuführen sind. Aus dem Grund wurden die 
Maßnahmen zurückgestellt. Im letzten Stadtrat wurde neben dem Bürgerbegehren auch 
über eine zweite Vorlage abgestimmt, die genau diese Maßnahmen beinhaltet.

StR Scholz fragt, ob die Nachricht stimmt, dass im Tierpark erneut zwei Tiere positiv auf 
Vogelgrippe getestet wurden. Wieso hat die Stadt von der Sonderregelungen für Tierparks 
keinen Gebrauch gemacht, nach der diese Tiere nicht getötet werden müssen.

Ende öffentlicher Teil: 22:20 Uhr



Tagesordnung der 
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 

am 28.02.2017

TOP Betreff BV-Nr.

 

1
1.1  
1.2  
 

 

Eröffnung
E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der  
Ladung 

 

 
-  
-  
 

2
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
  
2.6  
2.7  
  
  
  
2.8  
  
2.9  
  
  
2.10  
  
2.11  
  
  
2.12  
  
2.13  
  
2.14  
2.15  
2.16  
2.17  
2.18  
2.19 

Behandlung der öffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) 
Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen 
Benennung eines Stellvertreters des Vertreters der Stadt in den 
Abwasserzweckverband Ziethetal    
Erörterung Beteiligungsbericht 2017 
Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
(Elternbeitragssatzung)    
Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Aufnahme und Betreuung von 
Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen  
Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzung) in der Stadt Köthen 
(Anhalt)   
Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung 2017 einschließlich 
der Finanzplanjahre bis 2025   
Haushaltssatzung für das Jahr 2017 für die Stadt Köthen (Anhalt) und 
Haushaltsplan 2017 als Teil der Satzung mit seinen Bestandteilen und 
Anlagen   
Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen der Betroffenen  
Bebauungsplan Nr. 41 - Teil 1 "Am Hollandspeicher" 
hier: Satzungsbeschluss 
Benennung Erschließungsstraße im Baugebiet Wülknitzer Straße (BP30) 
1. Fortschreibung "Risikoanalyse und Brandschutzbedarf" 
Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Elsdorf 
Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

 
-  
-  
-  
-  
2017021/1  
  
2017003/10  
2017010/3  
  
  
  
2017011/3  
  
2016134/8  
  
  
2016177/10  
  
2016178/10  
  
  
2017012/3  
  
2017013/3  
  
2016179/3  
2017002/8  
2017009/3  
2017024/3  
2017020/2  
- 

3
3.1  
  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5 

Behandlung der nichtöffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher  
Teil) 
Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
Neuorganisation der Betriebsführung öffentliche Straßenbeleuchtung 
Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil)

 
-  
  
-  
-  
2017014/3  
- 
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